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Allgemeine Hausrat-Versicherungsbedingungen (HHV 2.2)

Teil A

Präambel zu den Allgemeinen Hausrat Versicherungsbedingungen (HHV 2.2)

Die Verbundene Hausratversicherung schützt Sie vor den finanziellen Folgen von Sachschäden an Ihrem Hausrat. Versichert sind Schäden durch die in 
diesen Versicherungsbedingungen zusammengefassten (verbundenen) Gefahren. Wird der Hausrat zerstört oder beschädigt, entschädigen wir Sie nach 
den unten stehenden Bestimmungen. In der Regel vereinbaren wir mit Ihnen die Wiederbeschaffung in gleicher Art und Güte im neuwertigen Zustand. 
Wir berechnen Ihre Entschädigung nach dem Neuwert zum Zeitpunkt des Versicherungsfalls. Der Neuwert des zu versichernden Hausrats ist die 
Grundlage für die Versicherungssumme.

Wir übernehmen auch eine Reihe von Folgekosten (z.B. Schlossänderungskosten, Hotelkosten), die durch ein Schadenereignis entstehen.

Die “Allgemeinen Hausrat Versicherungsbedingungen“ sind die Vertragsgrundlage für Ihre Verbundene Hausratversicherung. Auf die gleichzeitige 
Verwendung männlicher und weiblicher Sprachformen verzichten wir. Personenbezogene Formulierungen sind geschlechtsneutral zu verstehen.

Ihrem besseren Verständnis dieser Versicherungsbedingungen dienen folgende rechtlich unverbindliche Begriffserläuterungen:

Versicherungsnehmer: Das sind Sie als unser Vertragspartner und Käufer des Versicherungsschutzes. 

Versicherungsfall: Der Versicherungsfall ist das Ereignis, für das wir Entschädigung leisten.

Ausschlüsse: Ein Ausschluss beschreibt eine Gefahr, eine Schadenart oder eine Sache, für die kein Versicherungsschutz besteht. Ausschlüsse dienen der 
Abgrenzung des Leistungsversprechens und gewährleisten, dass der Versicherungsschutz kalkulierbar bleibt. Sie finden sie in den Bedingungen entweder 
als generelle Ausschlüsse (z.B. Krieg) oder in Bestimmungen zu einzelnen Gefahren und Schäden sowie bei der Beschreibung der versicherten Sachen.

Versicherungswert: Der Versicherungswert ist der Wert Ihres Hausrats, nach dem wir im Schadenfall entschädigen. Da die Hausratversicherung im Regelfall 
zum Neuwert entschädigt, ist dies der Betrag, den Sie aufwenden müssten, um Sachen neu wiederzubeschaffen. Für Kunstgegenstände und Antiquitäten ist 
es der Betrag, den Sie aufwenden müssten, um Sachen gleicher Art und Güte wiederzubeschaffen. Bei in Ihrem Haushalt nicht mehr zweckgemäß verwend-
baren Sachen, ist es der erzielbare Verkaufspreis.

Ausreichende Versicherungssumme und Vorsorge: Die Versicherungssumme ist ausreichend, wenn Sie dem Wert Ihres Hausrats entsprechen. 
Die Versicherungssumme ist maßgeblich für die Höhe des Beitrags. Oftmals erhöht sich der Wert des Hausrats während der Vertragslaufzeit, 
z.B. durch Neuanschaffungen. Deshalb stellen wir für Sie im Schadenfall noch eine zusätzliche Vorsorgeversicherungssumme in der Höhe von 10 Prozent 
zur Verfügung. Die Versicherungssumme und die Vorsorge zusammen definieren die Höchstleistung im Schadenfall. Damit reduziert sich für Sie das Risiko, 
nicht ausreichend versichert zu sein.

Summenanpassung: Die Entschädigung zum Neuwert erfordert eine laufende Aktualisierung Ihrer Versicherungssumme. Die Anpassung der Versicherungs-
summe richtet sich nach dem Prozentsatz, um den sich der Preisindex für Ihren Hausrat verändert. Das soll Sie im Schadenfall vor einer Unterversicherung 
durch Preissteigerungen schützen.

Obliegenheiten: Das sind Ihre Verhaltenspflichten vor, während und nach dem Versicherungsfall. Zum Beispiel müssen Sie zur Vermeidung von Frost-
schäden Ihre Wohnung der kalten Jahreszeit ausreichend beheizen. Wenn Sie Obliegenheiten verletzen, gefährden Sie Ihren Versicherungsschutz.
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HÄGER Versicherungsverein a. G.
Engerstraße 119 | D-33824 Werther
Fon 05203. 9713-0 | Fax 05203. 5758 | info@haeger-versicherung.de

Allgemeine Hausrat-Versicherungsbedingungen (HHV 2.2)

Teil A

Inhaltsverzeichnis

A1	 Welche Gefahren sind versichert? Welche Gefahren sind zusätzlich versicherbar? Welche Schäden sind versichert?
A2	 Welche generellen Ausschlüsse gibt es?
A3	 Was ist unter Brand; Blitzschlag; Überspannung durch Blitz und Explosion zu verstehen? Welche Schäden sind darüber hinaus versichert?
	 Welche Schäden sind hier nicht versichert?
A4	 Was ist unter Einbruchdiebstahl, Vandalismus nach einem Einbruch sowie Raub zu verstehen? Welche Schäden sind hier nicht versichert?
A5	 Was ist unter der Gefahr Leitungswasser zu verstehen? Welche Schäden sind hier nicht versichert?
A6	 Was ist unter Naturgefahren (Sturm und Hagel) zu verstehen? Welche Schäden sind versichert? Welche Schäden sind hier nicht versichert?
A7	 Welche Sachen sind versichert?
A8	 Was gehört zum Hausrat?
A9	 Was gehört nicht zum Hausrat?
A10	 Was ist unter dem Versicherungsort zu verstehen? Was ist das Versicherungsgrundstück?
A11	 Was gilt für Selbstbeteiligungen und Entschädigungsgrenzen im Versicherungsvertrag?
A12	 Was ist unter der Außenversicherung zu verstehen? Was beinhaltet sie?
A13	 Welche Kosten sind versichert?
A14	 Was ist der Versicherungswert und die Versicherungssumme? Was sind die Grundlagen der Anpassung der Versicherungssumme?
A15	 Was sind die Grundlagen der Berechnung und Anpassung des Beitrags?
A16	 Was gilt bei einem Wohnungswechsel?
A17	 Wie wird die Entschädigung ermittelt? Was gilt bei einer Unterversicherung?
A18	 Was sind Wertsachen? Was sind Wertschutzschränke? Welche Entschädigungsgrenzen gelten für Wertsachen?
A19	 Welche Regeln gelten für das Sachverständigenverfahren?
A20	 Wann wird die Entschädigung gezahlt und wie wird sie verzinst?
A21	 Welche vertraglich vereinbarten Sicherheitsvorschriften (zusätzliche Obliegenheiten) hat der Versicherungsnehmer vor dem 
	 Versicherungsfall zu erfüllen?
A22	 Welche besondere Obliegenheit hat der Versicherungsnehmer nach dem Versicherungsfall zu erfüllen?
A23	 Welche besonderen Umstände erhöhen die Gefahr?
A24	 Was gilt für wiederherbeigeschaffte Sachen?
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A1			   Welche Gefahren sind versichert? Welche Gefahren sind zusätzlich versicherbar? Welche Schäden sind versichert?
 			   Der Versicherer entschädigt für versicherte Sachen, die durch folgende Ereignisse (Gefahren) zerstört oder beschädigt werden oder  
			   infolge solcher Ereignisse abhandenkommen:

A1.1 		  Brand, Blitzschlag, Überspannung durch Blitz Explosion, Implosion, Anprall oder Absturz eines Luftfahrzeugs, seiner Teile oder  
			   Ladung,

A1.2 		  Einbruchdiebstahl, Vandalismus nach einem Einbruch sowie Raub oder den Versuch einer solchen Tat,

A1.3 		  Leitungswasser,

A1.4 		  Naturgefahren
A1.4.1 	 Sturm, Hagel.

A2 			   Welche generellen Ausschlüsse gibt es?

A2.1			  Ausschluss Krieg
 			   Nicht versichert sind Schäden durch Krieg, kriegsähnliche Ereignisse, Bürgerkrieg, Revolution, Rebellion oder Aufstand. Das gilt ohne  
			   Berücksichtigung mitwirkender Ursachen.

A2.2 		  Ausschluss Innere Unruhen
 			   Nicht versichert sind Schäden durch Innere Unruhen. Das gilt ohne Berücksichtigung mitwirkender Ursachen.

A2.3 		  Ausschluss Kernenergie
 			   Nicht versichert sind Schäden durch Kernenergie, nukleare Strahlung oder radioaktive Substanzen. Das gilt ohne Berücksichtigung  
			   mitwirkender Ursachen.

A3 			   Was ist unter Brand, Blitzschlag, Überspannung durch Blitz, Explosion, Implosion, Anprall oder Absturz eines Luftfahrzeugs zu  
			   verstehen? Welche Schäden sind hier nicht versichert?

A3.1			  Brand
			   Brand ist ein Feuer, das ohne einen bestimmungsgemäßen Herd entstanden ist oder ihn verlassen hat und das sich aus eigener Kraft  
			   auszubreiten vermag. Versichert sind auch Schäden durch einen Brand, der aus einem Nutzfeuer entstanden ist.

A3.2 		  Blitzschlag
			   Blitzschlag ist der unmittelbare Übergang eines Blitzes auf Sachen. Auch Überspannungs-, Überstrom- oder Kurzschlussschäden an  
			   elektrischen Einrichtungen und Geräten können Blitzschlagschäden sein. Das ist der Fall, wenn über diese Schäden hinaus auf dem  
			   Grundstück des Versicherungsorts der Einschlag eines Blitzes zumindest durch Spuren nachweisbar ist.

A3.3 		  Überspannung durch Blitz
 			   Überspannung durch Blitz ist ein Schaden, der durch Überspannung, Überstrom oder Kurzschluss infolge eines Blitzes oder durch sonstige  
			   atmosphärisch bedingte Elektrizität an versicherten elektrischen Einrichtungen und Geräten entsteht.

A3.4 		  Explosion
 			   Explosion und Verpuffung sind plötzlich verlaufende Kraftäußerungen, die auf dem Ausdehnungsbestreben von Gasen oder Dämpfen  
			   beruhen. Der Unterschied zwischen Explosion und Verpuffung liegt in der Intensität der Kraftäußerung. Die Explosion eines Behälters  
			   (Kessel, Rohrleitung usw.) liegt nur unter besonderen Voraussetzungen vor. Die Wandung muss in einem solchen Umfang zerrissen werden,  
			   dass ein plötzlicher Ausgleich des Druckunterschieds innerhalb und außerhalb des Behälters stattfindet. Wird im Innern eines Behälters  
			   eine Explosion durch chemische Reaktion hervorgerufen, so ist ein Zerreißen seiner Wandung nicht erforderlich.

A3.5 		  Implosion
			   Implosion ist ein plötzlicher, unvorhersehbarer Zusammenfall eines Hohlkörpers durch äußeren Überdruck infolge eines inneren  
			   Unterdrucks.

A3.6 		  Anprall oder Absturz eines Luftfahrzeugs, seiner Teile oder Ladung
 			   Versichert ist der Anprall oder Absturz eines Luftfahrzeugs. Gleiches gilt für den Anprall oder Absturz seiner Teile oder seiner Ladung.

A3.7 			  Nicht versicherte Schäden
			   Nicht versichert sind
A3.7.1 	 Schäden durch Erdbeben. Das gilt ohne Berücksichtigung mitwirkender Ursachen.
A3.7.2 	 Seng- und Schmorschäden. Versicherungsschutz besteht aber, wenn Seng- und Schmorschäden durch eine versicherte Gefahr nach A3.1  
			   bis A3.6 verursacht wurden.



HH
V_

2.
2_

Al
lg

em
ei

ne
 B

ed
in

gu
ng

en
_T

ei
l A

_0
9_

20
25

Seite 4/13

HÄGER Versicherungsverein a. G.
Engerstraße 119 | D-33824 Werther
Fon 05203. 9713-0 | Fax 05203. 5758 | info@haeger-versicherung.de

A3.7.3 	 Schäden an Verbrennungsmotoren durch die im Verbrennungsraum der Maschine auftretenden Explosionen. Ferner Schäden, die an 
			   Schaltorganen von elektrischen Schaltern entstehen, und zwar durch den in ihnen auftretenden Gasdruck. Versicherungsschutz besteht aber,  
			   wenn diese Schäden Folge eines versicherten Schadenereignisses nach A3.1 sind.

A4 			   Was ist unter Einbruchdiebstahl, Vandalismus nach einem Einbruch sowie Raub zu verstehen? Welche Schäden sind hier nicht versichert?

A4.1 			  Einbruchdiebstahl
 			   Einbruchdiebstahl ist in folgenden Fällen gegeben:
A4.1.1 	 Unberechtigtes Eindringen in einen Raum eines Gebäudes
 			   Das liegt vor, wenn der Dieb in einen Raum eines Gebäudes einbricht, einsteigt, mit falschem Schlüssel oder mit Hilfe von anderen Werkzeugen  
			   eindringt.
			   Ein Schlüssel ist falsch, wenn seine Anfertigung für das Schloss nicht von einer dazu berechtigten Person veranlasst oder gebilligt wurde.  
			   Der Gebrauch eines falschen Schlüssels ist nicht schon dann bewiesen, wenn feststeht, dass versicherte Sachen abhandengekommen sind.
A4.1.2 	 Aufbrechen eines Behältnisses in einem Raum eines Gebäudes
 			   Das liegt vor, wenn der Dieb das in einem Raum befindliche Behältnis aufbricht. Das gilt auch, wenn er das Behältnis mit falschem Schlüssel 
			   oder mit Hilfe von anderen Werkzeugen öffnet. Ein Schlüssel ist falsch, wenn seine Anfertigung für das Schloss nicht von einer dazu  
			   berechtigten Person veranlasst oder gebilligt wurde. Der Gebrauch eines falschen Schlüssels ist nicht schon dann bewiesen, wenn fest- 
			   steht, dass versicherte Sachen abhandengekommen sind.
A4.1.3 	 Einschleichen oder Verborgen halten
 			   Das liegt vor, wenn der Dieb Sachen aus einem verschlossenen Raum eines Gebäudes entwendet, in das er sich zuvor eingeschlichen oder  
			   in dem er sich verborgen gehalten hatte.
A4.1.4 	 Gewaltsame Sicherung des Diebesgutes
 			   Der Dieb wird in einem Raum eines Gebäudes auf frischer Tat angetroffen und wendet Gewalt an, um sich den Besitz gestohlener Sachen  
			   zu erhalten. Eine Androhung von Gewalt mit Gefahr für Leib oder Leben ist der Anwendung von Gewalt gleichzusetzen.
A4.1.5 	 Unberechtigtes Eindringen mit richtigem Schlüssel
 			   Dies liegt in folgenden Fällen vor:
A4.1.5.1 	 Der Dieb dringt in den Raum eines Gebäudes mit einem richtigen Schlüssel ein oder öffnet dort damit ein Behältnis. Den richtigen Schlüssel hat  
			   sich der Dieb vorher durch Einbruchdiebstahl oder Raub nach A4.3 beschafft. Der Einbruchdiebstahl oder Raub dieses Schlüssels kann  
			   auch außerhalb des Versicherungsorts erfolgt sein.
A4.1.5.2 	 Der Dieb dringt in einen Raum eines Gebäudes mit einem richtigen Schlüssel ein. Den richtigen Schlüssel hat sich der Dieb vorher durch  
			   Diebstahl beschafft. Dabei hat weder der Versicherungsnehmer noch der Gewahrsamsinhaber den Diebstahl des Schlüssels durch fahr- 
			   lässiges Verhalten ermöglicht. Der Diebstahl dieses Schlüssels kann auch außerhalb des Versicherungsorts erfolgt sein.

A4.2 			  Vandalismus nach einem Einbruch
 			   Vandalismus nach einem Einbruch liegt vor, wenn der Täter wie in A4.1.1 oder A4.1.5 beschrieben in den Versicherungsort eindringt und  
			   dort versicherte Sachen vorsätzlich zerstört oder beschädigt.

A4.3 			  Raub
 			   Raub ist in folgenden Fällen gegeben:
A4.3.1 	 Anwendung von Gewalt
 			   Der Räuber wendet gegen den Versicherungsnehmer Gewalt an, um dessen Widerstand gegen die Wegnahme versicherter Sachen  
			   auszuschalten. Gewalt liegt nicht vor, wenn versicherte Sachen ohne Überwindung eines bewussten Widerstandes entwendet werden  
			   (einfacher Diebstahl/Trickdiebstahl).
A4.3.2 	 Androhung einer Gewalttat mit Gefahr für Leib oder Leben
 			   Der Versicherungsnehmer gibt Sachen heraus oder lässt sie sich wegnehmen, weil der Räuber eine Gewalttat mit Gefahr für Leib oder  
			   Leben androht. Dabei soll die angedrohte Gewalttat innerhalb des Versicherungsorts verübt werden. Bei mehreren Versicherungsorten ist  
			   der Versicherungsort maßgeblich, an dem die Drohung ausgesprochen wird.
A4.3.3 	 Wegnahme nach Verlust der Widerstandskraft
 			   Dem Versicherungsnehmer werden versicherte Sachen weggenommen, weil seine Widerstandskraft ausgeschaltet war. Der Verlust der  
			   Widerstandskraft muss seine Ursache in einer Beeinträchtigung des körperlichen Zustands des Versicherungsnehmers haben. Diese  
			   Beeinträchtigung muss unmittelbar vor der Wegnahme bestanden haben und durch einen Unfall oder eine sonstige nicht verschuldete  
			   Ursache wie z. B. eine Ohnmacht oder ein Herzinfarkt entstanden sein. Dem Versicherungsnehmer stehen Personen gleich, die mit seiner  
			   Zustimmung in der Wohnung anwesend sind.

A4.4 			  Nicht versicherte Schäden
A4.4.1 	 Nicht versicherte Schäden bei Einbruchdiebstahl, Vandalismus nach einem Einbruch sowie Raub 
			   Versicherungsschutz besteht nicht für Schäden, die durch weitere Naturgefahren (Überschwemmung, Erdbeben, Erdsenkung, Erdrutsch,  
			   Schneedruck, Lawinen, Vulkanausbruch) verursacht werden. Das gilt ohne Berücksichtigung mitwirkender Ursachen.
A4.4.2 	 Nicht versicherte Schäden bei Raub
 			   Sachen, die erst auf Verlangen des Täters herangeschafft werden, sind nicht versichert. Geschieht dies allerdings innerhalb des  
			   Versicherungsorts an dem die Tathandlungen nach A 4.3.1 bis A4.3.3 verübt werden, sind diese Sachen versichert.
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A5 			   Was ist unter der Gefahr Leitungswasser zu verstehen? Welche Schäden sind hier nicht versichert?

A5.1 			  Versicherte Gefahren und Schäden
 			   Unter die Gefahr Leitungswasser fallen:
A5.1.1 	 Leitungswasserschäden
A5.1.2 	 Bruchschäden

A5.2 			  Leitungswasserschäden
 			   Leitungswasser ist Wasser, das bestimmungswidrig ausgetreten ist aus:
A5.2.1 	 Rohren der Wasserversorgung (Zu- und Ableitungen) oder damit verbundenen Schläuchen,
A5.2.2 	 den mit diesen Rohren bzw. Schläuchen verbundenen sonstigen Einrichtungen oder deren wasserführenden Teilen,
A5.2.3 	 Heizungs- oder Klimaanlagen,
A5.2.4 	 Wasserlösch- oder Berieselungsanlagen,
A5.2.5 	 Wasserbetten oder Aquarien.

 			   Als Leitungswasser gelten auch Betriebsflüssigkeiten aus Heizungs- oder Klimaanlagen sowie Wasserdampf. Ausgenommen davon sind die  
			   Flüssigkeiten, die zur Energieerzeugung bestimmt sind.

A5.3 			  Bruchschäden
 			   Soweit die folgenden Rohre und Installationen zum versicherten Hausrat gehören, sind folgende Bruchschäden innerhalb von Gebäuden  
			   versichert:
A5.3.1 	 frostbedingte und sonstige Bruchschäden an Rohren,
A5.3.1.1 	 der Wasserversorgung (Zu- oder Ableitungen) oder den damit verbundenen Schläuchen;
A5.3.1.2 	 von Heizungs- oder Klimaanlagen;
A5.3.1.3 	 von Wasserlösch- oder Berieselungsanlagen.
A5.3.1.4	 der Regenentwässerung.

 			   Das setzt voraus, dass diese Rohre nach A5.3.1 kein Bauteil von Heizkesseln, Boilern oder vergleichbaren Anlagen sind.

A5.3.2 	 frostbedingte Bruchschäden an folgenden Installationen:
A5.3.2.1 	 Badeeinrichtungen, Waschbecken, Spülklosetts, Armaturen (z.B. Wasser- und Absperrhähne, Ventile, Geruchsverschlüsse, Wassermesser)  
			   sowie deren Anschlussschläuche;
A5.3.2.2 	 Heizkörper, Heizkessel, Boiler oder vergleichbare Teile von Heizungs- oder Klimaanlagen.

 			   Als innerhalb des Gebäudes gilt der gesamte Baukörper, einschließlich der Bodenplatte. Rohre von Solarheizungsanlagen auf dem Dach gelten  
			   als Rohre innerhalb des Gebäudes. Soweit nicht etwas anderes vereinbart ist, sind Rohre und Installationen unterhalb der Bodenplatte  
			   (tragend oder nicht tragend) nicht versichert.

A5.4 			  Nicht versicherte Schäden
 			   Nicht versichert sind ohne Berücksichtigung mitwirkender Ursachen - es sei denn, im Folgenden sind solche genannt - Schäden durch
A5.4.1 	 Plansch- oder Reinigungswasser;
A5.4.2		 Schwamm sowie alle Arten von Hausfäulepilzen;
A5.4.3 	 Grundwasser, stehendes oder fließendes Gewässer, Überschwemmung oder Witterungsniederschläge oder einen durch diese Ursachen 		
			   hervorgerufenen Rückstau;
A5.4.4 	 Erdbeben, Schneedruck, Lawinen, Vulkanausbruch;
A5.4.5 	 Erdsenkung oder Erdrutsch, es sei denn, dass Leitungswasser nach A5.2 die Erdsenkung oder den Erdrutsch verursacht hat;
A5.4.6 	 Öffnen der Sprinkler oder Bedienen der Berieselungsdüsen wegen eines Brandes, durch Druckproben oder durch Umbauten oder Reparatur- 
			   arbeiten an dem versicherten Gebäude oder an der Wasserlösch- oder Berieselungsanlage.
			   Nicht versichert sind Schäden an
A5.4.7 	 Gebäuden oder an Gebäudeteilen, die nicht bezugsfertig sind. Dies gilt auch für die in diesen Gebäuden oder Gebäudeteilen befindlichen  
			   Sachen.
A5.4.8 	 dem Inhalt eines Aquariums, die dadurch entstehen, dass Wasser aus dem Aquarium ausgetreten ist.

A6 			   Was ist unter Naturgefahren (Sturm und Hagel) zu verstehen? Welche Schäden sind versichert? 
			   Welche Schäden sind hier nicht versichert?

A6.1 			  Sturm
A6.1.1 	 Ein Sturm ist eine wetterbedingte Luftbewegung von mindestens Windstärke 8 nach der Beaufortskala (Windgeschwindigkeit mindestens  
			   62 km pro Stunde). Ist die Windstärke für den Schadenort nicht feststellbar, wird Sturm unterstellt, wenn der Versicherungsnehmer einen  
			   der folgenden Sachverhalte nachweist:
A6.1.1.1 	 Die Luftbewegung hat in der Umgebung des Versicherungsgrundstücks Schäden an Gebäuden in einwandfreiem Zustand oder an ebenso  
			   widerstandsfähigen anderen Sachen angerichtet.
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A6.1.1.2 	 Der Schaden kann wegen des einwandfreien Zustands des versicherten Gebäudes oder des Gebäudes, in dem sich die versicherten Sachen  
			   befunden haben, nur durch Sturm entstanden sein. Das gilt auch für Gebäude, die baulich mit dem versicherten Gebäude verbunden sind.

A6.2 			  Hagel
 			   Hagel ist ein fester Witterungsniederschlag in Form von Eiskörnern.

A6.3 			  Versicherte Sturm-/ Hagelereignisse
 			   Versichert sind nur Schäden, die wie folgt entstehen:
A6.3.1		 Sturm oder Hagel wirken unmittelbar auf versicherte Sachen oder auf Gebäude ein, in denen sich versicherte Sachen befinden. Daraus  
			   entstehende Folgeschäden an versicherten Sachen sind versichert.
A6.3.2		 Sturm oder Hagel wirken unmittelbar auf Gebäude ein, die mit dem versicherten Gebäude baulich verbunden sind.
A6.3.3		 Sturm oder Hagel wirken unmittelbar auf Gebäude ein, die mit Gebäuden, in denen sich versicherte Sachen befinden, baulich verbunden sind.
A6.3.4		 Sturm oder Hagel werfen Gebäudeteile, Bäume oder andere Gegenstände auf versicherte Sachen oder auf Gebäude, in denen sich versicherte  
			   Sachen befinden. Daraus entstehende Folgeschäden an versicherten Sachen sind versichert.
A6.3.5		 Sturm oder Hagel werfen Gebäudeteile, Bäume oder andere Gegenstände auf Gebäude, die mit dem versicherten Gebäude baulich verbunden  
			   sind.
A6.3.6		 Sturm oder Hagel werfen Gebäudeteile, Bäume oder andere Gegenstände auf Gebäude, die mit Gebäuden, in denen sich versicherte Sachen  
			   befinden, baulich verbunden sind.

A6.4 			  Nicht versicherte Schäden
 			   Nicht versichert sind ohne Berücksichtigung mitwirkender Ursachen - es sei denn, im Folgenden sind solche genannt - Schäden durch
A6.4.1 	 Sturmflut;
A6.4.2 	 Eindringen von Regen, Hagel, Schnee oder Schmutz durch nicht ordnungsgemäß geschlossene Fenster, Außentüren oder andere Öffnungen.  
			   Dies gilt nicht, wenn diese Öffnungen durch Sturm oder Hagel entstanden sind und einen Gebäudeschaden darstellen;
A6.4.3 	 Grundwasser, soweit nicht infolge von Witterungsniederschlägen oder Ausuferung von oberirdischen Gewässern an die Erdoberfläche  
			   gedrungen;
A6.4.4 	 Weitere Naturgefahren (Elementargefahren) Überschwemmung, Rückstau, Erdbeben, Erdsenkung, Erdrutsch, Schneedruck, Lawinen und  
			   Vulkanausbruch.
A6.4.5 	 Trockenheit oder Austrocknung

			   Nicht versichert sind Schäden an
A6.4.6 	 Gebäuden oder an Gebäudeteilen, die nicht bezugsfertig sind. Dies gilt auch für die in diesen Gebäuden oder Gebäudeteilen befindlichen  
			   Sachen.
A6.4.7 	 Sachen, die sich außerhalb von Gebäuden befinden. Ausgenommen hiervon sind Antennenanlagen und Markisen nach A8.3.3.

A7			   Welche Sachen sind versichert?
 			   Versichert ist der gesamte Hausrat innerhalb des im Versicherungsschein bezeichneten Versicherungsorts. Hausrat, der anlässlich eines -  
			   auch unmittelbar bevorstehenden - Versicherungsfalls aus dem Versicherungsort entfernt und bei dieser Gelegenheit zerstört oder beschädigt  
			   wird oder abhandenkommt, ist versichert. Hausrat außerhalb des im Versicherungsschein bezeichneten Versicherungsorts ist nur im Rahmen  
			   der Außenversicherung nach A12 versichert.
			   Er ist auch versichert, soweit dies zusätzlich vereinbart ist.

A8 			   Was gehört zum Hausrat?

A8.1 			  Zum Hausrat gehören alle Sachen, die dem Haushalt des Versicherungsnehmers zur privaten Nutzung (Gebrauch bzw. Verbrauch) dienen.

A8.2 			  Wertsachen und Bargeld gehören ebenfalls zum Hausrat. Hierfür gelten besondere Voraussetzungen und Entschädigungsgrenzen nach A18.

A8.3 			  Ferner gehören zum Hausrat
A8.3.1 	 alle in das Gebäude eingefügten Sachen (z. B. Einbaumöbel und Einbauküchen). Dies gilt aber nur, wenn der Versicherungsnehmer diese als  
			   Mieter oder Wohnungseigentümer auf seine Kosten beschafft oder übernommen hat. Er muss aufgrund dessen hierfür die Gefahr tragen.
A8.3.2 	 Anbaumöbel und Anbauküchen, die serienmäßig vorgefertigt und lediglich mit geringem Einbauaufwand an die Gebäudeverhältnisse angepasst  
			   worden sind.
A8.3.3 	 privat genutzte Antennenanlagen und Markisen, die ausschließlich der versicherten Wohnung nach A10 dienen. Diese müssen sich  
			   auf dem Grundstück befinden, auf dem die versicherte Wohnung liegt.
A8.3.4 	 selbstfahrende Krankenfahrstühle, Rasenmäher, Go-Karts, Modell- und Spielfahrzeuge, soweit diese nicht versicherungspflichtig sind.
A8.3.5 	 Kanus, Ruder-, Falt- und Schlauchboote einschließlich ihrer Motoren sowie Surfgeräte.
A8.3.6 	 Fall- und Gleitschirme sowie nicht motorisierte Flugdrachen.
A8.3.7 	 Arbeitsgeräte und Einrichtungsgegenstände, die folgenden Personen zu ausschließlich beruflichen oder gewerblichen Zwecken dienen:  
			   Dem Versicherungsnehmer oder einer Person, die mit ihm in häuslicher Gemeinschaft lebt. Handelswaren und Musterkollektionen sind  
			   hiervon ausgeschlossen.
A8.3.8 	 Haustiere, d. h. Tiere, die regelmäßig artgerecht in Wohnungen nach A10.1 gehalten werden (z. B. Fische, Katzen, Vögel).
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A 8.4 		  Fremdes Eigentum
 			   Zum Hausrat gehört auch fremdes Eigentum nach A8.1 bis A8.3, das sich im Haushalt des Versicherungsnehmers befindet. Das gilt nicht für  
			   Sachen von Mietern bzw. Untermietern des Versicherungsnehmers nach A9.1.5.

A9 			   Was gehört nicht zum Hausrat?

A9.1 			  Nicht zum Hausrat gehören
A9.1.1		 Gebäudebestandteile, es sei denn, sie sind in A8.3.1 genannt.
A9.1.2		 vom Gebäudeeigentümer eingebrachte oder in sein Eigentum übergegangene Sachen, für die er die Gefahr trägt. Sofern diese Sachen danach  
			   durch den Mieter oder Wohnungseigentümer ersetzt werden, sind diese ebenfalls nicht versichert.
A9.1.3		 Kraftfahrzeuge aller Art und Anhänger, unabhängig von deren Versicherungspflicht, sowie Teile und Zubehör von Kraftfahrzeugen und  
			   Anhängern, soweit nicht unter A8.3.4 genannt.
A9.1.4		 Luft- und Wasserfahrzeuge, unabhängig von deren Versicherungspflicht, einschließlich nicht eingebauter Teile, soweit nicht unter A8.3.4  
			   bis A8.3.6 genannt.
A9.1.5		 Hausrat von Mietern und Untermietern in der Wohnung des Versicherungsnehmers, es sei denn, dieser wurde ihnen vom Versicherungsnehmer  
			   überlassen.
A9.1.6		 Sachen im Privatbesitz, die durch einen gesonderten Versicherungsvertrag (z.B. für Schmucksachen und Pelze, Kunstgegenstände,  
			   Musikinstrumente bzw. Jagd- und Sportwaffen) versichert sind.
A9.1.7		 Elektronisch gespeicherte Daten und Programme. Kosten für die technische Wiederherstellung von elektronisch gespeicherten, ausschließlich  
			   für die private Nutzung bestimmten Daten und Programme sind nur versichert, soweit dies zusätzlich vereinbart ist.

A10 			   Was ist unter dem Versicherungsort zu verstehen?

 			   Versicherungsort ist die im Versicherungsschein bezeichnete Wohnung. Zur Wohnung gehören:

A10.1		  diejenigen Räume, die Wohnzwecken dienen und eine selbständige Lebensführung ermöglichen. Dies sind die ausschließlich vom Ver- 
			   sicherungsnehmer privat genutzten Flächen eines Gebäudes. Der Nutzung durch den Versicherungsnehmer steht eine Nutzung durch  
			   Personen, die mit dem Versicherungsnehmer in häuslicher Gemeinschaft leben, gleich. Räume, die ausschließlich beruflich oder gewerblich  
			   genutzt werden, gehören nicht zur Wohnung. Davon ausgenommen sind Räume, die ausschließlich über die Wohnung zu betreten sind  
			   (sog. Arbeitszimmer in der Wohnung).

A10.2	 	 Loggien, Balkone sowie an das Gebäude unmittelbar anschließende Terrassen. Gleiches gilt für ausschließlich vom Versicherungsnehmer  
			   zu privaten Zwecken genutzte Räume in Nebengebäuden einschließlich Garagen. Diese müssen sich auf dem Versicherungsgrundstück  
			   befinden. Der Nutzung durch den Versicherungsnehmer steht eine Nutzung durch Personen, die mit dem Versicherungsnehmer in  
			   häuslicher Gemeinschaft leben, gleich.

A10.3	 	 gemeinschaftlich genutzte, verschließbare Räume, in dem Hausrat bestimmungsgemäß vorgehalten wird (z. B. ausgewiesene Stellflächen 
			    in Fluren, Fahrradkeller, Waschkeller). Diese müssen sich auf dem Versicherungsgrundstück befinden.

A10.4		  privat genutzte Garagen, soweit sich diese in der Nähe des Versicherungsgrundstücks befinden.

A10.5		  Das Versicherungsgrundstück ist das Flurstück / sind die Flurstücke, auf dem die im Versicherungsschein bezeichnete Wohnung liegt.  
			   Stehen auf einem Flurstück mehrere Gebäude, ist derjenige Teil des Flurstücks Versicherungsgrundstück, der durch Einfriedung oder  
			   anderweitige Abgrenzung ausschließlich zu der versicherten Wohnung gehört.

A11			   Was gilt für Selbstbeteiligungen und Entschädigungsgrenzen im Versicherungsvertrag?

 			   Eine Selbstbeteiligung ist der Anteil der Entschädigung oder der Betrag, den der Versicherungsnehmer je Versicherungsfall selbst zu  
			   tragen hat. Eine Entschädigungsgrenze begrenzt die Entschädigung je Versicherungsfall auf einen bestimmten Betrag. Selbstbeteiligungen  
			   und Entschädigungsgrenzen können individuell vereinbart werden. Sie können sich je nach versicherter Gefahr und Versicherungsleistung  
			   voneinander unterscheiden.

A12 			   Was ist unter der Außenversicherung zu verstehen? Was beinhaltet sie?

A12.1 		 Begriff und Geltungsdauer der Außenversicherung
			   Außerhalb des Versicherungsorts besteht für versicherte Sachen weltweit Versicherungsschutz unter folgenden Voraussetzungen:
A12.1.1 	 Die Sachen sind Eigentum oder dienen dem Gebrauch des Versicherungsnehmers. Dies gilt auch für Sachen der mit ihm in häuslicher 
			   Gemeinschaft lebenden Personen.
A12.1.2 	 Die Sachen befinden sich nur vorübergehend außerhalb des Versicherungsorts. Zeiträume von mehr als drei Monaten gelten nicht als  
			   vorübergehend.
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A12.2 		 Unselbständiger Hausstand während Ausbildung und Freiwilligendiensten
 			   Hält sich der Versicherungsnehmer oder eine mit ihm in häuslicher Gemeinschaft lebende Person länger außerhalb der Wohnung auf,  
			   besteht Versicherungsschutz während:
A12.2.1 	 der Ausbildung;
A12.2.2 	 einem freiwilligen Wehrdienst;
A12.2.3 	 einem sonstigen gesetzlichen Freiwilligendienst (z. B. Freiwilliges soziales oder ökologisches Jahr, Bundesfreiwilligendienst).
 			   Das gilt unabhängig von der Dauer des Aufenthalts, solange die Person keinen eigenen Hausstand gründet.

A12.3 		 Besonderheit bei Einbruchdiebstahl
 			   Für Schäden durch Einbruchdiebstahl müssen die Voraussetzungen nach A4.1 erfüllt sein.

A12.4 		 Besonderheit bei Raub
			   Droht der Räuber eine Gewalttat mit Gefahr für Leib oder Leben nach A4.3.2 an, besteht Außenversicherungsschutz nur unter folgender  
			   Voraussetzung:
 			   Die angedrohte Gewalttat soll an Ort und Stelle verübt werden. Dies gilt auch, wenn der Raub an Personen begangen wird, die mit dem  
			   Versicherungsnehmer in häuslicher Gemeinschaft leben. Sachen, die erst auf Verlangen des Räubers herangeschafft werden, sind nicht  
			   versichert.

A12.5 		 Besonderheit bei Naturgefahren
 			   Für Schäden durch Naturgefahren besteht Versicherungsschutz nur innerhalb von Gebäuden.

A12.6 		 Selbstbeteiligung und Entschädigungsgrenzen
 			   Es gelten die vereinbarten Selbstbeteiligungen und Entschädigungsgrenzen. 

A13 			   Welche Kosten sind versichert?

A13.1 		 Versicherte Kosten
 			   Der Versicherer ersetzt folgende Kosten, die infolge eines Versicherungsfalls erforderlich und tatsächlich angefallen sind:
A13.1.1 	 Aufräumungskosten
A13.1.2 	 Bewegungs- und Schutzkosten
A13.1.3 	 Hotelkosten
A13.1.4 	 Transport- und Lagerkosten
A13.1.5 	 Schlossänderungskosten
A13.1.6 	 Bewachungskosten
A13.1.7 	 Reparaturkosten für Gebäudeschäden
A13.1.8 	 Reparaturkosten für Leitungswasserschäden in Wohnungen
A13.1.9 	 Kosten für provisorische Maßnahmen

A13.2 		 Definition und Umfang der Kosten
A13.2.1 	 Aufräumungskosten
 			   Das sind Kosten, die entstehen, um versicherte Sachen aufzuräumen. Dies schließt Aufwendungen ein, um zerstörte und beschädigte  
			   Sachen wegzuräumen, zum nächsten Ablagerungsplatz abzutransportieren und sie zu vernichten.
A13.2.2 	 Bewegungs- und Schutzkosten
 			   Das sind Kosten, die entstehen, um andere Sachen zu bewegen, zu verändern oder zu schützen. Voraussetzung ist, dass diese Maßnahmen dazu 
dienen,  
			   versicherte Sachen wiederherzustellen oder wiederzubeschaffen.
A13.2.3 	 Hotelkosten
 			   Das sind Kosten, die entstehen, um eine Hotel- oder ähnliche Unterbringung ohne Nebenkosten (z.B. Frühstück) vorzunehmen. Voraussetzung  
			   ist, dass die ansonsten ständig bewohnte Wohnung unbewohnbar wurde und dem Versicherungsnehmer die Beschränkung auf einen  
			   bewohnbaren Teil nicht zumutbar ist.
			   Die Kosten werden bis zu dem Zeitpunkt ersetzt, in dem die Wohnung wieder bewohnbar ist. Dies gilt längstens für die Dauer von 100 Tagen.  
			   Die Entschädigung ist pro Tag auf 1 Promille der Versicherungssumme begrenzt, soweit nicht etwas anderes vereinbart ist.
A13.2.4 	 Transport- und Lagerkosten
 			   Das sind Kosten, die entstehen, um versicherten Hausrat zu transportieren und zu lagern. Voraussetzung ist, dass die Wohnung unbenutzbar  
			   wurde und dem  Versicherungsnehmer auch die Lagerung in einem benutzbaren Teil nicht zumutbar ist. Die Kosten für die Lagerung  
			   werden bis zu dem Zeitpunkt ersetzt,  in dem die Wohnung wieder benutzbar oder eine Lagerung in einem benutzbaren Teil der  
			   Wohnung wieder zumutbar ist. Dies gilt längstens für die Dauer von 100 Tagen.
A13.2.5	 Schlossänderungskosten
			   Das sind Kosten, die entstehen, um Schlossänderungen vorzunehmen. Voraussetzung ist, dass Schlüssel für Türen der Wohnung oder für  
			   dort befindliche Wertschutzschränke durch einen Versicherungsfall abhandengekommen sind.
A13.2.6	 Bewachungskosten
			   Das sind Kosten, die entstehen, um versicherte Sachen zu bewachen, wenn die Wohnung unbewohnbar wurde und Schließvorrichtungen  
			   und sonstige Sicherungen keinen ausreichenden Schutz bieten. Die Kosten werden bis zu dem Zeitpunkt ersetzt, in dem die Schließ- 
			   vorrichtungen oder sonstige Sicherungen wieder voll gebrauchsfähig sind. Dies gilt längstens für die Dauer von 48 Stunden.
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A13.2.7	 Reparaturkosten für Gebäudeschäden
			   Das sind Kosten, die entstehen, weil Gebäudeschäden im Bereich der Wohnung repariert werden müssen. Dies setzt voraus, dass die Schäden  
			   durch Einbruchdiebstahl, Raub oder den Versuch einer solchen Tat entstanden sind. Schäden innerhalb der Wohnung, die durch Vandalismus  
			   nach einem Einbruch oder einem Raub verursacht wurden, zählen ebenfalls dazu.
A13.2.8	 Reparaturkosten für Leitungswasserschäden in Wohnungen
			   Das sind Kosten, die entstehen, weil Leitungswasserschäden an Bodenbelägen, Innenanstrichen oder Tapeten repariert werden müssen.  
			   Dies setzt voraus, dass der Schaden in einer gemieteten oder in Sondereigentum befindlichen Wohnung entstanden ist.
A13.2.9	 Kosten für provisorische Maßnahmen
			   Das sind Kosten, die für provisorische Maßnahmen entstehen, um versicherte Sachen zu schützen.

A14 			   Was ist der Versicherungswert und die Versicherungssumme? Was sind die Grundlagen der Anpassung der Versicherungssumme?

A14.1 		 Versicherungswert
 			   Der Versicherungswert bildet die Grundlage für die Berechnung der Entschädigung.
A14.1.1 	 Versicherungswert ist der Neuwert. Das ist der Betrag, der aufzuwenden ist, um Sachen gleicher Art und Güte in neuwertigem Zustand  
			   wiederzubeschaffen.
A14.1.2 	 Für Kunstgegenstände nach A18.1.1.5 und Antiquitäten nach A18.1.1.6 ist der Versicherungswert der Betrag, der aufzuwenden ist, um Sachen  
			   gleicher Art und Güte wiederzubeschaffen.
A14.1.3 	 Sind Sachen für ihren Zweck in dem versicherten Haushalt nicht mehr zu verwenden, ist der Versicherungswert der gemeine Wert.  
			   Das ist der Betrag, den der Versicherungsnehmer dafür bei einem Verkauf erzielen kann.
A14.1.4 	 Ist die Entschädigung für Wertsachen auf bestimmte Beträge nach A18.3 begrenzt, werden höchstens diese berücksichtigt.

A14.2 		 Versicherungssumme
A 14.2.1 	 Die Versicherungssumme wird zwischen Versicherer und Versicherungsnehmer vereinbart. Sie soll dem Versicherungswert nach A14.1, 
			   entsprechen.
A 14.2.2 	 Die Versicherungssumme erhöht sich um einen Vorsorgebetrag von 10 Prozent.

A14.3 		 Grundlagen der Anpassung von Versicherungssumme und Beitrag
			   Es gelten folgende Grundlagen:
A14.3.1 	 Der Versicherer passt den Versicherungsschutz an die Entwicklung der Verbraucherpreise an. Er verändert hierzu die Versicherungssumme.  
			   Für die Anpassung wird der Index “Verbrauchs- und Gebrauchsgüter ohne Nahrungsmittel und ohne die normalerweise nicht in der Wohnung  
			   gelagerten Güter” verwendet.
			   Dieser ist Bestandteil des Verbraucherpreisindexes für Deutschland (VPI). Maßgebend ist der jeweils für den Monat September vom  
			   Statistischen Bundesamt veröffentlichte Index. Die Versicherungssumme erhöht oder vermindert sich entsprechend dem Prozentsatz, um  
			   den sich der Index im vergangenen Kalenderjahr gegenüber dem davorliegenden Kalenderjahr verändert hat. Der Veränderungsprozent- 
			   satz wird nur bis zur ersten Stelle nach dem Komma berücksichtigt.
 			   Die neue Versicherungssumme verändert sich jeweils mit Beginn einer jeden Versicherungsperiode. Sie wird auf den nächsten vollen Euro 
			   aufgerundet. Der Versicherer gibt dem Versicherungsnehmer die neue Versicherungssumme bekannt.
A14.3.2	 Aus der neuen Versicherungssumme ergibt sich ein neuer Beitrag.
A14.3.3	 Der Versicherungsnehmer kann der Anpassung der Versicherungssumme durch Erklärung in Textform (z.B. E-Mail, Telefax oder Brief) wider- 
			   sprechen. Dies muss innerhalb eines Monats geschehen, nachdem ihm die Mitteilung über die neue Versicherungssumme zugegangen ist.  
			   Um die Frist zu wahren, genügt es, den Widerspruch rechtzeitig abzusenden. Damit wird die Anpassung nicht wirksam.

A15 			   Was sind die Grundlagen der Berechnung und Anpassung des Beitrags?

A15.1		  Der Beitrag, auch soweit er für erweiterten Versicherungsschutz vereinbart ist, kann zu Beginn eines jeden Versicherungsjahres nach Maßgabe 	
			   der nachfolgenden Regelungen zur Anpassung des Beitragssatzes steigen oder sinken.
A15.2		  Der Versicherer ist berechtigt, die vertraglich vereinbarten Beiträge für Versicherungsverträge mit gleichen Tarifmerkmalen oder gleiche 
			   Deckungsumfang anzupassen, wenn die Schadenaufwendungen und Kosten eines Geschäftsjahres die Beitragseinnahmen ohne  
			   Versicherungssteuer, jeweils bezogen auf diese Verträge, überschreiten. Die anerkannten Grundsätze der Versicherungsmathematik und  
			   der Versicherungstechnik sind anzuwenden. 
			   Eine Beitragsanpassung ist auf 15 Prozent des vorangegangenen Jahresbeitrags (ohne Versicherungsteuer) begrenzt.
A15.3		  Ergeben sich aus der Prüfung nach A15.2 niedrigere Beiträge, gelten diese automatisch, auch ohne Information des Versicherungsnehmers  
			   als vereinbart.
A15.4		  Ergeben sich aus der Prüfung nach A15.2 höhere Beiträge, so ist der Versicherer berechtigt, die betroffenen Beiträge entsprechend  
			   anzuheben.
A15.5		  Die Anpassung wird der Versicherer mit Wirkung ab Beginn des nächsten Versicherungsjahres (Hauptfälligkeit) vornehmen.
A15.6		  Die Erhöhung des bisherigen Beitrags wird der Versicherer dem Versicherungsnehmer mindestens einen Monat vor Beginn des nächsten  
			   Versicherungsjahres mitteilen. In dieser Mitteilung wird der Unterschied zwischen dem bisherigen und dem erhöhten Beitrag aufgezeigt.  
			   Zudem enthält die Mitteilung eine Belehrung über das Kündigungsrecht gemäß A15.7.
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A15.7		  Der Versicherungsnehmer kann den Vertrag innerhalb einer Frist von einem Monat nach Zugang der Mitteilung des Versicherers kündigen, wenn  
			   eine Änderung der Tarife zu einer Beitragserhöhung führt. Der Vertrag endet dann zu dem Zeitpunkt, zu dem die Beitragserhöhung  
			   wirksam werden würde.

A16 			   Was gilt bei einem Wohnungswechsel?

A16.1 		 Umzug in eine neue Wohnung
 			   Wechselt der Versicherungsnehmer die Wohnung, geht der Versicherungsschutz auf die neue Wohnung über. Während des Wohnungs- 
			   wechsels besteht in beiden Wohnungen Versicherungsschutz. Der Versicherungsschutz in der bisherigen Wohnung erlischt spätestens  
			   zwei Monate nach Umzugsbeginn. Der Umzug beginnt mit dem Zeitpunkt, in dem erstmals versicherte Sachen dauerhaft in die neue  
			   Wohnung gebracht werden.

A16.2 		 Mehrere Wohnungen
 			   Bewohnt der Versicherungsnehmer neben der neuen weiterhin seine bisherige Wohnung (Doppelwohnsitz), geht der Versicherungsschutz  
			   nicht über. Für eine Übergangszeit von zwei Monaten besteht Versicherungsschutz in beiden Wohnungen.

A16.3 		 Umzug ins Ausland
			   Liegt die neue Wohnung nicht innerhalb der Bundesrepublik Deutschland, geht der Versicherungsschutz nicht auf die neue Wohnung über.  
			   Der Versicherungsschutz in der bisherigen Wohnung erlischt spätestens zwei Monate nach Umzugsbeginn.

A16.4 		 Anzeige der neuen Wohnung
A16.4.1 	 Ein Wohnungswechsel muss dem Versicherer spätestens bei Umzugsbeginn angezeigt werden. Dabei ist die neue Wohnfläche in Quadratmetern  
			   anzugeben.
A16.4.2 	 Waren für die bisherige Wohnung besondere Sicherungen vereinbart, ist dem Versicherer mitzuteilen, ob auch in der neuen Wohnung entspre-
chende 
			   Sicherungen vorhanden sind. Die Anzeige muss in Textform (z.B. E-Mail, Telefax oder Brief) erfolgen.
A16.4.3 	 Verändert sich nach dem Wohnungswechsel die Wohnfläche oder der Wert des Hausrats, kann das zu Unterversicherung führen, wenn der  
			   Versicherungsschutz nicht angepasst wird.

A16.5 		 Festlegung des neuen Beitrags, Kündigungsrecht
A16.5.1 	 Mit Umzugsbeginn gelten die Tarifbestimmungen des Versicherers, die am Ort der neuen Wohnung gültig sind.
A16.5.2 	 Wenn sich der Beitrag aufgrund veränderter Beitragssätze erhöht, kann der Versicherungsnehmer den Vertrag kündigen. Dies gilt auch,  
			   wenn die Selbstbeteiligung erhöht wird. Kündigt der Versicherungsnehmer, muss er das in Textform (z.B. E-Mail, Telefax oder Brief) tun.  
			   Dafür hat er einen Monat nach Zugang der Mitteilung über die Erhöhung Zeit. Maßgeblich für die Wahrung der Frist ist der Zugang  
			   beim Versicherer. Die Kündigung wird einen Monat, nachdem sie dem Versicherer zugegangen ist, wirksam.
A16.5.3 	 Dem Versicherer steht im Fall einer Kündigung der Beitrag nur in bisheriger Höhe und zeitanteilig bis zur Wirksamkeit der Kündigung zu.

A16.6 		 Aufgabe einer gemeinsamen Ehewohnung
 			   Im Fall einer Trennung von Ehegatten gilt Folgendes:
A16.6.1 	 Zieht der Versicherungsnehmer aus der gemeinsamen Ehewohnung aus und bleibt der Ehegatte dort zurück, gelten als Versicherungsort  
			   beide  Wohnungen: Die bisherige Ehewohnung und die neue Wohnung des Versicherungsnehmers. Dies gilt so lange, bis der Versicherungs- 
			   vertrag geändert wird,  längstens bis zum Ablauf von drei Monaten nach der auf den Auszug folgenden Beitragsfälligkeit. Danach besteht  
			   Versicherungsschutz nur noch in der neuen Wohnung des Versicherungsnehmers.
A16.6.2 	 Wenn beide Ehegatten Versicherungsnehmer sind und einer von ihnen aus der Ehewohnung auszieht, sind Versicherungsort ebenfalls  
			   beide Wohnungen:  Die bisherige Ehewohnung und die neue Wohnung des ausziehenden Ehegatten. Dies gilt so lange, bis der Versicher- 
			   ungsvertrag geändert wird, längstens bis zum Ablauf von drei Monaten nach der auf den Auszug folgenden Beitragsfälligkeit. Danach  
			   erlischt der Versicherungsschutz für die neue Wohnung.
A16.6.3 	 Wenn beide Ehegatten Versicherungsnehmer sind und beide in neue Wohnungen ziehen, gilt A16.6.2 entsprechend. Nach Ablauf der Frist  
			   von drei Monaten nach der auf den Auszug folgenden Beitragsfälligkeit erlischt der Versicherungsschutz für beide neuen Wohnungen.

A16.7 		 Lebensgemeinschaften, Lebenspartnerschaften
	  		  A16.6 gilt auch für eheähnliche Lebensgemeinschaften und Lebenspartnerschaften, sofern beide Partner am Versicherungsort  
			   gemeldet sind.

A17 			   Wie wird die Entschädigung ermittelt? Was gilt bei einer Unterversicherung?

A17.1 		 Der Versicherer ersetzt
A17.1.1 	 bei zerstörten oder abhandengekommenen Sachen den Versicherungswert nach A14.1 zum Zeitpunkt des Versicherungsfalls. Der erzielbare  
			   Verkaufspreis von Resten wird bei der Entschädigungsberechnung angerechnet.
A17.1.2 	 bei beschädigten Sachen die erforderlichen Reparaturkosten zum Zeitpunkt des Versicherungsfalls. Der Versicherer ersetzt außerdem  
			   eine Wertminderung, die durch die Reparatur nicht ausgeglichen wird. Ersetzt wird aber höchstens der Versicherungswert nach A14.1 
			   zum Zeitpunkt des Versicherungsfalls. Der erzielbare Verkaufspreis von Resten wird bei der Entschädigungsberechnung angerechnet.
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A17.1.3 	 bei beschädigten Sachen, deren Gebrauchsfähigkeit nicht beeinträchtigt ist (Schönheitsschaden), einen Betrag der dem Minderwert  
			   entspricht. Das setzt voraus, dass dem Versicherungsnehmer eine Nutzung dieser Sache ohne Reparatur zumutbar ist.

A17.2 		 Mehrwertsteuer
 			   Die Mehrwertsteuer wird nur ersetzt, wenn und soweit sie anlässlich der Wiederherstellung oder Wiederbeschaffung tatsächlich angefallen ist.
			   Sie wird nicht ersetzt, wenn der Versicherungsnehmer zum Vorsteuerabzug berechtigt ist.

A17.3 		 Gesamtentschädigung, Kosten auf Weisung des Versicherers
 			   Die Gesamtentschädigung für versicherte Sachen einschließlich versicherter Kosten ist je Versicherungsfall auf die zum Zeitpunkt des  
			   Versicherungsfalls geltende Versicherungssumme einschließlich Vorsorgebetrag nach A14.2.4 begrenzt. Schadenabwendungs- und  
			   Schadenminderungskosten, die auf Weisung des Versicherers entstanden sind, werden unbegrenzt ersetzt. Wird die vereinbarte  
			   Versicherungssumme einschließlich Vorsorgebetrag für die Entschädigung versicherter Sachen bereits vollständig ausgeschöpft, gilt  
			   Folgendes: Versicherte Kosten nach A13 werden darüber hinaus bis zu 10 Prozent der Versicherungssumme nach A14.2.1 bis A14.2.3 ersetzt.

A17.4 		 Feststellung und Berechnung einer Unterversicherung
			   Ist die Versicherungssumme zum Zeitpunkt des Versicherungsfalls niedriger als der Versicherungswert nach A14.1, besteht eine Unter- 
			   versicherung. In diesem Fall kann die Entschädigung nach A17.1 in dem Verhältnis von Versicherungssumme zum Versicherungswert  
			   gekürzt werden. Es gilt folgende Berechnungsformel: Entschädigung = Schadenbetrag multipliziert mit der Versicherungssumme  
			   dividiert durch den Versicherungswert. Die Erstattung von versicherten Kosten nach A13 wird nach der gleichen Berechnungsformel in  
			   dem Verhältnis von Versicherungssumme zum Versicherungswert gekürzt. Das schließt auch Schadenabwendungs-, Schaden- 
			   minderungs- und Schadenermittlungskosten ein.

A17.5 		 Kosten
 			   Versicherte Kosten nach A13 werden ersetzt, wenn sie nachweislich tatsächlich angefallen sind. Dabei werden die jeweils vereinbarten  
			   Entschädigungsgrenzen berücksichtigt.

A18 			   Was sind Wertsachen? Was sind Wertschutzschränke? Welche Entschädigungsgrenzen gelten für Wertsachen?

A18.1 		 Wertsachen
A18.1.1 	 Versicherte Wertsachen nach A8.2 sind:
A18.1.1.2 	Bargeld sowie auf Karten oder sonstige Datenträger geladene Geldbeträge;
A18.1.1.3 	Urkunden einschließlich Sparbücher und sonstige Wertpapiere;
A18.1.1.4 	Schmucksachen, Edelsteine, Perlen, Briefmarken, Münzen, Medaillen sowie alle Sachen aus Gold oder Platin;
A18.1.1.5 	Pelze, handgeknüpfte Teppiche, Gobelins und Kunstgegenstände sowie nicht in A18.1.1.4 genannte Sachen aus Silber;
A18.1.1.6 	Antiquitäten, die über 100 Jahre alt sind, mit Ausnahme von Möbelstücken.

A18.2 		 Wertschutzschränke
A18.2.1 	 Wertschutzschränke sind Sicherheitsbehältnisse, die durch die VdS Schadenverhütung GmbH oder durch eine gleichermaßen  
			   qualifizierte Prüfstelle anerkannt sind.
A18.2.2 	 Zusätzlich gilt:
 			   Freistehende Wertschutzschränke müssen ein Mindestgewicht von 200 kg aufweisen. Bei geringerem Gewicht müssen sie nach den  
			   Herstellervorschriften fachmännisch verankert oder in der Wand oder im Fußboden bündig eingelassen sein.

A18.3 		 Entschädigungsgrenzen
A18.3.1 	 Wertsachen werden je Versicherungsfall bis 20 Prozent der Versicherungssumme entschädigt, sofern nichts anderes vereinbart ist.
A18.3.2 	 Für Wertsachen außerhalb eines verschlossenen Wertschutzschranks nach A18.2 gilt folgende Entschädigungsgrenzen je Versicherungsfall,  
			   höchstens jedoch der jeweils vereinbarte Betrag:
A18.3.2.1 	1.000 Euro insgesamt für Bargeld und auf Karten oder sonstige Datenträger geladene Geldbeträge mit Ausnahme von Münzen, deren  
			   Versicherungswert den Nennbetrag übersteigt;
A18.3.2.2 	2.500 Euro insgesamt für Urkunden einschließlich Sparbücher und sonstige Wertpapiere;
A18.3.2.3 	20.000 Euro insgesamt für Schmucksachen, Edelsteine, Perlen, Briefmarken, Münzen, Medaillen sowie alle Sachen aus Gold oder Platin.

A19 			   Welche Regeln gelten für das Sachverständigenverfahren?

A19.1 		 Feststellung der Schadenhöhe
 			   Der Versicherungsnehmer kann nach Eintritt des Versicherungsfalls verlangen, dass die Höhe des Schadens in einem Sachverständigen- 
			   verfahren festgestellt wird. Ein solches Sachverständigenverfahren können der Versicherer und der Versicherungsnehmer auch  
			   gemeinsam vereinbaren.

A19.2 		 Weitere Feststellungen
 			   Der Versicherungsnehmer und der Versicherer können vereinbaren, das Sachverständigenverfahren auf weitere Feststellungen zum  
			   Versicherungsfall auszudehnen.
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A19.3 		 Verfahren vor der Feststellung
			   Für das Sachverständigenverfahren gilt:
A19.3.1 	 Jede Partei hat in Textform (z. B. E-Mail, Telefax oder Brief) einen Sachverständigen zu benennen. Eine Partei, die ihren Sachver- 
			   ständigen benannt hat, kann die andere Partei in Textform (z.B. E-Mail, Telefax oder Brief) auffordern, den zweiten Sachverständigen  
			   zu benennen. Dabei muss sie den von ihr benannten Sachverständigen angeben. Der zweite Sachverständige muss innerhalb von  
			   zwei Wochen nach Zugang der Aufforderung benannt werden. Wenn das nicht geschieht, kann die auffordernde Partei den Sachverständigen 
			   durch das für den Schadenort zuständige Amtsgericht ernennen lassen. In seiner Aufforderung muss der Versicherer den Versicherungs- 
			   nehmer auf diese Folge hinweisen.
A19.3.2 	 Der Versicherer darf folgende Personen nicht als Sachverständigen benennen:
A19.3.2.1 	Mitbewerber des Versicherungsnehmers,
A19.3.2.2 	Personen, die mit dem Versicherungsnehmer in dauernder Geschäftsverbindung stehen,
A19.3.2.3 	Personen, die bei Mitbewerbern oder Geschäftspartnern des Versicherungsnehmers angestellt sind oder mit ihnen in einem ähnlichen  
			   Verhältnis stehen.
A19.3.3 	 Beide Sachverständige benennen in Textform (z.B. E-Mail, Telefax oder Brief) vor Beginn ihrer Feststellungen einen dritten Sachverständigen  
			   als Obmann. Die Regelung nach A19.3.2 gilt auch für seine Benennung. Wenn sich die Sachverständigen nicht einigen, wird der Obmann  
			   durch das für den Schadenort zuständige Amtsgericht ernannt. Dies geschieht auf Antrag einer der beiden Parteien.

A19.4 		 Feststellung
 			   Die Feststellungen der Sachverständigen müssen enthalten:
A19.4.1	 ein Verzeichnis der abhanden gekommenen, der zerstörten und der beschädigten versicherten Sachen mit den dazugehörigen  
			   Versicherungswerten zum Zeitpunkt des Versicherungsfalls,
A19.4.2 	 die Wiederherstellungs- und Wiederbeschaffungskosten,
A19.4.3 	 die Restwerte der vom Schaden betroffenen Sachen,
A19.4.4 	 die versicherten Kosten.
 			   Wenn kein Unterversicherungsverzicht gegeben ist, muss zudem der Versicherungswert der nicht vom Schaden betroffenen versicherten Sachen 
zum  
			   Zeitpunkt des Versicherungsfalls enthalten sein.

A19.5 		 Verfahren nach der Feststellung
 			   Jeder Sachverständige übermittelt seine Feststellungen beiden Parteien gleichzeitig. Weichen die Feststellungen der Sachverständigen  
			   voneinander ab,  übergibt der Versicherer sie unverzüglich dem Obmann. Dieser entscheidet über die darin streitig gebliebenen Punkte.  
			   Die Feststellungen der Sachverständigen bilden dabei die Grenzen für den Entscheidungsspielraum des Obmanns. Seine Entscheidung  
			   übermittelt der Obmann beiden Parteien gleichzeitig.
			   Die Feststellungen der Sachverständigen bzw. des Obmanns sind für die Vertragsparteien verbindlich. Sie sind unverbindlich, wenn nach- 
			   gewiesen wird, dass sie offenbar von der wirklichen Sachlage erheblich abweichen. Aufgrund von verbindlichen Feststellungen berechnet  
			   der Versicherer die Entschädigung. Wenn die Feststellungen unverbindlich sind, trifft das Gericht eine verbindliche Feststellung. Dies gilt  
			   auch, wenn die Sachverständigen die Feststellung nicht treffen können oder wollen oder sie verzögern.

A19.6 		 Kosten
			   Sofern nicht etwas anderes vereinbart ist, trägt jede Partei die Kosten ihres Sachverständigen. Die Kosten des Obmanns tragen beide  
			   Parteien je zur Hälfte.

A19.7 		 Obliegenheiten
 			   Durch das Sachverständigenverfahren werden die Obliegenheiten des Versicherungsnehmers nicht berührt.

A20 			   Wann wird die Entschädigung gezahlt und wie wird sie verzinst?

A20.1 		 Fälligkeit der Entschädigung
 			   Die Entschädigung wird fällig, wenn der Versicherer den Anspruch dem Grund und der Höhe nach abschließend festgestellt hat. Der  
			   Versicherungsnehmer kann einen Monat nach Meldung des Schadens den Betrag als Abschlagszahlung beanspruchen, der voraus- 
			   sichtlich mindestens zu zahlen ist.

A20.2 		 Verzinsung
 			   Für die Verzinsung gelten folgende Regelungen, soweit nicht aus einem anderen Rechtsgrund eine weitergehende Zinspflicht besteht:
A20.2.1 	 Entschädigung
 			   Sie ist ab dem Tag der Schadenmeldung zu verzinsen. Dies gilt nicht, soweit die Entschädigung innerhalb eines Monats geleistet wurde.
A20.2.2 	 Zinssatz
 			   Der Zinssatz liegt 1 Prozentpunkt unter dem jeweiligen Basiszinssatz des Bürgerlichen Gesetzbuchs (§ 247 BGB), mindestens aber bei 3 Prozent 	
			   und höchstens bei 5 Prozent Zinsen pro Jahr.
 			   Die Zinsen werden zusammen mit der Entschädigung fällig.
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A20.3 		 Hemmung
 			   Bei der Berechnung der Fristen nach A20.1 und A20.2.1 gilt: 
			   Nicht zu berücksichtigen ist der Zeitraum, für den wegen Verschuldens des Versicherungsnehmers die Entschädigung nicht ermittelt oder 
			   nicht gezahlt werden kann.

A20.4 		 Aufschiebung der Zahlung
			   Der Versicherer kann die Zahlung aufschieben, solange
A20.4.1 	 Zweifel an der Empfangsberechtigung des Versicherungsnehmers bestehen;
A20.4.2 	 ein behördliches oder strafgerichtliches Verfahren gegen den Versicherungsnehmer oder seinen Repräsentanten aus Anlass dieses  
			   Versicherungsfalls noch läuft.

A21 			   Welche vertraglich vereinbarten Sicherheitsvorschriften (zusätzliche Obliegenheiten) hat der Versicherungsnehmer vor dem 
			   Versicherungsfall zu erfüllen?

A21.1 		 Sicherheitsvorschriften in der kalten Jahreszeit
 			   Als vertraglich vereinbarte, zusätzliche Obliegenheiten gelten folgende Sicherheitsvorschriften:
 			   Der Versicherungsnehmer hat in der kalten Jahreszeit die Wohnung nach A10 zu beheizen und dies genügend häufig zu kontrollieren. 
			   Alternativ sind dort alle wasserführenden Anlagen und Einrichtungen abzusperren, zu entleeren und entleert zu halten.

A21.2 		 Folgen einer Obliegenheitsverletzung
			   Verletzt der Versicherungsnehmer eine der in A21.1 genannten Obliegenheiten, gilt unter den Voraussetzungen nach Teil B3.3.1.2 und  
			   B3.3.3 Folgendes: Der Versicherer ist berechtigt zu kündigen. Außerdem kann er ganz oder teilweise leistungsfrei sein.

A22 			   Welche besondere Obliegenheit hat der Versicherungsnehmer nach dem Versicherungsfall zu erfüllen?

A22.1 		 Besondere Obliegenheit bei Verlust von Wertpapieren und Urkunden
 			   Der Versicherungsnehmer hat bei zerstörten oder abhanden gekommenen Wertpapieren und sonstigen Urkunden etwaige Rechte zu wahren.  
			   Zum Beispiel muss er für aufgebotsfähige Wertpapiere und Urkunden unverzüglich das Aufgebotsverfahren einleiten. Ebenso muss er  
			   Sparbücher sowie andere sperrfähige Urkunden unverzüglich sperren lassen.

A22.2 		 Folgen der Obliegenheitsverletzung
 			   Verletzt der Versicherungsnehmer diese Obliegenheit, gilt unter den Voraussetzungen nach Teil B 3.3.3 Folgendes: Der Versicherer kann  
			   ganz oder teilweise leistungsfrei sein.

A23 			   Welche besonderen Umstände erhöhen die Gefahr?

A23.1 		 Anzeigepflichtige Gefahrerhöhung
 			   Eine anzeigepflichtige Gefahrerhöhung nach Teil B3.2 kann insbesondere in den folgenden Fällen vorliegen:
A23.1.1 	 Es ändert sich ein Umstand, nach dem der Versicherer vor Vertragsschluss gefragt hat.
A23.1.2 	 Anlässlich eines Wohnungswechsels nach A 16 ändert sich ein Umstand, nach dem im Antrag gefragt worden ist.
A23.1.3 	 Die ansonsten ständig bewohnte Wohnung bleibt länger als 60 Tage oder über eine für den Einzelfall vereinbarte längere Frist hinaus unbewohnt.  
			   Sie ist zudem auch nicht beaufsichtigt oder in geeigneter Weise gesichert. Beaufsichtigt ist eine Wohnung z. B. dann, wenn sich während der  
			   Nacht eine dazu berechtigte volljährige Person darin aufhält.
A23.1.4 	 Vereinbarte Sicherungen wurden beseitigt, vermindert oder sind in nicht gebrauchsfähigem Zustand. Das gilt auch bei einem Wohnungs- 
			   wechsel.

A23.2 		 Folgen einer Gefahrerhöhung
 			   Die Folgen einer Gefahrerhöhung sind in Teil B3.2.3 bis B3.2.5 geregelt.

A24 			   Was gilt für wiederherbeigeschaffte Sachen?

A24.1 		 Anzeigepflicht
			   Erlangt der Versicherer oder der Versicherungsnehmer Kenntnis über den Verbleib abhandengekommener Sachen, hat er dies dem Vertrags-
			   partner unverzüglich anzuzeigen. Die Anzeige muss in Textform (z. B. E-Mail, Telefax oder Brief) erfolgen.

A24.2 		 Entschädigung
 			   Hat der Versicherungsnehmer den Besitz einer abhandengekommenen Sache wiedererhalten, so gilt für die Entschädigung dieser Sache:
A24.2.1 	 Vor Zahlung der abschließenden Entschädigung
 			   Der Versicherungsnehmer behält den Anspruch auf die Entschädigung. Das setzt voraus, dass er dem Versicherer die Sache innerhalb  
			   von zwei Wochen zur Verfügung stellt. Andernfalls ist eine zwischenzeitlich geleistete Entschädigung für diese Sache zurückzuzahlen. Das  
			   gilt auch für eine anteilig geleistete Entschädigung.
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A24.2.2 	 Nach Zahlung der abschließenden Entschädigung
 			   Der Versicherungsnehmer kann innerhalb von zwei Wochen nach Empfang einer Aufforderung des Versicherers wählen, die Entschädigung  
			   zurückzuzahlen und die Sache zu behalten. Andernfalls gelten folgende Regelungen:
A24.2.2.1 	Bei Entschädigung der Sache in voller Höhe des Versicherungswerts kann er dem Versicherer die Sache zur Verfügung stellen. Dieses Wahlrecht  
			   muss er innerhalb von zwei Wochen nach Empfang der Aufforderung des Versicherers ausüben. Tut der Versicherungsnehmer das nicht,  
			   geht das Wahlrecht auf den Versicherer über.
A24.2.2.2 	Bei Entschädigung der Sache in bedingungsgemäß anteiliger Höhe des Versicherungswerts muss er sie im Einvernehmen mit dem  
			   Versicherer öffentlich meistbietend verkaufen lassen. Der Versicherer erhält von dem Erlös abzüglich der Verkaufskosten höchstens den  
			   Anteil, den er bereits für die Sache entschädigt hat.

A24.3 		 Beschädigte Sachen
 			   Behält der Versicherungsnehmer wiederherbeigeschaffte Sachen und sind diese beschädigt worden, kann er auch die bedingungsgemäße  
			   Entschädigung in Höhe der Reparaturkosten verlangen oder behalten.

A24.4 		 Mögliche Rückerlangung
			   Ist es dem Versicherungsnehmer möglich, den Besitz einer abhandengekommenen Sache zurück zu erlangen, ohne dass er davon  
			   Gebrauch macht, gilt die Sache als zurückerhalten.

A24.5 		 Übertragung der Rechte
 			   Muss der Versicherungsnehmer dem Versicherer zurückerlangte Sachen zur Verfügung stellen, gilt:
			   Er hat dem Versicherer den Besitz, das Eigentum und alle sonstigen Rechte zu übertragen, die ihm an diesen Sachen zustehen.

A24.6 		 Rückabwicklung bei kraftlos erklärten Wertpapieren
 			   Ist ein Wertpapier in einem Aufgebotsverfahren für kraftlos erklärt worden, hat der Versicherungsnehmer die gleichen Rechte und Pflichten  
			   wie bei Zurückerlangung des Wertpapiers. Er kann die Entschädigung jedoch behalten, soweit ihm bei der Rückabwicklung durch 			
			   Verzögerung fälliger Leistungen aus den Wertpapieren ein Zinsverlust entstanden ist.
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B1	 Beginn des Versicherungsschutzes, Beitragszahlung

B1.1	 Beginn des Versicherungsschutzes
	 Der Versicherungsschutz beginnt zu dem im Versicherungsschein angegebenen Zeitpunkt. Dies gilt vorbehaltlich der Regelungen über 
	 die Folgen verspäteter Zahlung oder Nichtzahlung des Erst- oder Einmalbeitrags.

B1.2 	 Beitragszahlung, Versicherungsperiode
B1.2.1 	 Beitragszahlung
	 Je nach Vereinbarung werden die Beiträge entweder durch laufende Zahlungen monatlich, vierteljährlich, halbjährlich, jährlich oder als 		
	 Einmalbeitrag im Voraus gezahlt.
B1.2.2 	 Versicherungsperiode
	 Die Versicherungsperiode beträgt ein Jahr. Das gilt auch, wenn die vereinbarte Vertragsdauer länger als ein Jahr ist. 
	 Ist die vereinbarte Vertragsdauer kürzer als ein Jahr, so entspricht die Versicherungsperiode der Vertragsdauer.

B1.3	 Fälligkeit des Erst- oder Einmalbeitrags, Folgen verspäteter Zahlung oder Nichtzahlung
B1.3.1	 Fälligkeit des Erst- oder Einmalbeitrags
	 Der erste oder einmalige Beitrag ist unverzüglich nach dem Zeitpunkt des vereinbarten und im Versicherungsschein angegebenen 
	 Versicherungsbeginns zu zahlen. Dies gilt unabhängig von dem Bestehen eines Widerrufrechts.
 	 Liegt der vereinbarte Zeitpunkt des Versicherungsbeginns vor Vertragsschluss, ist der erste oder einmalige Beitrag unverzüglich 
	 nach Vertragsschluss zu zahlen.
	 Zahlt der Versicherungsnehmer nicht unverzüglich nach dem in Absatz 1 oder 2 bestimmten Zeitpunkt, beginnt der Versicherungsschutz 
	 erst, nachdem die Zahlung veranlasst ist.
	 Weicht der Versicherungsschein vom Antrag des Versicherungsnehmers oder getroffenen Vereinbarungen ab, ist der erste oder einmalige 	
	 Beitrag frühestens einen Monat nach Zugang des Versicherungsscheins zu zahlen.
B1.3.2 	 Rücktrittsrecht des Versicherers bei Zahlungsverzug
	 Wird der erste oder einmalige Beitrag nicht rechtzeitig nach B1.3.1 gezahlt, so kann der Versicherer vom Vertrag zurücktreten, solange die 	
	 Zahlung nicht veranlasst ist. Der Rücktritt ist ausgeschlossen, wenn der Versicherungsnehmer die Nichtzahlung nicht zu vertreten hat.
B1.3.3 	 Leistungsfreiheit des Versicherers
	 Wenn der Versicherungsnehmer den ersten oder einmaligen Beitrag nicht rechtzeitig nach B1.3.1 zahlt, so ist der Versicherer für einen vor 	
	 Zahlung des Beitrags eingetretenen Versicherungsfall nicht zur Leistung verpflichtet. Voraussetzung ist, dass er den Versicherungsnehmer 	
	 durch gesonderte Mitteilung in Textform (z.B. E-Mail, Telefax oder Brief) oder durch einen auffälligen Hinweis im Versicherungsschein 
	 auf diese Rechtsfolge der Nichtzahlung des Beitrags aufmerksam gemacht hat. Die Leistungsfreiheit tritt nur ein, wenn der Versicherungs-
	 nehmer die Nichtzahlung zu vertreten hat.

B1.4 	 Folgebeitrag
B1.4.1 	 Fälligkeit
	 Ein Folgebeitrag wird entsprechend der vereinbarten Zahlungsweise jeweils zu Monats-, Vierteljahres-, Halbjahres- oder Jahresbeginn 
	 oder zu einem anderen vereinbarten Zeitpunkt fällig. Die Zahlung gilt als rechtzeitig, wenn sie zur Fälligkeit veranlasst wird.
B1.4.2 	 Verzug und Schadensersatz
	 Wird ein Folgebeitrag nicht rechtzeitig gezahlt, gerät der Versicherungsnehmer ohne Mahnung in Verzug. Dies gilt nur, wenn er die ver-
	 spätete Zahlung zu vertreten hat. Ist der Versicherungsnehmer mit der Zahlung eines Folgebeitrags in Verzug, ist der Versicherer 
	 berechtigt, Ersatz des ihm durch den Verzug entstandenen Schadens zu verlangen.
B1.4.3	 Mahnung
	 Wird ein Folgebeitrag nicht rechtzeitig gezahlt, kann der Versicherer den Versicherungsnehmer auf dessen Kosten in Textform 
	 (z.B. E-Mail, Telefax oder Brief) zur Zahlung auffordern und eine Zahlungsfrist bestimmen (Mahnung). Die Zahlungsfrist muss mindestens 	
	 zwei Wochen ab Zugang der Zahlungsaufforderung betragen.
	 Die Mahnung ist nur wirksam, wenn der Versicherer je Vertrag die rückständigen Beträge des Beitrags sowie der Zinsen und Kosten im 
	 Einzelnen beziffert und auf die Rechtsfolgen (Leistungsfreiheit und Kündigungsrecht) hinweist.
B1.4.4	 Leistungsfreiheit nach Mahnung
	 Tritt nach Ablauf der in der Mahnung gesetzten Zahlungsfrist ein Versicherungsfall ein und ist der Versicherungsnehmer bei Eintritt des 
	 Versicherungsfalles mit der Zahlung des Beitrags oder der Zinsen oder Kosten in Verzug, so ist der Versicherer von der Verpflichtung zur 
	 Leistung frei.
B1.4.5	 Kündigung nach Mahnung 
	 Ist der Versicherungsnehmer mit der Zahlung der geschuldeten Beträge in Verzug, kann der Versicherer nach Ablauf der in der Mahnung 	
	 gesetzten Zahlungsfrist den Vertrag ohne Einhaltung einer Kündigungsfrist mit sofortiger Wirkung kündigen.
 	 Die Kündigung kann mit der Bestimmung der Zahlungsfrist verbunden werden. Mit Fristablauf wird die Kündigung wirksam, wenn der 
	 Versicherungsnehmer zu diesem Zeitpunkt mit der Zahlung in Verzug ist. Hierauf ist der Versicherungsnehmer bei der Kündigung 
	 ausdrücklich hinzuweisen.
B1.4.6 	 Zahlung des Beitrags nach Kündigung
	 Die Kündigung wird unwirksam, wenn die Zahlung innerhalb eines Monats nach der Kündigung veranlasst wird. Wenn die Kündigung mit 
	 der Zahlungsfrist verbunden worden ist, wird sie unwirksam, wenn die Zahlung innerhalb eines Monats nach Fristablauf veranlasst wird.  
	 Die Leistungsfreiheit des Versicherers nach B1.4.4 bleibt bis zur Zahlung bestehen.

B1.5	 Lastschriftverfahren
B1.5.1 	 Pflichten des Versicherungsnehmers
	 Ist zur Einziehung des Beitrags das Lastschriftverfahren vereinbart worden, hat der Versicherungsnehmer zum Zeitpunkt der Fälligkeit des 
	 Beitrags für eine ausreichende Deckung des Kontos zu sorgen.
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B1.5.2 	 Fehlgeschlagener Lastschrifteinzug
	 Hat es der Versicherungsnehmer zu vertreten, dass ein oder mehrere Beiträge, trotz wiederholtem Einziehungsversuch, nicht eingezogen 
	 werden können, ist der Versicherer berechtigt, das SEPA-Lastschriftmandat in Textform (z.B. E-Mail, Telefax oder Brief) zu kündigen.
	 Der Versicherer hat in der Kündigung darauf hinzuweisen, dass der Versicherungsnehmer verpflichtet ist, den ausstehenden Beitrag und 	
	 zukünftige Beiträge selbst zu übermitteln. Von Kreditinstituten erhobene Bearbeitungsgebühren für fehlgeschlagenen Lastschrifteinzug 		
	 können dem Versicherungsnehmer in Rechnung gestellt werden.

B1.6 	 Beitrag bei vorzeitiger Vertragsbeendigung
B1.6.1 	 Allgemeiner Grundsatz
	 Bei vorzeitiger Beendigung des Vertrags steht dem Versicherer nur derjenige Teil des Beitrags zu, der dem Zeitraum entspricht, 
	 in dem der Versicherungsschutz bestanden hat.
B1.6.2 	 Beitrag oder Geschäftsgebühr bei Widerruf, Rücktritt, Anfechtung und fehlendem versicherten Interesse
B1.6.2.1	 Widerruft der Versicherungsnehmer seine Vertragserklärung innerhalb von 14 Tagen, hat der Versicherer nur den auf die Zeit nach Zugang 	
	 der Widerrufserklärung entfallenden Teil der Beiträge zu erstatten. Voraussetzung ist, dass der Versicherer in der Widerrufsbelehrung auf 	
	 das Widerrufsrecht, die Rechtsfolgen des Widerrufs und den zu zahlenden Betrag hingewiesen und der Versicherungsnehmer zugestimmt 	
	 hat, dass der Versicherungsschutz vor Ende der Widerrufsfrist beginnt.
 	 Ist die Widerrufsbelehrung nach Satz 2 unterblieben, hat der Versicherer zusätzlich den für das erste Versicherungsjahr gezahlten Beitrag 
	 zu erstatten.  
	 Dies gilt nicht, wenn der Versicherungsnehmer Leistungen aus dem Versicherungsvertrag in Anspruch genommen hat.
B1.6.2.2 	 Tritt der Versicherer wegen Verletzung einer vorvertraglichen Anzeigepflicht vom Versicherungsvertrag zurück, so steht ihm der Beitrag bis 	
	 zum Zugang der Rücktrittserklärung zu.
	 Wird der Versicherungsvertrag durch Rücktritt des Versicherers beendet, weil der einmalige oder der erste Beitrag nicht rechtzeitig gezahlt 	
	 worden ist, so steht dem Versicherer eine angemessene Geschäftsgebühr zu.
B1.6.2.3 	 Wird der Versicherungsvertrag durch Anfechtung des Versicherers wegen arglistiger Täuschung beendet, so steht dem Versicherer der 		
	 Beitrag bis zum Zugang der Anfechtungserklärung zu.
B1.6.2.4 	 Fällt das versicherte Interesse nach dem Beginn der Versicherung vollständig und dauerhaft weg, steht dem Versicherer der Beitrag zu, 		
	 den er hätte beanspruchen können, wenn die Versicherung nur bis zu dem Zeitpunkt beantragt worden wäre, zu dem der Versicherer 
	 vom Wegfall des Interesses Kenntnis erlangt hat.
B1.6.2.5 	 Der Versicherungsnehmer ist nicht zur Zahlung des Beitrags verpflichtet, wenn das versicherte Interesse bei Beginn der Versicherung 
	 nicht besteht, oder wenn das Interesse bei einer Versicherung, die für ein künftiges Unternehmen oder für ein anderes künftiges 
	 Interesse genommen ist, nicht entsteht.  
	 Der Versicherer kann jedoch eine angemessene Geschäftsgebühr verlangen.
 	 Hat der Versicherungsnehmer ein nicht bestehendes Interesse in der Absicht versichert, sich dadurch einen rechtswidrigen Vermögens-
	 vorteil zu verschaffen, ist der Vertrag nichtig. Dem Versicherer steht in diesem Fall der Beitrag bis zu dem Zeitpunkt zu, zu dem er von 
	 den die Nichtigkeit begründenden Umständen Kenntnis erlangt.

B2 	 Dauer und Ende des Vertrags, Kündigung

B2.1	 Dauer und Ende des Vertrags
B2.1.1 	 Vertragsdauer
	 Der Vertrag ist für den im Versicherungsschein angegebenen Zeitraum abgeschlossen.
B2.1.2 	 Stillschweigende Verlängerung
	 Bei einer Vertragsdauer von mindestens einem Jahr verlängert sich der Vertrag um jeweils ein Jahr. Er verlängert sich nicht, wenn einer 
	 der Vertragsparteien spätestens einen Monat vor dem Ablauf der jeweiligen Vertragslaufzeit eine Kündigung zugegangen ist.
B2.1.3 	 Vertragsdauer von weniger als einem Jahr
	 Bei einer Vertragsdauer von weniger als einem Jahr endet der Vertrag zum vereinbarten Zeitpunkt, ohne dass es einer Kündigung bedarf.
B2.1.4 	 Kündigung bei mehrjährigen Verträgen
	 Bei einer Vertragsdauer von mehr als drei Jahren kann der Versicherungsnehmer den Vertrag zum Ablauf des dritten Jahres oder jedes 		
	 darauf folgenden Jahres kündigen; die Kündigung muss dem Versicherer spätestens einen Monat vor dem Ablauf des jeweiligen Jahres 	
	 zugegangen sein.
B2.1.5 	 Wegfall des versicherten Interesses
	 Fällt ein versichertes Interesse nach dem Beginn der Versicherung vollständig und dauerhaft weg, endet der Vertrag bezüglich dieses 
	 Interesses zu dem Zeitpunkt, zu dem der Versicherer vom Wegfall des Interesses Kenntnis erlangt.

B2.2 	 Kündigung nach Versicherungsfall
B2.2.1 	 Kündigungsrecht
	 Nach dem Eintritt eines Versicherungsfalles kann jede der Vertragsparteien den Versicherungsvertrag kündigen. Die Kündigung ist in 
	 Textform (z.B. E-Mail, Telefax oder Brief) zu erklären. Die Kündigung ist nur bis zum Ablauf eines Monats seit dem Abschluss der 
	 Verhandlungen über die Entschädigung zulässig.
B2.2.2 	 Kündigung durch Versicherungsnehmer
	 Kündigt der Versicherungsnehmer, wird seine Kündigung mit ihrem Zugang beim Versicherer wirksam. Der Versicherungsnehmer kann 		
	 jedoch bestimmen, dass die Kündigung zu einem späteren Zeitpunkt, spätestens jedoch zum Ende der laufenden Versicherungsperiode, 
	 wirksam wird.
B2.2.3 	 Kündigung durch Versicherer
 	 Eine Kündigung des Versicherers wird einen Monat nach ihrem Zugang beim Versicherungsnehmer wirksam.
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B3	 Anzeigepflicht, Gefahrerhöhung, andere Obliegenheiten

B3.1 	 Anzeigepflichten des Versicherungsnehmers oder seines Vertreters bis zum Vertragsschluss
B3.1.1 	 Vollständigkeit und Richtigkeit von Angaben über gefahrerhebliche Umstände
 	 Der Versicherungsnehmer hat bis zur Abgabe seiner Vertragserklärung dem Versicherer alle ihm bekannten Gefahrumstände anzuzeigen, 
	 nach denen der Versicherer in Textform (z.B. E-Mail, Telefax oder Brief) gefragt hat und die für den Entschluss des Versicherers erheblich 
	 sind, den Vertrag mit dem vereinbarten Inhalt zu schließen. Diese Anzeigepflicht gilt auch dann, wenn der Versicherer dem Versicherungs-
	 nehmer nach seiner Vertragserklärung, aber vor der Vertragsannahme Fragen im Sinn von Satz 1 in Textform stellt.
 	 Wird der Vertrag von einem Vertreter des Versicherungsnehmers geschlossen, so sind bei der Anwendung von Absatz 1 und B3.1.2 sowohl 
	 die Kenntnis und die Arglist des Vertreters als auch die Kenntnis und die Arglist des Versicherungsnehmers zu berücksichtigen.
	 Der Versicherungsnehmer kann sich darauf, dass die Anzeigepflicht nicht vorsätzlich oder grob fahrlässig verletzt worden ist, nur berufen, 
	 wenn weder dem Vertreter noch dem Versicherungsnehmer Vorsatz oder grobe Fahrlässigkeit zur Last fällt.
B3.1.2 	 Rechtsfolgen der Verletzung der Anzeigepflicht
B3.1.2.1	 Rücktritt und Wegfall des Versicherungsschutzes
	 Verletzt der Versicherungsnehmer seine Anzeigepflicht nach B3.1.1 Absatz 1, kann der Versicherer vom Vertrag zurücktreten. 
	 Im Fall des Rücktritts besteht auch für die Vergangenheit kein Versicherungsschutz. Der Versicherer hat jedoch kein Rücktrittsrecht, wenn 	
	 der Versicherungsnehmer nachweist, dass er die unrichtigen oder unvollständigen Angaben weder vorsätzlich noch grob fahrlässig gemacht 	
	 hat.
	 Das Rücktrittsrecht des Versicherers wegen grob fahrlässiger Verletzung der Anzeigepflicht besteht nicht, wenn der Versicherungsnehmer 
	 nachweist, dass der Versicherer den Vertrag auch bei Kenntnis der nicht angezeigten Umstände zu gleichen oder anderen Bedingungen 
	 geschlossen hätte.
	 Tritt der Versicherer nach Eintritt des Versicherungsfalls zurück, darf er den Versicherungsschutz nicht versagen, wenn der Versicherungs-
	 nehmer nachweist, dass der unvollständig oder unrichtig angezeigte Umstand weder für den Eintritt des Versicherungsfalls noch für die 	
	 Feststellung oder den Umfang der Leistung ursächlich war. Auch in diesem Fall besteht aber kein Versicherungsschutz, wenn der Versiche-
	 rungsnehmer die Anzeigepflicht arglistig verletzt hat.
B3.1.2.2 	 Kündigung
 	 Verletzt der Versicherungsnehmer seine Anzeigepflicht nach B3.1.1 Absatz 1 leicht fahrlässig oder schuldlos, kann der Versicherer 
	 den Vertrag kündigen.  
	 Das Kündigungsrecht ist ausgeschlossen, wenn der Versicherungsnehmer nachweist, dass der Versicherer den Vertrag auch bei Kenntnis 
	 der nicht angezeigten Umstände zu gleichen oder anderen Bedingungen geschlossen hätte.
B3.1.2.3 	 Vertragsänderung
	 Hat der Versicherungsnehmer seine Anzeigepflicht nach B3.1.1 Absatz 1 nicht vorsätzlich verletzt und hätte der Versicherer bei Kenntnis 	
	 der nicht angezeigten Gefahrumstände den Vertrag auch zu anderen Bedingungen geschlossen, so werden die anderen Bedingungen auf 	
	 Verlangen des Versicherers rückwirkend Vertragsbestandteil.
	 Bei einer vom Versicherungsnehmer unverschuldeten Pflichtverletzung werden die anderen Bedingungen ab der laufenden Versicherungs-
	 periode Vertragsbestandteil. Erhöht sich durch eine Vertragsänderung der Beitrag um mehr als 10 Prozent oder schließt der Versicherer 
	 die Gefahrabsicherung für den nicht angezeigten Umstand aus, so kann der Versicherungsnehmer den Vertrag innerhalb eines Monats 
	 nach Zugang der Mitteilung des Versicherers ohne Einhaltung einer Frist kündigen. In dieser Mitteilung hat der Versicherer den Versiche-
	 rungsnehmer auf dessen Kündigungsrecht hinzuweisen.
B3.1.3 	 Frist und Form für die Ausübung der Rechte des Versicherers
	 Die Rechte zum Rücktritt, zur Kündigung oder zur Vertragsänderung muss der Versicherer innerhalb eines Monats schriftlich geltend 
	 machen. Dabei hat er die Umstände anzugeben, auf die er seine Erklärung stützt. Zur Begründung kann er nachträglich weitere Umstände 	
	 innerhalb eines Monats nach deren Kenntniserlangung angeben. Die Monatsfrist beginnt mit dem Zeitpunkt, zu dem der Versicherer von 
	 der Verletzung der Anzeigepflicht und der Umstände Kenntnis erlangt, die das von ihm jeweils geltend gemachte Recht begründen.
B3.1.4 	 Hinweispflicht des Versicherers
	 Die Rechte zum Rücktritt, zur Kündigung oder zur Vertragsänderung stehen dem Versicherer nur zu, wenn er den Versicherungsnehmer 		
	 durch gesonderte Mitteilung in Textform (z.B. E-Mail, Telefax oder Brief) auf die Folgen der Verletzung der Anzeigepflicht hingewiesen hat.
B3.1.7 	 Erlöschen der Rechte des Versicherers
	 Die Rechte des Versicherers zum Rücktritt, zur Kündigung und zur Vertragsänderung erlöschen mit Ablauf von fünf Jahren nach 
	 Vertragsschluss. Diese Rechte erlöschen nicht für Versicherungsfälle, die vor Ablauf dieser Frist eingetreten sind. Die Frist beträgt zehn 
	 Jahre, wenn der Versicherungsnehmer oder sein Vertreter die Anzeigepflicht vorsätzlich oder arglistig verletzt hat.

B3.2	 Gefahrerhöhung
B3.2.1 	 Begriff der Gefahrerhöhung
B3.2.1.1 	 Eine Gefahrerhöhung liegt vor, wenn nach Abgabe der Vertragserklärung des Versicherungsnehmers die tatsächlich vorhandenen Umstände 
	 so verändert werden, dass der Eintritt des Versicherungsfalles oder eine Vergrößerung des Schadens oder die ungerechtfertigte Inanspruch-
	 nahme des Versicherers wahrscheinlicher wird.
B3.2.1.2 	 Eine Gefahrerhöhung kann insbesondere – aber nicht nur – vorliegen, wenn sich ein gefahrerheblicher Umstand ändert, nach dem der 
	 Versicherer vor Vertragsschluss gefragt hat.
B3.2.1.3	 Eine Gefahrerhöhung nach B3.2.1.1 liegt nicht vor, wenn sich die Gefahr nur unerheblich erhöht hat oder nach den Umständen als 
	 mitversichert gelten soll.
B3.2.2 	 Pflichten des Versicherungsnehmers
B3.2.2.1 	 Nach Abgabe seiner Vertragserklärung darf der Versicherungsnehmer ohne vorherige Zustimmung des Versicherers keine Gefahrerhöhung 
	 vornehmen oder deren Vornahme durch einen Dritten gestatten.
B3.2.2.2	 Erkennt der Versicherungsnehmer nachträglich, dass er ohne vorherige Zustimmung des Versicherers eine Gefahrerhöhung vorgenommen 
	 oder gestattet hat, so muss er diese dem Versicherer unverzüglich anzeigen.
B3.2.2.3 	 Eine Gefahrerhöhung, die nach Abgabe seiner Vertragserklärung unabhängig von seinem Willen eintritt, muss der Versicherungsnehmer dem 
	 Versicherer unverzüglich anzeigen, nachdem er von ihr Kenntnis erlangt hat.
B3.2.3 	 Kündigung oder Vertragsänderung durch den Versicherer
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B3.2.3.1 	 Kündigungsrecht
	 Verletzt der Versicherungsnehmer seine Verpflichtung nach B3.2.2.1, kann der Versicherer den Vertrag fristlos kündigen, wenn der 
	 Versicherungsnehmer seine Verpflichtung vorsätzlich oder grob fahrlässig verletzt hat. Das Nichtvorliegen von Vorsatz oder grober 
	 Fahrlässigkeit hat der Versicherungsnehmer zu beweisen.
	 Beruht die Verletzung auf einfacher Fahrlässigkeit, kann der Versicherer unter Einhaltung einer Frist von einem Monat kündigen. 
	 Wird dem Versicherer eine Gefahrerhöhung in den Fällen nach B3.2.2.2 und B3.2.2.3 bekannt, kann er den Vertrag unter Einhaltung 
	 einer Frist von einem Monat kündigen.
B3.2.3.2 	 Vertragsänderung
	 Statt der Kündigung kann der Versicherer ab dem Zeitpunkt der Gefahrerhöhung einen seinen Geschäftsgrundsätzen entsprechenden 
	 erhöhten Beitrag verlangen oder die Absicherung der erhöhten Gefahr ausschließen.
	 Erhöht sich der Beitrag als Folge der Gefahrerhöhung um mehr als 10 Prozent oder schließt der Versicherer die Absicherung der erhöhten 	
	 Gefahr aus, so kann der Versicherungsnehmer den Vertrag innerhalb eines Monats nach Zugang der Mitteilung des Versicherers ohne 		
	 Einhaltung einer Frist kündigen. In der Mitteilung hat der Versicherer den Versicherungsnehmer auf dieses Kündigungsrecht hinzuweisen.
B3.2.4 	 Erlöschen der Rechte des Versicherers
	 Die Rechte des Versicherers zur Kündigung oder Vertragsanpassung nach B.3.2.3 erlöschen, wenn diese nicht innerhalb eines Monats ab 
	 Kenntnis des Versicherers von der Gefahrerhöhung ausgeübt werden oder wenn der Zustand wiederhergestellt ist, der vor der Gefahr-
	 erhöhung bestanden hat.
B3.2.5 	 Leistungsfreiheit wegen Gefahrerhöhung
B3.2.5.1 	 Tritt nach einer Gefahrerhöhung der Versicherungsfall ein, so ist der Versicherer nicht zur Leistung verpflichtet, wenn der Versicherungs-
	 nehmer seine Pflichten nach B3.2.2.1 vorsätzlich verletzt hat. Verletzt der Versicherungsnehmer diese Pflichten grob fahrlässig, so ist 
	 der Versicherer berechtigt, seine Leistung in dem Verhältnis zu kürzen, das der Schwere des Verschuldens des Versicherungsnehmers 		
	 entspricht. Das Nichtvorliegen einer groben Fahrlässigkeit hat der Versicherungsnehmer zu beweisen.
B3.2.5.2 	 Nach einer Gefahrerhöhung nach B3.2.2.2 und B3.2.2.3 ist der Versicherer für einen Versicherungsfall, der später als einen Monat nach 
	 dem Zeitpunkt eintritt, zu dem die Anzeige dem Versicherer hätte zugegangen sein müssen, leistungsfrei, wenn der Versicherungsnehmer 
	 seine Anzeigepflicht vorsätzlich verletzt hat. Hat der Versicherungsnehmer seine Pflicht grob fahrlässig verletzt, so gilt B3.2.5.1 Satz 2 
	 und 3 entsprechend. Die Leistungspflicht des Versicherers bleibt bestehen, wenn ihm die Gefahrerhöhung zu dem Zeitpunkt, zu dem ihm 
	 die Anzeige hätte zugegangen sein müssen, bekannt war.
B3.2.5.3 	 Die Leistungspflicht des Versicherers bleibt bestehen,
	 a) 	soweit der Versicherungsnehmer nachweist, dass die Gefahrerhöhung nicht ursächlich für den Eintritt des Versicherungsfalles oder 
		  den Umfang der Leistungspflicht war oder
	 b)	wenn zur Zeit des Eintrittes des Versicherungsfalles die Frist für die Kündigung des Versicherers abgelaufen und eine Kündigung 
		  nicht erfolgt war oder
	 c)	wenn der Versicherer statt der Kündigung ab dem Zeitpunkt der Gefahrerhöhung einen seinen Geschäftsgrundsätzen entsprechend 
		  erhöhten Beitrag verlangt.

B3.3	 Obliegenheiten des Versicherungsnehmers
B3.3.1 	 Obliegenheiten vor Eintritt des Versicherungsfalles
B3.3.1.1 	 Vertraglich vereinbarte Obliegenheiten, die der Versicherungsnehmer vor Eintritt des Versicherungsfalles zu erfüllen hat, sind:
	 a)	die Einhaltung aller gesetzlichen und behördlichen Sicherheitsvorschriften,
	 b)	sowie die Einhaltung aller vertraglich vereinbarten Sicherheitsvorschriften und 
	 c)	die Einhaltung aller sonstigen vertraglich vereinbarten Obliegenheiten.
B3.3.1.2	 Rechtsfolgen
 	 Verletzt der Versicherungsnehmer vorsätzlich oder grob fahrlässig eine Obliegenheit, die er vor Eintritt des Versicherungsfalles gegenüber 
	 dem Versicherer zu erfüllen hat, so kann der Versicherer innerhalb eines Monats, nachdem er von der Verletzung Kenntnis erlangt hat, den 
	 Vertrag fristlos kündigen.
	 Der Versicherer hat kein Kündigungsrecht, wenn der Versicherungsnehmer nachweist, dass er die Obliegenheit weder vorsätzlich noch 
	 grob fahrlässig verletzt hat.
B3.3.2 	 Obliegenheiten bei und nach Eintritt des Versicherungsfalles 
 	 Der Versicherungsnehmer hat bei und nach Eintritt des Versicherungsfalles folgende Obliegenheiten zu erfüllen:
B3.3.2.1 	 Er hat nach Möglichkeit für die Abwendung und Minderung des Schadens zu sorgen. Dabei hat der Versicherungsnehmer Weisungen des 	
	 Versicherers, soweit für ihn zumutbar, zu befolgen sowie Weisungen – ggf. auch mündlich oder telefonisch – einzuholen, wenn die 
	 Umstände dies gestatten. Erteilen mehrere an dem Versicherungsvertrag beteiligte Versicherer unterschiedliche Weisungen, hat der 
	 Versicherungsnehmer nach pflichtgemäßem Ermessen zu handeln.
B3.3.2.2 	 zusätzlich zu B3.3.2.1 gilt:
 	 Der Versicherungsnehmer hat
	 a)	dem Versicherer den Schadeneintritt, nachdem er von ihm Kenntnis erlangt hat, unverzüglich – ggf. auch mündlich oder telefonisch –
	  	 anzuzeigen;
	 b)	Schäden durch strafbare Handlungen gegen das Eigentum unverzüglich der Polizei anzuzeigen;
	 c)	dem Versicherer und der Polizei unverzüglich ein Verzeichnis der abhanden gekommenen Sachen einzureichen;
	 d)	das Schadenbild so lange unverändert zu lassen, bis die Schadenstelle oder die beschädigten Sachen durch den Versicherer 
		  freigegeben worden sind.  
	 Sind Veränderungen unumgänglich, sind das Schadenbild nachvollziehbar zu dokumentieren (z. B. durch Fotos) und die beschädigten 		
	 Sachen bis zu einer Besichtigung durch den Versicherer aufzubewahren;
	 e)	soweit möglich dem Versicherer unverzüglich jede Auskunft in Textform (z.B. E-Mail, Telefax oder Brief) zu erteilen, die zur Feststellung 	
		  des Versicherungsfalles oder des Umfanges der Leistungspflicht des Versicherers erforderlich ist sowie jede Untersuchung über Ursache 	
		  und Höhe des Schadens und über den Umfang der Entschädigungspflicht zu gestatten;
	 f)	 vom Versicherer angeforderte Belege beizubringen, deren Beschaffung ihm billigerweise zugemutet werden kann.
	 g)	Steht das Recht auf die vertragliche Leistung des Versicherers einem anderen als dem Versicherungsnehmer zu, so hat dieser die 
		  Obliegenheiten nach B3.3.2.1 und B3.3.2.2 ebenfalls zu erfüllen – soweit ihm dies nach den tatsächlichen und rechtlichen Umständen 
		  möglich ist.
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B3.3.3	 Leistungsfreiheit bei Obliegenheitsverletzung
B3.3.3.1 	 Verletzt der Versicherungsnehmer eine Obliegenheit nach B3.3.1 oder B3.3.2 vorsätzlich, so ist der Versicherer von der Verpflichtung zur 	
	 Leistung frei.  
	 Bei grob fahrlässiger Verletzung der Obliegenheit ist der Versicherer berechtigt, seine Leistung in dem Verhältnis zu kürzen, das der 
	 Schwere des Verschuldens des Versicherungsnehmers entspricht. Das Nichtvorliegen einer groben Fahrlässigkeit hat der Versicherungs-
	 nehmer zu beweisen.
B3.3.3.2 	 Verletzt der Versicherungsnehmer eine nach Eintritt des Versicherungsfalles bestehende Auskunfts- oder Aufklärungsobliegenheit, ist der 	
	 Versicherer nur dann vollständig oder teilweise leistungsfrei, wenn er den Versicherungsnehmer durch gesonderte Mitteilung in Textform 	
	 (z.B. E- Mail, Telefax oder Brief) auf diese Rechtsfolge hingewiesen hat.
B3.3.3.3 	 Der Versicherer bleibt zur Leistung verpflichtet, wenn der Versicherungsnehmer nachweist, dass er die Obliegenheit nicht grob fahrlässig 	
	 verletzt hat. Dies gilt auch, wenn der Versicherungsnehmer nachweist, dass die Verletzung der Obliegenheit weder für den Eintritt oder die 	
	 Feststellung des Versicherungsfalls noch für die Feststellung oder den Umfang der dem Versicherer obliegenden Leistung ursächlich war. 
	 Das gilt nicht, wenn der Versicherungsnehmer die Obliegenheit arglistig verletzt hat.

B4 	 Weitere Regelungen

B4.1 	 Mehrere Versicherer, Mehrfachversicherung
B4.1.1 	 Anzeigepflicht
	 Wer bei mehreren Versicherern ein Interesse gegen dieselbe Gefahr versichert, ist verpflichtet, dem Versicherer die andere Versicherung 	
	 unverzüglich mitzuteilen. In der Mitteilung sind der andere Versicherer und die Versicherungssumme anzugeben.
B4.1.2 	 Rechtsfolgen der Verletzung der Anzeigepflicht
 	 Verletzt der Versicherungsnehmer die Anzeigepflicht nach B4.1.1 vorsätzlich oder grob fahrlässig, ist der Versicherer unter den in B3.3 		
	 beschriebenen Voraussetzungen zur Kündigung berechtigt oder auch ganz oder teilweise leistungsfrei. Leistungsfreiheit tritt nicht 
	 ein, wenn der Versicherer vor Eintritt des Versicherungsfalles Kenntnis von der anderen Versicherung erlangt hat.
B4.1.3 	 Haftung und Entschädigung bei Mehrfachversicherung
	 a)	 Ist bei mehreren Versicherern ein Interesse gegen dieselbe Gefahr versichert und übersteigen die Versicherungssummen zusammen 		
		  den Versicherungswert oder übersteigt aus anderen Gründen die Summe der Entschädigungen, die von jedem Versicherer ohne Bestehen 	
		  der anderen Versicherung zu zahlen wären, den Gesamtschaden, liegt eine Mehrfachversicherung vor.
	 b)	Die Versicherer sind in der Weise als Gesamtschuldner verpflichtet, dass jeder für den Betrag aufzukommen hat, dessen Zahlung ihm 	
		  nach einem Vertrage obliegt; der Versicherungsnehmer kann aber im Ganzen nicht mehr als den Betrag des ihm entstandenen Schadens 	
		  verlangen. Satz 1 gilt entsprechend, wenn die Verträge bei demselben Versicherer bestehen. Erlangt der Versicherungsnehmer oder der
		  Versicherte aus anderen Versicherungsverträgen Entschädigung für denselben Schaden, so ermäßigt sich der Anspruch aus dem 
		  vorliegenden Vertrag in der Weise, dass die Entschädigung aus allen Verträgen insgesamt nicht höher ist, als wenn der Gesamtbetrag 
		  der Versicherungssummen, aus denen die Beiträge errechnet wurde, nur in diesem Vertrag in Deckung gegeben worden wäre. Bei 
		  Vereinbarung von Entschädigungsgrenzen  ermäßigt sich der Anspruch in der Weise, dass aus allen Verträgen insgesamt keine höhere 
		  Entschädigung zu leisten ist, als wenn der Gesamtbetrag der Versicherungssummen in diesem Vertrag in Deckung gegeben worden wäre.
	 c)	Hat der Versicherungsnehmer eine Mehrfachversicherung in der Absicht geschlossen, sich dadurch einen rechtswidrigen Vermögens-
		  vorteil zu verschaffen, ist jeder in dieser Absicht geschlossene Vertrag nichtig. Dem Versicherer steht der Beitrag bis zu dem Zeitpunkt 
		  zu, zu dem er von den die Nichtigkeit begründenden Umständen Kenntnis erlangt.
B4.1.4 	 Beseitigung der Mehrfachversicherung
	 a)	Hat der Versicherungsnehmer den Vertrag, durch den die Mehrfachversicherung entstanden ist, ohne Kenntnis von dem Entstehen der 
		  Mehrfachversicherung geschlossen, kann er verlangen, dass der später geschlossene Vertrag aufgehoben oder die Versicherungssumme 	
		  unter verhältnismäßiger Minderung des Beitrags auf den Teilbetrag herabgesetzt wird, der durch die frühere Versicherung nicht gedeckt 
		  ist. Die Aufhebung des Vertrages oder die Herabsetzung der Versicherungssumme und Anpassung des Beitrags werden zu dem Zeitpunkt 
		  wirksam, zu dem die Erklärung dem Versicherer zugeht. 
	 b)	Die Regelungen nach a) sind auch anzuwenden, wenn die Mehrfachversicherung dadurch entstanden ist, dass nach Abschluss der 
		  mehreren Versicherungsverträge der Versicherungswert gesunken ist. Sind in diesem Fall die mehreren Versicherungsverträge gleich-	
		  zeitig oder im Einvernehmen der Versicherer geschlossen worden, kann der Versicherungsnehmer nur die verhältnismäßige 
		  Herabsetzung der Versicherungssummen und der Beiträge verlangen.

B4.2	 Erklärungen und Anzeigen, Anschriftenänderung
B4.2.1 	 Form, zuständige Stelle
 	 Die für den Versicherer bestimmten Erklärungen und Anzeigen, die den Versicherungsvertrag betreffen und die unmittelbar gegenüber 
	 dem Versicherer erfolgen, sind in Textform (z.B. E-Mail, Telefax oder Brief) abzugeben. Dies gilt nicht, soweit gesetzlich Schriftform oder 
	 in diesem Vertrag etwas anderes bestimmt ist.
 	 Erklärungen und Anzeigen sollen an die Hauptverwaltung des Versicherers oder an die im Versicherungsschein oder in dessen Nachträgen 	
	 als zuständig bezeichnete Stelle gerichtet werden. Die gesetzlichen Regelungen über den Zugang von Erklärungen und Anzeigen bleiben 	
	 bestehen.
B4.2.2 	 Nichtanzeige einer Anschriften- oder Namensänderung
 	 Hat der Versicherungsnehmer eine Änderung seiner Anschrift dem Versicherer nicht mitgeteilt, genügt für eine Willenserklärung, die dem 
	 Versicherungsnehmer gegenüber abzugeben ist, die Absendung eines eingeschriebenen Briefes an die letzte dem Versicherer bekannte 
	 Anschrift. Die Erklärung gilt drei Tage nach der Absendung des Briefes als zugegangen. Dies gilt entsprechend für den Fall einer dem 
	 Versicherer nicht angezeigten Namensänderung des Versicherungsnehmers.
B4.2.3 	 Nichtanzeige der Verlegung der gewerblichen Niederlassung
 	 Hat der Versicherungsnehmer die Versicherung unter der Anschrift seines Gewerbebetriebs abgeschlossen, finden bei einer Verlegung 
	 der gewerblichen Niederlassung die Bestimmungen nach B4.2.2 entsprechend Anwendung.
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B4.3 	 Vollmacht des Versicherungsvertreters
B4.3.1 	 Erklärungen des Versicherungsnehmers
 	 Der Versicherungsvertreter gilt als bevollmächtigt, vom Versicherungsnehmer abgegebene Erklärungen entgegenzunehmen betreffend 
	 a)	den Abschluss bzw. den Widerruf eines Versicherungsvertrages;
	 b)	ein bestehendes Versicherungsverhältnis einschließlich dessen Beendigung;
	 c)	Anzeige- und Informationspflichten vor Abschluss des Vertrages und während des Versicherungsverhältnisses.
B4.3.2 	 Erklärungen des Versicherers
 	 Der Versicherungsvertreter gilt als bevollmächtigt, vom Versicherer ausgefertigte Versicherungsscheine oder deren Nachträge dem 
	 Versicherungsnehmer zu übermitteln.
B4.3.3 	 Zahlungen an den Versicherungsvertreter
 	 Der Versicherungsvertreter gilt als bevollmächtigt, Zahlungen anzunehmen, die der Versicherungsnehmer im Zusammenhang mit der 
	 Vermittlung oder dem Abschluss eines Versicherungsvertrags an ihn leistet. Eine Beschränkung dieser Vollmacht muss der Versicherungs-
	 nehmer nur gegen sich gelten lassen, wenn er die Beschränkung bei der Vornahme der Zahlung kannte oder in Folge grober Fahrlässigkeit 
	 nicht kannte.

B4.4 	 Verjährung
	 Die Ansprüche aus dem Versicherungsvertrag verjähren in drei Jahren. Die Verjährung beginnt mit dem Schluss des Jahres, in dem der 
	 Anspruch entstanden ist und der Gläubiger von den Anspruch begründenden Umständen und der Person des Schuldners Kenntnis erlangt. 
	 Die grob fahrlässige Unkenntnis steht der Kenntnis gleich. Ist ein Anspruch aus dem Versicherungsvertrag bei dem Versicherer angemeldet 
	 worden, zählt bei der Fristberechnung der Zeitraum zwischen Anmeldung und Zugang der in Textform (z.B. E-Mail, Telefax oder Brief) mit
	 geteilten Entscheidung des Versicherers beim Anspruchsteller nicht mit. Im Übrigen richtet sich die Verjährung nach den allgemeinen 
	 Vorschriften des Bürgerlichen Gesetzbuchs.

B4.5 	 Örtlich zuständiges Gericht
B4.5.1 	 Klagen gegen den Versicherer
	 Für Klagen aus dem Versicherungsvertrag gegen den Versicherer bestimmt sich die gerichtliche Zuständigkeit nach dem Sitz des 
	 Versicherers oder seiner für den Versicherungsvertrag zuständigen Niederlassung. 
 	 Ferner ist auch das Gericht zuständig, in dessen Bezirk der Versicherungsnehmer zur Zeit der Klageerhebung seinen Sitz, den Sitz seiner 
	 Niederlassung oder seinen Wohnsitz oder, in Ermangelung eines solchen, seinen gewöhnlichen Aufenthalt hat.
 	 Verlegt jedoch der Versicherungsnehmer nach Vertragsschluss seinen Sitz, den Sitz seiner Niederlassung, seinen Wohnsitz oder, in 
	 Ermangelung eines solchen, seinen gewöhnlichen Aufenthalt ins Ausland, sind die Gerichte des Staates zuständig, in dem der Versicherer 
	 seinen Sitz hat.
B4.5.2 	 Klagen gegen Versicherungsnehmer
	 Für Klagen aus dem Versicherungsvertrag gegen den Versicherungsnehmer bestimmt sich die gerichtliche Zuständigkeit nach dem Sitz, 	
	 dem Sitz der Niederlassung oder dem Wohnsitz des Versicherungsnehmers; fehlt ein solcher, nach seinem gewöhnlichen Aufenthalt.
	 Ist der Wohnsitz oder gewöhnliche Aufenthalt im Zeitpunkt der Klageerhebung nicht bekannt, bestimmt sich die gerichtliche Zuständigkeit 
	 für Klagen aus dem Versicherungsvertrag gegen den Versicherungsnehmer nach dem Sitz des Versicherers oder seiner für den 
	 Versicherungsvertrag zuständigen Niederlassung.

B4.6 	 Anzuwendendes Recht
	 Für diesen Vertrag gilt deutsches Recht.

B4.7 	 Embargobestimmung
	 Es besteht – unbeschadet der übrigen Vertragsbestimmungen – Versicherungsschutz nur, soweit und solange dem keine auf die Vertrags-
	 parteien direkt anwendbaren Wirtschafts-, Handels- oder Finanzsanktionen bzw. Embargos der Europäischen Union oder der Bundesrepublik 
	 Deutschland entgegenstehen. Dies gilt auch für Wirtschafts-, Handels- oder Finanzsanktionen bzw. Embargos, die durch die Vereinigten 
	 Staaten von Amerika im Hinblick auf den Iran erlassen werden, soweit dem nicht europäische oder deutsche Rechtsvorschriften 
	 entgegenstehen.

B4.8 	 Überversicherung
 	 Übersteigt die Versicherungssumme den Wert des versicherten Interesses erheblich, so kann sowohl der Versicherer als auch der 
	 Versicherungsnehmer verlangen, dass zur Beseitigung der Überversicherung die Versicherungssumme mit sofortiger Wirkung 
	 herabgesetzt wird. Ab Zugang des Herabsetzungsverlangens, ist für die Höhe des Beitrags der Betrag maßgebend, den der Versicherer 
	 berechnet haben würde, wenn der Vertrag von vornherein mit dem neuen Inhalt geschlossen worden wäre.
 	 Hat der Versicherungsnehmer die Überversicherung in der Absicht geschlossen, sich dadurch einen rechtswidrigen Vermögensvorteil zu 
	 verschaffen, ist der Vertrag nichtig. Dem Versicherer steht der Beitrag bis zu dem Zeitpunkt zu, zu dem er von den die Nichtigkeit 
	 begründenden Umständen Kenntnis erlangt.

B4.9 	 Versicherung für fremde Rechnung
B4.9.1 	 Rechte aus dem Vertrag
 	 Der Versicherungsnehmer kann den Versicherungsvertrag im eigenen Namen für das Interesse eines Dritten (Versicherten) schließen. Die 	
	 Ausübung der Rechte aus diesem Vertrag steht nur dem Versicherungsnehmer und nicht auch dem Versicherten zu. Das gilt auch, wenn 
	 der Versicherte den Versicherungsschein besitzt.
B4.9.2 	 Zahlung der Entschädigung
 	 Der Versicherer kann vor Zahlung der Entschädigung an den Versicherungsnehmer den Nachweis verlangen, dass der Versicherte 
	 seine Zustimmung dazu erteilt hat. Der Versicherte kann die Zahlung der Entschädigung nur mit Zustimmung des Versicherungsnehmers 	
	 verlangen.
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B4.9.3 	 Kenntnis und Verhalten
B4.9.3.1 	 Soweit die Kenntnis und das Verhalten des Versicherungsnehmers von rechtlicher Bedeutung sind, sind bei der Versicherung für fremde 	
	 Rechnung auch die Kenntnis und das Verhalten des Versicherten zu berücksichtigen.
	 Soweit der Vertrag Interessen des Versicherungsnehmers und des Versicherten umfasst, muss sich der Versicherungsnehmer für sein 
	 Interesse das Verhalten und die Kenntnis des Versicherten nur zurechnen lassen, wenn der Versicherte Repräsentant des Versicherungs-
	 nehmers ist.
B4.9.3.2 	 Auf die Kenntnis des Versicherten kommt es nicht an, wenn der Vertrag ohne sein Wissen abgeschlossen worden ist oder ihm eine 
	 rechtzeitige Benachrichtigung des Versicherungsnehmers nicht möglich oder nicht zumutbar war.
B4.9.3.3 	 Auf die Kenntnis des Versicherten kommt es dagegen an, wenn der Versicherungsnehmer den Vertrag ohne Auftrag des Versicherten 		
	 geschlossen und den Versicherer nicht darüber informiert hat.

B4.10 	 Aufwendungsersatz
B4.10.1 	 Aufwendungen zur Abwendung und Minderung des Schadens
B4.10.1.1	 Versichert sind Aufwendungen, auch erfolglose, die der Versicherungsnehmer bei Eintritt des Versicherungsfalles den Umständen nach zur 	
	 Abwendung und Minderung des Schadens für geboten halten durfte oder die er auf Weisung des Versicherers macht.
B4.10.1.2	 Macht der Versicherungsnehmer Aufwendungen, um einen unmittelbar bevorstehenden Versicherungsfall abzuwenden oder in seinen 		
	 Auswirkungen zu mindern, geltend, so leistet der Versicherer Aufwendungsersatz nur, wenn diese Aufwendungen bei einer nachträglichen 
	 objektiven Betrachtung der Umstände verhältnismäßig und erfolgreich waren oder die Aufwendungen auf Weisung des Versicherers 
	 erfolgten.
B4.10.1.3 	Ist der Versicherer berechtigt, seine Leistung zu kürzen, kann er auch den Aufwendungsersatz nach B4.10.1.1 und B4.10.1.2 entsprechend
	 kürzen; dies gilt jedoch nicht, soweit Aufwendungen auf Weisung des Versicherers entstanden sind.
B4.10.1.4 	Der Ersatz dieser Aufwendungen und die sonstige Entschädigung betragen zusammen höchstens die Versicherungssumme je vereinbarter 	
	 Position; dies gilt jedoch nicht, soweit Aufwendungen auf Weisung des Versicherers entstanden sind.
B4.10.1.5 	Der Versicherer hat den für die Aufwendungen gemäß B4.10.1.1 erforderlichen Betrag auf Verlangen des Versicherungsnehmers vorzu-
	 schießen.
B4.10.1.6 	Nicht versichert sind Aufwendungen für Leistungen der Feuerwehr oder anderer Institutionen, wenn diese Leistungen im öffentlichen 
	 Interesse kostenfrei zu erbringen sind.
B4.10.2 	 Kosten der Ermittlung und Feststellung des Schadens
B4.10.2.1 	Der Versicherer ersetzt bis zur vereinbarten Höhe die Kosten für die Ermittlung und Feststellung eines von ihm zu ersetzenden Schadens, 	
	 sofern diese den Umständen nach geboten waren.
	 Zieht der Versicherungsnehmer einen Sachverständigen oder Beistand hinzu, so werden diese Kosten nur ersetzt, soweit er zur Zuziehung 	
	 vertraglich verpflichtet ist oder vom Versicherer aufgefordert wurde.
B4.10.2.2 	Ist der Versicherer berechtigt, seine Leistung zu kürzen, kann er auch den Kostenersatz nach B4.10.2.1 entsprechend kürzen.

B4.11	 Übergang von Ersatzansprüchen
B4.11.1 	 Übergang von Ersatzansprüchen
 	 Steht dem Versicherungsnehmer ein Ersatzanspruch gegen einen Dritten zu, geht dieser Anspruch auf den Versicherer über, soweit der 		
	 Versicherer den Schaden ersetzt. Der Übergang kann nicht zum Nachteil des Versicherungsnehmers geltend gemacht werden.
 	 Richtet sich der Ersatzanspruch des Versicherungsnehmers gegen eine Person, mit der er bei Eintritt des Schadens in häuslicher 
	 Gemeinschaft lebt, kann der Übergang nicht geltend gemacht werden, es sei denn, diese Person hat den Schaden vorsätzlich verursacht.
B4.11.2 	 Obliegenheiten zur Sicherung von Ersatzansprüchen
 	 Der Versicherungsnehmer hat seinen Ersatzanspruch oder ein zur Sicherung dieses Anspruchs dienendes Recht unter Beachtung der	
	 geltenden Form- und Fristvorschriften zu wahren, und nach Übergang des Ersatzanspruchs auf den Versicherer bei dessen Durchsetzung 
	 durch den Versicherer soweit erforderlich mitzuwirken.
 	 Verletzt der Versicherungsnehmer diese Obliegenheit vorsätzlich, ist der Versicherer zur Leistung insoweit nicht verpflichtet, als er infolge 
	 dessen keinen Ersatz von dem Dritten erlangen kann. Im Fall einer grob fahrlässigen Verletzung der Obliegenheit ist der Versicherer 
	 berechtigt, seine Leistung in einem der Schwere des Verschuldens des Versicherungsnehmers entsprechenden Verhältnis zu kürzen; 
	 die Beweislast für das Nichtvorliegen einer groben Fahrlässigkeit trägt der Versicherungsnehmer.

B4.12 	 Keine Leistungspflicht aus besonderen Gründen
B4.12.1 	 Vorsätzliche oder grob fahrlässige Herbeiführung des Versicherungsfalles
B4.12.1.1 	Führt der Versicherungsnehmer den Versicherungsfall vorsätzlich herbei, so ist der Versicherer von der Entschädigungspflicht frei. 
	 Ist die Herbeiführung des Schadens durch rechtskräftiges Strafurteil wegen Vorsatzes in der Person des Versicherungsnehmers festgestellt, 
	 so gilt die vorsätzliche Herbeiführung des Schadens als bewiesen.
B4.12.1.2 	Führt der Versicherungsnehmer den Schaden grob fahrlässig herbei, so ist der Versicherer berechtigt, seine Leistung in einem der Schwere 
	 des Verschuldens des Versicherungsnehmers entsprechenden Verhältnis zu kürzen.
B4.12.2 	 Arglistige Täuschung nach Eintritt des Versicherungsfalles
 	 Der Versicherer ist von der Entschädigungspflicht frei, wenn der Versicherungsnehmer den Versicherer arglistig über Tatsachen, 
	 die für den Grund oder die Höhe der Entschädigung von Bedeutung sind, täuscht oder zu täuschen versucht.  
	 Ist die Täuschung oder der Täuschungsversuch durch rechtskräftiges Strafurteil gegen den Versicherungsnehmer wegen Betruges oder 
	 Betrugsversuches festgestellt, so gelten die Voraussetzungen des Satzes 1 als bewiesen.

B4.13 	 Repräsentanten
 	 Der Versicherungsnehmer muss sich die Kenntnis und das Verhalten seiner Repräsentanten zurechnen lassen.
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Besondere Bedingungen zur Hausratversicherung (BB HHV Basis 2.2)

Inhaltsverzeichnis

C1 	 Welche Gefahren sind versichert? Welche Gefahren sind zusätzlich versicherbar? Welche Schäden sind zusätzlich versichert? 
C1.1 	 Innere Unruhe, Streik, Aussperrung 
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In Ergänzung und Erweiterung zu den Allgemeinen Hausratversicherungsbedingungen (HÄGER HHV 2.2) gilt vereinbart: 

C1 	 Welche Gefahren sind versichert? Welche Gefahren sind zusätzlich versicherbar? Welche Schäden sind versichert? 

C1.1 	 Innere Unruhe, Streik, Aussperrung 
	 Abweichend von A2.2 sind Schäden durch innere Unruhe, Streik oder Aussperrung mitversichert. 
C1.1.1 	 Abgrenzung zur Staatshaftung 
	 Ein Anspruch auf Entschädigung durch innere Unruhen, Streik oder Aussperrung besteht nicht, soweit die Voraussetzungen für einen 
	 unmittelbaren oder subsidiären Schadenersatzanspruch aufgrund öffentlich-rechtlichen Entschädigungsrechts gegeben sind. 
	 Ein Anspruch auf Entschädigung erstreckt sich nur auf den Teil des Schadens, der die Höchstgrenzen aufgrund öffentlich-rechtlichen 
	 Entschädigungsrechts überschreitet. 
C1.1.2 	 Innere Unruhen 
	 Innere Unruhen sind gegeben, wenn zahlenmäßig nicht unerhebliche Teile der Bevölkerung in einer die öffentliche Ruhe und Ordnung 
	 störenden Weise in Bewegung geraten und Gewalt gegen Personen oder Sachen verüben. 
	 Der Versicherer leistet Entschädigung für versicherte Sachen, die unmittelbar durch Gewalthandlungen im Zusammenhang mit inneren 
	 Unruhen zerstört oder beschädigt werden. Eingeschlossen sind unmittelbare Schäden durch Wegnahme bei Plünderungen in 
	 unmittelbarem Zusammenhang mit inneren Unruhen. 
	 Die Versicherung erstreckt sich nicht auf Schäden, die der Versicherungsnehmer oder andere in den versicherten Räumen berechtigt 
	 anwesende Personen verursachen. 
C1.1.3 	 Streik oder Aussperrung 
	 Als Streik gilt die gemeinsam planmäßig durchgeführte, auf ein bestimmtes Ziel gerichtete Arbeitseinstellung einer verhältnismäßig 
	 großen Zahl von Arbeitnehmern. Aussperrung ist die auf ein bestimmtes Ziel gerichtete planmäßige Ausschließung einer verhältnismäßig 	
	 großen Zahl von Arbeitnehmern. 
	 Der Versicherer leistet Entschädigung für versicherte Sachen, die unmittelbar durch Handlungen der streikenden oder ausgesperrten 
	 Arbeitnehmer im Zusammenhang mit einem Streik oder beim Widerstand gegen eine Aussperrung zerstört oder beschädigt werden. 
	 Die Versicherung erstreckt sich nicht auf Schäden, die der Versicherungsnehmer oder andere in den versicherten Räumen berechtigt 
	 anwesende Personen verursachen. 
C1.1.4 	 Die Entschädigung ist je Versicherungsfall auf die Versicherungssumme begrenzt. 

C2 	 Was ist unter Brand, Blitzschlag, Überspannung durch Blitz, Explosion, Implosion, Anprall oder Absturz eines Luftfahrzeugs, zu verstehen? 	
	 Welche Schäden sind hier zusätzlich versichert? 

C2.1 	 Seng- und Schmorschäden 
C2.1.1 	 Abweichend von A3.7.2 sind Seng- und Schmorschäden auch dann versichert, wenn sie nicht durch eine versicherte Gefahr nach A3.1 
	 verursacht wurden. 
C2.1.2 	 Nicht versichert sind Schäden, die an elektrischen Einrichtungen und Geräten durch die Wirkung des elektrischen Stromes entstehen. 
C2.1.3 	 Kein Versicherungsschutz besteht für Wertsachen nach A18. 
C2.1.4 	 Die Entschädigung ist je Versicherungsfall auf 1.000 Euro begrenzt. 

C2.2 	 Verpuffung, Rauch, Ruß 
C2.2.1 	 Ergänzend zu A3 sind Schäden durch Rauch, Ruß und Verpuffung mitversichert. 
C2.2.2 	 Nicht versichert sind Schäden, die durch dauernde oder regelmäßig wiederkehrende Einwirkung des Rauches entstehen. 
	 Allmählichkeitsschäden sind ausgeschlossen. 
C2.2.3 	 Die Entschädigung ist je Versicherungsfall auf die Versicherungssumme begrenzt. 

C2.3 	 Fahrzeuganprall durch Straßen-, Schienen- oder Wasserfahrzeuge 
	 Ergänzend zu A3.6 gilt Folgendes: 
C2.3.1 	 Versichert ist der Anprall von Straßen-, Schienen- oder Wasserfahrzeugen an versicherten Sachen. Das gilt auch für den Anprall ihrer 
	 Teile oder ihrer Ladung. 
C2.3.2 	 Nicht versichert sind Schäden, die durch Straßen- oder Wasserfahrzeuge entstehen, deren Halter oder Lenker der Versicherungsnehmer 
	 oder ein Bewohner des Gebäudes ist. 
C2.3.3 	 Die Entschädigung ist je Versicherungsfall auf die Versicherungssumme begrenzt. 

C2.4 	 Überschallknall 
C2.4.1 	 Ergänzend zu A1.1 sind Schäden an versicherten Sachen durch Druckstöße oder Druckwellen infolge Überschallfluges (Überschallknall) 
	 versichert. 
	 Ein Schaden durch Überschallknall liegt vor, wenn er durch ein Luftfahrzeug ausgelöst wurde, das die Schallgrenze durchflogen hat und diese 	
	 Druckwelle unmittelbar auf versicherte Sachen oder auf Gebäude, in denen sich versicherte Sachen befinden, einwirkt. 
C2.4.2 	 Die Entschädigung ist je Versicherungsfall auf die Versicherungssumme begrenzt. 

C2.5 	 Nutzwärmeschäden 
C2.5.1 	 In Ergänzung zu A3 sind auch Brandschäden mitversichert, die an versicherten Sachen dadurch entstehen, dass sie einem Nutzfeuer oder der 	
	 Wärme zur Bearbeitung oder sonstigen Zwecken ausgesetzt werden. Dies gilt auch für Sachen, in denen oder durch die Nutzfeuer oder 
	 Wärme erzeugt, vermittelt oder weitergeleitet wird. 
C2.5.2 	 Die Entschädigung ist je Versicherungsfall auf die Versicherungssumme begrenzt. 

C2.6 	 Blindgängerschäden 
C2.6.1 	 Abweichend von A2.1 sind Explosionsschäden durch Kampfmittel aus beendeten Kriegen versichert. 
C2.6.2 	 Die Entschädigung ist je Versicherungsfall auf die Versicherungssumme begrenzt. 
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C3 	 Was ist unter Einbruchdiebstahl, Vandalismus nach einem Einbruch sowie Raub zu verstehen? 
	 Welche Schäden sind hier zusätzlich versichert? 

C3.1 	 Räuberische Erpressung 
	 C3.1.1 Bei einem versicherten Raub gemäß A4.3 besteht abweichend von A4.4.2 auch dann Versicherungsschutz, wenn die Heranschaffung 	
	 der Sachen an den Ort der Wegnahme oder Herausgabe erpresst wurde. 
C3.1.2 	 Der Versicherungsnehmer hat die Erpressung unverzüglich der zuständigen Polizeidienststelle anzuzeigen und dieser sowie dem Versicherer 	
	 ein Verzeichnis der abhanden gekommenen Sachen einzureichen.
C3.1.3 	 Verletzt der Versicherungsnehmer eine dieser Obliegenheiten, ist der Versicherer unter den in B3.3.3 beschriebenen Voraussetzungen ganz 	
	 oder teilweise leistungsfrei. 
C3.1.4 	 Die Entschädigungsgrenzen gemäß A18 bzw. C12 bleiben unverändert. 
C3.1.5 	 Die Entschädigung je Versicherungsfall ist auf die Versicherungssumme begrenzt. 

C3.2 	 Diebstahl von Kinderwagen, Krankenfahrstühlen, Gehhilfen und Stützapparaten 
C3.2.1 	 Für Kinderwagen, Krankenfahrstühle, Gehhilfen und Stützapparate erstreckt sich der Versicherungsschutz auch auf Schäden durch Diebstahl, 	
	 wenn die Sachen nachweislich 
C3.2.1.1 	 in verkehrsüblicher Weise gesichert waren und außerdem 
C3.2.1.2 	 zur Zeit des Diebstahls in Gebrauch oder sich in einem gemeinschaftlichen Abstellraum oder im Treppenhaus befanden. 
C3.2.2 	 Für die mit den Kinderwagen, Krankenfahrstühlen, Gehhilfen und Stützapparaten lose verbundenen und regelmäßig Ihren Gebrauch dienenden 	
	 Sachen besteht Versicherungsschutz nur, wenn sie zusammen abhandengekommen sind. 
C3.2.3 	 Der Versicherungsnehmer hat den Diebstahl unverzüglich der zuständigen Polizeidienststelle anzuzeigen und dieser sowie dem Versicherer 	
	 ein Verzeichnis der abhanden gekommenen Sachen einzureichen. 
C3.2.4 	 Verletzt der Versicherungsnehmer eine dieser Obliegenheiten, ist der Versicherer unter den in B3.3.3 beschriebenen Voraussetzungen ganz 	
	 oder teilweise leistungsfrei. 
C3.2.5 	 Die Entschädigung ist je Versicherungsfall auf 1.000 Euro begrenzt. 

C3.3 	 Diebstahl aus Kraft- und Wassersportfahrzeugen 
C3.3.1 	 Entschädigung wird auch geleistet für Sachen gemäß A7, die dem Versicherungsnehmer oder einer mit ihm in häuslicher Gemeinschaft		
	  lebenden Person gehören oder ihrem persönlichen Gebrauch dienen, wenn sie sich weltweit vorübergehend außerhalb der Wohnung befinden 	
	 und durch Aufbrechen 
C3.3.1.1 	 verschlossener Kraftfahrzeuge; 
C3.3.1.2 	 fest mit dem Kraftfahrzeug verbundener und verschlossener Behältnisse (z.B. Dachboxen) oder Anhänger; 
C3.3.1.3 	 des Innenraums (Kajüte, Backkiste oder Ähnliches) eines Wassersportfahrzeugs, der durch mindestens ein Sicherheitsschloss verschlossen 	
	 sein muss, entwendet oder bei diesem Ereignis zerstört oder beschädigt werden. 
C3.3.2 	 Voraussetzung für den Versicherungsschutz ist, dass die genannten Behältnisse fest umschlossen sind. Eine Abdeckung mit Planen, 
	 Persenningen oder Ähnlichen reicht nicht. 
C3.3.3 	 Dem Aufbrechen steht die Verwendung falscher Schlüssel oder anderer nicht zum ordnungsgemäßen Öffnen bestimmter Werkzeuge zum 	
	 Öffnen der Türen des Fahrzeuges gleich. 
C3.3.4 	 Versicherungsschutz besteht rund um die Uhr (24- Stunden-Schutz). 
C3.3.5 	 Der Versicherungsnehmer hat den Diebstahl unverzüglich der zuständigen Polizeidienststelle anzuzeigen und dieser sowie dem Versicherer 	
	 ein Verzeichnis der abhanden gekommenen Sachen einzureichen. 
C3.3.6 	 Verletzt der Versicherungsnehmer eine dieser Obliegenheiten, ist der Versicherer unter den in B3.3.3 beschriebenen Voraussetzungen ganz 	
	 oder teilweise leistungsfrei. 
C3.3.7 	 Keine Entschädigung wird geleistet für Wertsachen gemäß A18. 
C3.3.8 	 Die Entschädigung je Versicherungsfall ist auf 500 Euro begrenzt. 

C3.4 	 Diebstahl von Gartenmöbeln, Grills, Gartengeräten, Aufsitzmähern, Mährobotern, Kinderspiel- und Sportgeräten sowie Balkonkraftwerken 
C.3.4.1 	 Entschädigung wird auch geleistet für Gartenmöbel, Grills, Gartengeräte, Aufsitzmäher, Mähroboter, Kinderspiel- und Sportgeräte sowie 
	 Balkonkraftwerke, die durch einfachen Diebstahl außerhalb der Versicherungsräume auf dem allseitig umfriedeten Versicherungsgrundstück 	
	 entwendet oder bei einem solchen Ereignis zerstört oder beschädigt werden. 
C3.4.2 	 Der Versicherungsnehmer hat den Diebstahl unverzüglich der zuständigen Polizeidienststelle anzuzeigen und dieser sowie dem Versicherer 	
	 ein Verzeichnis der abhanden gekommenen Sachen einzureichen. 
C3.4.3 	 Verletzt der Versicherungsnehmer eine dieser Obliegenheiten, ist der Versicherer unter den in B3.3.3 beschriebenen Voraussetzungen ganz 	
	 oder teilweise leistungsfrei. 
C3.4.4 	 Keine Entschädigung wird geleistet für Wertsachen gemäß A18, für elektronische Geräte, Datenträger und Speichermedien. 
C3.4.5 	 Die Entschädigung ist je Versicherungsfall auf 1.000 Euro begrenzt. 

C3.5 	 Diebstahl von Wäsche 
C3.5.1 	 Entschädigung wird auch geleistet für Wäsche, die sich tagsüber zwischen 6 Uhr und 22 Uhr zum Waschen, Trocknen oder Bleichen außerhalb 	
	 der Versicherungsräume auf dem Versicherungsgrundstück befindet. 
C3.5.2 	 Der Versicherungsnehmer hat den Diebstahl unverzüglich der zuständigen Polizeidienststelle anzuzeigen und dieser sowie dem Versicherer 	
	 ein Verzeichnis der abhanden gekommenen Sachen einzureichen. 
C3.5.3 	 Verletzt der Versicherungsnehmer eine dieser Obliegenheiten, ist der Versicherer unter den in B3.3.3 beschriebenen Voraussetzungen ganz 	
	 oder teilweise leistungsfrei. 
C3.5.4 	 Die Entschädigung ist je Versicherungsfall auf 1.000 Euro begrenzt. 
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C3.6 	 Diebstahl von Überwachungseinrichtungen, Markisen und Antennen 
C3.6.1 	 Entschädigung wird auch geleistet für dem Versicherungsnehmer oder einer mit ihm in häuslicher Gemeinschaft lebenden Person gehören	
	 den Überwachungseinrichtungen, Markisen und Antennen, sofern diese Sachen nicht gewerblichen Zwecken dienen und die durch einfachen 	
	 Diebstahl außerhalb der Versicherungsräume auf dem allseitig umfriedeten Versicherungsgrundstück entwendet oder bei einem solchen 		
	 Ereignis zerstört oder beschädigt werden. 
C3.6.2 	 Der Versicherungsnehmer hat den Diebstahl unverzüglich der zuständigen Polizeidienststelle anzuzeigen und dieser sowie dem Versicherer 	
	 ein Verzeichnis der abhanden gekommenen Sachen einzureichen. 
C3.6.3 	 Verletzt der Versicherungsnehmer eine dieser Obliegenheiten, ist der Versicherer unter den in B3.3.3 beschriebenen Voraussetzungen ganz 	
	 oder teilweise leistungsfrei. 
C3.6.4 	 Die Entschädigung ist je Versicherungsfall auf die Versicherungssumme begrenzt. 

C3.7 	 Diebstahl aus Krankenzimmern, Sanatorien oder Arztpraxen 
C3.7.1 	 Entschädigung wird auch für versicherte Sachen geleistet, wenn sich diese aufgrund 
C3.7.1.1 	 eines stationären Krankenhaus- oder Sanatoriumsaufenthaltes oder 
C3.7.1.2 	 eines ambulanten Arztbesuches
C3.7.1.3 	 vorübergehend in einem Kranken- oder Arztzimmer oder einer Arztpraxis befinden und innerhalb der Bundesrepublik Deutschlands durch 		
	 einfachen Diebstahl entwendet oder bei diesem Ereignis zerstört oder beschädigt werden. 
C3.7.2 	 Keine Entschädigung wird geleistet für Wertsachen gemäß A18.1.1.3 bis A18.1.1.6. 
C3.7.3 	 Der Versicherungsnehmer hat den Diebstahl unverzüglich der zuständigen Polizeidienststelle anzuzeigen und dieser sowie dem Versicherer 	
	 ein Verzeichnis der abhanden gekommenen Sachen einzureichen. 
C3.7.4 	 Verletzt der Versicherungsnehmer eine dieser Obliegenheiten, ist der Versicherer unter den in B3.3.3 beschriebenen Voraussetzungen ganz 	
	 oder teilweise leistungsfrei. 
C3.7.5 	 Die Entschädigung ist je Versicherungsfall auf 500 Euro begrenzt, für Bargeld jedoch höchstens 100 Euro. 

C3.8 	 Diebstahl von Waschmaschinen und Wäschetrocknern in Gemeinschaftsräumen 
C3.8.1 	 Mitversichert ist der Diebstahl von Waschmaschinen und Wäschetrocknern des Versicherungsnehmers, die sich in Gemeinschaftsräumen auf 	
	 dem Grundstück, auf dem die versicherte Wohnung liegt, befinden. 
C3.8.2 	 Der Versicherungsnehmer hat den Diebstahl unverzüglich der zuständigen Polizeidienststelle anzuzeigen und dieser sowie dem Versicherer 	
	 ein Verzeichnis der abhanden gekommenen Sachen einzureichen. 
C3.8.3 	 Verletzt der Versicherungsnehmer eine dieser Obliegenheiten, ist der Versicherer unter den in B3.3.3 beschriebenen Voraussetzungen ganz 	
	 oder teilweise leistungsfrei. 
C3.8.4 	 Die Entschädigung ist je Versicherungsfall auf 500 Euro begrenzt. 

C3.9 	 Vandalismus nach Einschleichen 
C3.9.1 	 Ergänzend zu A4.2 besteht auch Versicherungsschutz gegen Vandalismusschäden, wenn sich der Dieb gemäß A4.1.3 eingeschlichen hat. 
C3.9.2 	 Die Entschädigung ist je Versicherungsfall auf die Versicherungssumme begrenzt. 
C3.9.3 	 Verletzt der Versicherungsnehmer eine dieser Obliegenheiten, ist der Versicherer unter den in B3.3.3 beschriebenen Voraussetzungen ganz 	
	 oder teilweise leistungsfrei. 
C3.9.4 	 Die Entschädigung ist je Versicherungsfall auf 500 Euro begrenzt. 

C3.10 	 Einbruch durch nicht versicherte Räume 
C3.10.1 	 Als Einbruch gemäß A4.1 gilt auch, wenn in das Gebäude, in dem sich der versicherte Hausrat befindet, in einen nicht zum Versicherungsort 	
	 dieses Vertrages gemäß A10 zählenden Raum eingebrochen wird und der Dieb von dort ohne zusätzliche Hindernisse in die versicherten 		
	 Räumlichkeiten gelangt. Hierbei ist es unerheblich, ob der nicht versicherte Raum gewerblich oder privat genutzt wird. 
C3.10.2 	 Die Entschädigung ist je Versicherungsfall auf die Versicherungssumme begrenzt. 

C4 	 Was ist unter der Gefahr Leitungswasser zu verstehen? Welche Schäden sind hier zusätzlich versichert? 

C4.1 	 Innenliegende Regenrohre 
C4 1.1 	 Ergänzend zu A5 gilt als Leitungswasser auch Wasser, das aus im Gebäude verlaufenden Regenrohren bestimmungswidrig ausgetreten ist. 
C4.1.2 	 Die Entschädigung ist je Versicherungsfall auf die Versicherungssumme begrenzt. 
C4.2 	 Wassersäulen, Zimmerbrunnen und Zisternen 
C4.2.1 	 Ergänzend zu A5 gilt als Leitungswasser auch Wasser, das aus im Gebäude befindlichen Wassersäulen, Zimmerbrunnen und Zisternen 
	 bestimmungswidrig ausgetreten ist. 
C4.2.2 	 Schäden, die beim Befüllen und Entleeren entstehen, sind nicht mitversichert. 
C4.2.3 	 Die Entschädigung ist je Versicherungsfall auf die Versicherungssumme begrenzt. 

C5 	 Was gehört zum Hausrat? 

C5.1 	 Anlagen zur Sicherung der Wohnung 
C5.1.1 	 Ergänzend zu A8 sind auch technische, optische und akustische Anlagen, die zur Sicherung des versicherten Hausrates dienen und die 
	 sich auf dem Grundstück befinden, auf dem die versicherte Wohnung liegt, versichert. 
C5.1.2 	 Der Einschluss gilt jedoch nur, sofern keine Entschädigung über eine Gebäudeversicherung erlangt werden kann. 
C5.1.3 	 Die Entschädigung ist je Versicherungsfall auf 1.500 Euro begrenzt. 

C5.2 	 Gefrier- und Tiefkühlgut 
C5.2.1 	 Mitversichert sind innerhalb der versicherten Wohnung Schäden infolge unvorhersehbarer Unterbrechung der Energiezufuhr (Netzausfall). 
	 Der Netzausfall muss vom Stromanbieter oder einer entsprechenden Einrichtung dokumentiert sein. 
C5.2.2 	 Nicht versichert sind Schäden durch technische Defekte und Bedienungsfehler, die im Haushalt des Versicherungsnehmers geschehen. 
C5.2.3 	 Die Entschädigung ist je Versicherungsfall auf 300 Euro begrenzt. 
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C5.3 	 Hausrat einer Pflegekraft und Au-Pair 
C5.3.1 	 Mitversichert im Rahmen der vereinbarten Versicherungssumme des Versicherungsnehmers gilt der Hausrat einer Pflegekraft oder eines 
	 Au-Pair, die während der Ausübung ihrer Tätigkeit die Wohnung des Versicherungsnehmers mitbewohnt. 
C5.3.2 	 Die Entschädigung ist je Versicherungsfall auf die Versicherungssumme begrenzt. 

C5.4 	 Kleinanlagen der erneuerbaren Energien 
	 Mitversichert sind Anlagen zur Energieerzeugung unter folgenden Voraussetzungen: 
C5.4.1 	 es handelt sich um eine Mini-Photovoltaikanlage bzw.-paneele (sogenanntes Balkonkraftwerk bzw. Stecker-PV-Gerät) oder ein Kleinkraftwerk; 
C5.4.2 	 die Anlage wird nach Herstellervorgaben auf dem Versicherungsgrundstück installiert, befestigt und betrieben; 
C5.4.3 	 die Anlage wird ausschließlich zur Stromerzeugung für den privaten Eigenbedarf des Versicherungsnehmers oder einer mit ihm in häuslicher 
	 Gemeinschaft lebenden Person genutzt. 
C5.4.4 	 Der Ertragsausfall ist nicht mitversichert.
C5.4.5 	 Die Entschädigung ist je Versicherungsfall auf die Versicherungssumme begrenzt.

C6 	 Was ist unter Versicherungsort zu verstehen? Was ist das Versicherungsgrundstück? 

C6.1 	 Beruflich genutzte Räume 
	 Abweichend von A10.1 sind versicherte Sachen in beruflich oder gewerblich genutzten Räumen der Wohnung mitversichert. 

C6.2 	 Garagen am Wohnort 
C6.2.1 	 Ergänzend zu A10.4 werden auch privat genutzte Garagen dem Versicherungsort hinzugerechnet, soweit sich diese am Wohnort des 
	 Versicherungsnehmers (politische Gemeinde) befinden. 
C6.2.2 	 Keine Entschädigung wird geleistet für Wertsachen gemäß A18, für elektronische Geräte, Datenträger und Speichermedien. 
C6.2.3 	 Die Entschädigung ist je Versicherungsfall auf die Versicherungssumme begrenzt. 

C7 	 Was ist unter Außenversicherung zu verstehen? Was beinhaltet sie? 

C7.1 	 Sportausrüstung außerhalb der Wohnung 
	 Für Hausratsachen nach A8, die der Ausübung eines Sportes dienen, leistet der Versicherer im Rahmen der Außenversicherung wie folgt: 
C7.1.1 	 Abweichend von A12.1 gelten versicherte Sachen, die im Eigentum des Versicherungsnehmers oder einer mit ihm in häuslicher Gemeinschaft 	
	 lebenden Person sind, oder die deren Gebrauch dienen, weltweit versichert, auch wenn sie sich nicht nur vorübergehend außerhalb der 
	 Wohnung befinden. 
C7.1.2 	 Die Entschädigung je Versicherungsfall ist auf 1.000 Euro begrenzt. 

C7.2 	 Verbesserte Außenversicherung 
C7.2.1 	 Ergänzend zu A12.1.2 gelten Zeiträume bis 6 Monate als vorübergehend. 
C7.2.2 	 Ergänzend zu A12.6 ist die Entschädigung je Versicherungsfall auf insgesamt 25 Prozent der Versicherungssumme begrenzt. 
	 Für Wertsachen (auch Bargeld) gelten die Entschädigungsgrenzen nach A18 sowie C9. 

C7.3 	 Wertsachen in Bankschließfächern 
C7.3.1 	 In Tresorräumen von Geldinstituten besteht Versicherungsschutz für Wertsachen gemäß A18, soweit dort Kundenschließfächer vom 
	 Versicherungsnehmer oder einer mit ihm in häuslicher Gemeinschaft lebenden Person zu privaten Zwecken genutzt werden und hierfür 
	 keine besondere Versicherung besteht. 
C7.3.2 	 Für den Inhalt dieser Kundenschließfächer gelten die Entschädigungsgrenzen gemäß A18.3 bzw. C9.1. 
C7.3.3 	 Besteht anderweitig Versicherungsschutz, leistet der Versicherer subsidiär (nachrangig). 

C7.4 	 Hausrat in Self Storage-/Selbstlager-Anlagen 
C7.4.1 	 Ergänzend zu A12.1.2 besteht Versicherungsschutz für Hausrat, der dauerhaft in begehbaren, gegen Entgelt angemieteten Lagerräumen 
	 in einer Self Storage-/Selbstlager-Anlage eingelagert ist. 
	 Der Versicherungsschutz setzt voraus, 
C7.4.2 	 dass sich die Self Storage-/Selbstlager-Anlage in der Bundesrepublik Deutschland befindet und 
C7.4.3 	 die Anlage alarmgesichert und videoüberwacht ist. 
C7.4.4 	 Die Mitversicherung ist auf 6 Monate seit Beginn der Einlagerung sowie auf 25 Prozent der Versicherungssumme begrenzt. 
C7.4.5 	 Wertsachen gemäß A18 bzw. C9 sind nicht versichert. 

C8 	 Welche Kosten sind versichert? 

C8.1 	 Transport- und Lagerkosten 
C8.1.1 	 Abweichend von A13.2.4 sind Lagerkosten längstens für die Dauer von 150 Tagen mitversichert. 
C8.1.2 	 Die Entschädigung ist je Versicherungsfall auf die Versicherungssumme begrenzt. 

C8.2 	 Verlust von Wasser-, Gas- und Heizöl sowie Strom aus Stromspeichern 
C8.2.1 	 Mitversichert sind in Ergänzung zu A13 Mehrkosten, die dadurch entstehen, dass Wasser, Gas oder Heizöl wegen eines Versicherungsfalls 	
	 bestimmungswidrig ausgetreten sind. 
C8.2.2 	 Hierzu gehören auch Mehrkosten für Abwasser. 
C8.2.3 	 Als Nachweis gilt die Rechnung des Versorgungsunternehmens oder des Zulieferers oder die Mietnebenkostenabrechnung des Vermieters. 
C8.2.4 	 Erstattet werden auch die Kosten für den Stromverlust aus Stromspeichern. 
C8.2.5 	 Die Entschädigung ist je Versicherungsfall auf 150 Euro begrenzt. 
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C8.3 	 Telefon- und Stromkosten nach einem Einbruchdiebstahl 
C8.3.1 	 Mitversichert sind die Kosten durch Missbrauch des Telefonanschlusses (Mehrgebühren), nachdem der Täter auf eine nach A4.1 bezeichnete 	
	 Art in die Wohnung eingedrungen ist. Gleiches gilt, wenn es durch den Einbruchdiebstahl zu zusätzlichen Stromkosten kommt. 
C8.3.2 	 Der Versicherungsnehmer hat dem Versicherer auf Verlangen einen Einzelgesprächsnachweis des Telekommunikationsunternehmens bzw. 	
	 Nachweise über den Strommehrverbrauch einzureichen. 
C8.3.3 	 Verletzt der Versicherungsnehmer eine dieser Obliegenheiten, ist der Versicherer unter den in B3.3.3 beschriebenen Voraussetzungen ganz 	
	 oder teilweise leistungsfrei. 
C8.3.4 	 Die Entschädigung ist je Versicherungsfall auf 100 Euro begrenzt. 

C8.4 	 Rückreisekosten aus dem Urlaub 
C8.4.1 	 Der Versicherer ersetzt Fahrtmehrkosten, wenn der Versicherungsnehmer wegen eines versicherten Schadens vorzeitig seine Urlaubsreise 	
	 abbricht und an den Schadenort reist. Eine Prüfung erfolgt durch den Versicherer im Einzelfall. 
C8.4.2 	 Als Urlaubsreise gilt jede privat veranlasste Abwesenheit vom ständigen Wohnsitz des Versicherungsnehmers von mindestens 5 Tagen für 
	 die einzelne Reise und zwar bis zu einer Höchstdauer von fortlaufend 42 Tagen. Erheblich ist ein Versicherungsfall, wenn der Schaden voraus-
	 sichtlich 10.000 Euro übersteigt und die Anwesenheit des Versicherungsnehmers am Schadenort notwendig macht. 
C8.4.3 	 Der Versicherungsnehmer ist verpflichtet, vor Antritt der Rückreise an den Schadenort bei dem Versicherer Weisung einzuholen, soweit es die 	
	 Umstände gestatten. 
C8.4.4 	 Verletzt der Versicherungsnehmer eine dieser Obliegenheiten, ist der Versicherer unter den in B3.3.3 beschriebenen Voraussetzungen ganz 	
	 oder teilweise leistungsfrei. 
C8.4.5 	 Fahrtmehrkosten werden für ein angemessenes Reisemittel ersetzt, entsprechend dem benutzten Urlaubsreisemittel und der Dringlichkeit der 	
	 Reise an den Schadenort. 
C8.4.6 	 Die Entschädigung ist je Versicherungsfall auf 2.500 Euro begrenzt. 
C8.4.7 	 Besteht anderweitig Versicherungsschutz, leistet der Versicherer subsidiär (nachrangig).

C8.5 	 Umzugskosten 
C8.5.1 	 Muss der Versicherungsnehmer wegen eines Versicherungsfalles umziehen, weil ein Totalschaden an der versicherten Wohnung eingetreten 	
	 ist oder weil die versicherte Wohnung auf Dauer unbewohnbar geworden ist, so erstattet der Versicherer die tatsächlich anfallenden, 
	 nachgewiesenen Kosten für den Umzug. 
C8.5.2 	 Der Anspruch entfällt, sofern eine Leistung nach A13.2.3 hinsichtlich Hotelkosten erbracht wird. 
C8.5.3 	 Die Entschädigung ist je Versicherungsfall auf 500 Euro begrenzt. 

C8.6 	 Sachverständigenkosten 
	 Abweichend zu A19.6 ersetzt der Versicherer die durch den Versicherungsnehmer zu tragenden Kosten des Sachverständigenverfahrens 
	 zu 75 Prozent, wenn der entschädigungspflichtige Schaden den Betrag von 50.000 Euro übersteigt. 

C8.7 	 Mehrkosten durch Preissteigerungen 
C8.7.1 	 Der Versicherer ersetzt die infolge eines Versicherungsfalles notwendigen Mehrkosten infolge Preissteigerungen zwischen dem Eintritt 
	 des Versicherungsfalles und der Wiederherstellung. 
	 Veranlasst der Versicherungsnehmer nicht unverzüglich die Wiederherstellung, sind die Mehrkosten nur im Umfang zu ersetzen, in dem sie 	
	 auch bei unverzüglicher Wiederherstellung entstanden wären. 
C8.7.2 	 Die Entschädigung ist je Versicherungsfall auf die Versicherungssumme begrenzt. 

C8.8 	 Kosten für provisorische Maßnahmen 
C8.8.1 	 Der Versicherer ersetzt die infolge eines Versicherungsfalles notwendigen Kosten für provisorische Maßnahmen zum Schutz versicher-
	 ter Sachen, wenn nach einem Versicherungsfall bis zur Wiederherstellung der endgültigen Schutz- und Sicherungseinrichtungen Öffnungen 	
	 vorläufig verschlossen werden müssen (z.B. Notverschalungen, Notverglasungen). 
C8.8.2 	 Die Entschädigung ist je Versicherungsfall auf 500 Euro begrenzt. 

C8.9 	 Bewachungskosten 
	 Ergänzend zu A13.2.6 erhöht sich die genannte Grenze für den Ersatz von Bewachungskosten auf 3 Tage bzw. 72 Stunden. 

C9 	 Was sind Wertsachen? Was sind Wertschutzschränke? Welche Entschädigungsgrenzen gelten für Wertsachen? 

C9.1 	 Erhöhung der Entschädigungsgrenze für Wertsachen 
	 Abweichend von A18.3.1 werden Wertsachen je Versicherungsfall bis 25 Prozent der Versicherungssumme entschädigt. 
C9.2 	 Erhöhung der Entschädigungsgrenze für Bargeld und auf Karten oder sonstige Datenträger geladene Geldbeträge 
	 Abweichend A18.3.2.1 gilt als Entschädigungsgrenze je Versicherungsfall insgesamt 1.500 Euro. 
C9.3 	 Entschädigung für Urkunden, einschließlich Sparbücher und sonstige Wertpapiere 
	 Abweichend von A18.3.2.2 gilt als Entschädigungsgrenze je Versicherungsfall insgesamt 5.000 Euro. 
C9.4 	 Entschädigung für Schmucksachen, Edelsteine, Perlen, Briefmarken, Münzen und Medaillen sowie alle Sachen aus Gold und Platin 
	 Abweichend von A18.3.2.3 gilt als Entschädigungsgrenze je Versicherungsfall insgesamt 25.000 Euro. 
C9.5 	 Missbrauch von auf Karten oder sonstigen Datenträgern geladene Geldbeträge 
	 Ergänzend zu A18.3.2.1 gilt der Missbrauch von auf Karten oder sonstigen Datenträgern, auf die Geldbeträge geladen sind, nach Einbruch-
	 diebstahl bis insgesamt 1.500 Euro mitversichert, sofern hierfür nicht anderweitig Versicherungsschutz besteht. 
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C10 	 Wie wird die Entschädigung ermittelt? Was gilt bei einer Unterversicherung? 

C10.1 	 Unterversicherungsverzicht für Kleinschäden 
	 Abweichend von A17 verzichtet der Versicherer bei Schäden bis zu einer Schadenhöhe von 1.000 Euro auf die Anrechnung der 
	 Unterversicherung. 

C11 	 Sicherheitsvorschriften 

C11.1 	 Vertraglich vereinbarten Sicherheitsvorschriften 
C11.1.1 	 Folgende Mindestsicherungen sind vorhanden und gelten als vereinbart: Sämtliche Außentüren, insbesondere Haustüren bzw. Wohnungs-
	 abschluss- und Kelleraußentüren, sind mit einem Zylinderschloss gesichert, bei dem der Schließzylinder außen nicht übersteht und der 
	 Sicherheitsbeschlag von außen nicht abschraubbar ist. 
C11.1.2 	 Für die Zeit, in der sich niemand in der Wohnung aufhält, sind alle Schließvorrichtungen und vereinbarten Sicherungen zu betätigen und 
	 die vereinbarten Einbruchmeldeanlagen einzuschalten. Dies gilt nicht, wenn die Wohnung nur für sehr kurze Zeit verlassen wird, z.B. Gang 	
	 zum häuslichen Briefkasten oder der Mülltonne. 
C11.1.3 	 Alle Schließvorrichtungen, vereinbarten Sicherungen und vereinbarten Einbruchmeldeanlagen sind in gebrauchsfähigem Zustand zu erhalten; 	
	 Störungen, Mängel und Schäden sind unverzüglich zu beseitigen. 
C11.1.4 	 Verletzt der Versicherungsnehmer oder sein Repräsentant eine dieser Obliegenheiten, ist der Versicherer nach Maßgabe der in B3.3.1.2 
	 und B3.3.3 beschriebenen Voraussetzungen zur Kündigung berechtigt oder auch ganz oder teilweise leistungsfrei. 

C12 	 Gefahrerhöhung 

C12.1 	 Gerüstmeldung 
	 Die durch ein Aufstellen eines Gerüstes am Versicherungsort bedingte Gefahrerhöhung ist automatisch mitversichert und muss dem 
	 Versicherer nicht gesondert gemeldet werden. 

C13 	 Grobe Fahrlässigkeit 

C13.1 	 Grob fahrlässige Herbeiführung des Versicherungsfalles 
C13.1.1 	 Abweichend von B4.12.1.2 verzichtet der Versicherer bei der grob fahrlässigen Herbeiführung des Versicherungsfalles darauf, seine Leistung 	
	 in einem der Schwere des Verschuldens des Versicherungsnehmers entsprechenden Verhältnis zu kürzen. 
C13.1.2	 Die Entschädigung ist je Versicherungsfall auf 15 % der Versicherungssumme begrenzt, höchstens jedoch 20.000 Euro.

C14 	 Unklare Zuständigkeit bei Versicherungswechsel 

C14.1 	 Ist zum Zeitpunkt der Schadenmeldung unklar, ob ein Sachschaden während der Gültigkeit dieser Versicherung eingetreten ist oder in die 		
	 Zuständigkeit der bis dahin bestehenden Vorversicherung fällt, werden wir die Schadenbearbeitung nicht wegen des fehlenden Nachweises 	
	 unserer Zuständigkeit ablehnen. 
C14.2 	 Können wir uns mit dem Vorversicherer nicht einigen, welche Gesellschaft für den Schaden zuständig ist, treten wir im Rahmen des mit uns 	
	 vereinbarten Versicherungsschutzes in Vorleistung. Dabei leisten wir jedoch nicht mehr, als auch im Falle einer unverändert fortgeführten 	
	 Vorversicherung erbracht worden wäre. Unsere Leistung erbringen wir unter der Voraussetzung, dass Sie uns soweit wie möglich bei der 		
	 Klärung des Sachverhaltes unterstützen und Ihre diesbezüglichen Ansprüche gegen den Vorversicherer an uns abtreten. 
C14.3 	 Sollte sich im Rahmen der Geltendmachung der an uns abgetretenen Ansprüche herausstellen, dass der Schaden tatsächlich nicht in unsere 	
	 Zuständigkeit fiel und der Vorversicherer ebenfalls nicht oder nur eingeschränkt zur Leistung verpflichtet war, können wir von Ihnen die zu viel 	
	 erbrachten Leistungen zurückverlangen. 
C14.4 	 Bleibt hingegen unklar, welche Gesellschaft für den Schaden zuständig ist, erbringen wir auch eine sich gegenüber der Vorversicherung 
	 ergebende Mehrleistung, sofern festgestellt werden kann, dass es zum Zeitpunkt des Abschlusses bei unserer Gesellschaft noch keine 
	 Anzeichen für einen bereits eingetretenen Schaden gab. 

C15 	 Innovationsgarantie für zukünftige Bedingungsverbesserungen 

C15.1 	 Werden die dieser Hausratversicherung zugrunde liegenden Besonderen Bedingungen ausschließlich zum Vorteil der Versicherungsnehmer 	
	 und ohne Mehrbeitrag geändert, so gelten die neuen Besonderen Bedingungen für einen vorliegenden Versicherungsfall mit sofortiger 
	 Wirkung auch für diesen Vertrag.
C15.2 	 Als Vorteil für den Versicherungsnehmer gilt, wenn sich zum Schadenzeitpunkt ein Leistungseinschluss in der aktuellen Version der 
	 vereinbarten Besonderen Bedingungen ohne Mehrbeitrag erweitert, eine Entschädigungsgrenze erhöht oder eine Selbstbeteiligung reduziert 	
	 hat.
C15.3 	 Hiervon ausgenommen sind beitragspflichtige Zusatzeinschlüsse, die bei Vertragsabschluss vereinbart wurden oder zum Zeitpunkt des 		
	 Schadenfalls gegen einen Zusatzbeitrag eingeschlossen werden können.

C16 	 Leistungsgarantie Musterbedingungen sowie Arbeitskreis Beratungsprozesse

C16.1 	 Abweichungen gegenüber den GDV- Musterbedingungen 
	 Der Versicherer garantiert, dass die dieser Hausratversicherung zugrunde liegenden Allgemeinen Bedingungen für die Hausratversicherung 	
	 (HÄGER HHV 2.1) und Besonderen Bedingungen ausschließlich zum Vorteil der Versicherungsnehmer von den durch den Gesamtverband der 	
	 Versicherungswirtschaft (GDV) empfohlenen Bedingungen (VHB 2022) abweichen. 
C16.2 	 Mindeststandard des Arbeitskreis Beratungsprozesse
	 Der Versicherer garantiert, dass die Leistungsinhalte dieser Versicherungsbedingungen die Empfehlungen des Arbeitskreises 
	 Beratungsprozesse erfüllen.
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C17 	 Zusätzliche Erweiterungen 

C17.1 	 Regressverzicht gegen Angehörige und wirtschaftlich verbundene Dritte 
C17.1.1 	 Steht dem Versicherungsnehmer ein Anspruch auf Schadenersatz gegen einen Angehörigen oder gegen eine im Haushalt bzw. am 
	 Versicherungsort beschäftigte Person zu und geht der Anspruch auf den Versicherer über, so kann der Versicherungsnehmer gegen 
	 die Geltendmachung dieses Anspruches Einspruch erheben. 
C17.1.2 	 Ein Einspruch ist jedoch nicht möglich, wenn der Angehörige bzw. die im Haushalt / am Versicherungsort beschäftigte Person den 
	 Anspruch über eine Haftpflichtversicherung geltend machen kann oder wenn der Schaden vorsätzlich verursacht wurde. 

C18 	 Obliegenheitsverletzung 

C18.1 	 Rauchwarnmelderpflicht 
	 Bei einem Verstoß gegen eine landesrechtliche Rauchwarnmelderpflicht (Installation, Wartung und Betrieb) werden wir uns nicht auf 
	 eine Obliegenheitsverletzung berufen.

Folgende Klauseln gelten nur, wenn Sie im Einzelnen ausdrücklich vereinbart und im Versicherungsschein dokumentiert wurden: 

711020 		  Fahrraddiebstahl 
711020.1 		  Leistungsversprechen und Definitionen 
		  Ergänzend zu A4.1 sind Fahrräder auch gegen Diebstahl versichert. 
		  Für Akkumulatoren von Elektrofahrrädern besteht Versicherungsschutz nur, sofern diese separat gegen Diebstahl gesichert sind oder 
		  zusammen mit dem Fahrrad abhandenkommen. 
		  Für die mit dem Fahrrad lose verbundenen und regelmäßig ihrem Gebrauch dienenden Sachen besteht Versicherungsschutz nur, wenn 	
		  sie zusammen abhandengekommen sind. Fest mit dem Rad verbunden sind solche Teile, die nur mit Werkzeugen oder Schlüsseln 		
		  gelöst oder nicht beschädigungsfrei entfernt werden können. Als fest mit dem Rad verbunden gilt auch, wenn Vorder- oder Hinterrad 	
		  mit einer Schnellspannnabe oder die Sattelstütze mit einer Schnellspanner-Sattelklemme befestigt sind. 
		  Die Regelungen zur Außenversicherung nach A12 gelten entsprechend. Der Versicherungsschutz besteht rund um die Uhr (24-Stunden- 
		  Schutz). 
711020.2 		  Obliegenheiten des Versicherungsnehmers 
		  Der Versicherungsnehmer muss das Fahrrad durch ein verkehrsübliches Schloss gegen Diebstahl sichern, wenn er es nicht zur 
		  Fortbewegung einsetzt. 
711020.3 		  Besondere Obliegenheiten im Schadenfall 
		  Der Versicherungsnehmer hat geeignete Unterlagen, die den Erwerb und die Identität (Hersteller, Marke und Rahmennummer) des 		
		  Fahrrads belegen, zu beschaffen und aufzubewahren. Soweit dies unverhältnismäßig oder für den Versicherungsnehmer unzumutbar 	
		  ist, kann er die Entschädigung nur verlangen, wenn er die Merkmale des Fahrrads anderweitig nachweisen kann. 
711020.4 		  Der Versicherungsnehmer hat den Diebstahl unverzüglich der zuständigen Polizeidienststelle anzuzeigen. Darüber hinaus hat er dem 
		  Versicherer einen Nachweis darüber zu erbringen, dass das Fahrrad nicht innerhalb von drei Wochen seit der Anzeige des Diebstahls 	
		  wieder herbeigeschafft wurde. 
711020.5 		  Mit dem Fahrrad gleichgestellt sind Fahrradanhänger, Pedelecs, E-Bikes sowie Elektrofahrräder, sofern hierfür keine Versicherungs-		
		  pflicht besteht. 
711020.6 		  Beschädigungen an Fahrrädern, die als Reisegepäck aufgegeben wurden. Sofern der Tarif Kompakt 2.2 oder Top 2.2 vertraglich 
		  vereinbart ist, gilt ferner: 
711020.6.1 	 Der Versicherer leistet Entschädigung, wenn Fahrräder als Reisegepäck bei Annahmestellen aufgegeben wurden und diese abhanden
		  kommen oder beschädigt wurden, während sie sich im Gewahrsam eines Beförderungsunternehmens, eines Beherbergungsbetriebes 
		  oder einer Gepäckaufbewahrung befanden. 
711020.6.2 	 Schäden an aufgegebenem Reisegepäck sind dem Beförderungsunternehmen, dem Beherbergungsbetrieb bzw. der Gepäckaufbewah-
		  rung unverzüglich anzuzeigen. Äußerlich nicht erkennbare Schäden sind nach der Entdeckung unverzüglich und unter Einhaltung der 
		  jeweiligen Reklamationsfrist, spätestens innerhalb von 3 Tagen nach Aushändigung des Reisegepäckstücks, schriftlich anzuzeigen. 
		  Schäden durch strafbare Handlungen sind ferner unverzüglich der zuständigen Polizeidienststelle anzuzeigen. Dem Versicherer sind 
		  entsprechende Bescheinigungen vorzulegen. 
711020.6.3 	 Rechtsfolgen von Obliegenheitsverletzungen 
		  Verletzt der Versicherungsnehmer eine dieser Obliegenheiten, kann der Versicherer nach Teil B3.3.3 zur Kündigung berechtigt oder 	
		  auch ganz oder teilweise leistungsfrei sein.
711020.6.4 	 Besteht anderweitig Versicherungsschutz leistet der Versicherer subsidiär (nachrangig). 
711020.7 		  Entschädigungshöhe, Entschädigungsgrenzen 
		  Die Entschädigung je Versicherungsfall ist auf 1 % (bei Kompakt 2.2) bzw.3 % (bei Top 2.2) der Versicherungssumme begrenzt. Eine 	
		  andere Entschädigungsgrenze kann vereinbart werden. 
		  Die Höchstentschädigung je Schadensfall beträgt: 
		  10.000 Euro – Basis 2.2, 
		  15.000 Euro – Kompakt 2.2 bzw. 
		  20.000 Euro – Top 2.2. 

721120 		  Arbeitsgeräte 
		  Abweichend von A8.3.7 sind Arbeitsgeräte und Einrichtungsgegenstände nicht versichert, die folgenden Personen zu ausschließlich 	
		  beruflichen oder gewerblichen Zwecken dienen: Dem Versicherungsnehmer oder einer Person, die mit ihm in häuslicher Gemeinschaft 	
		  lebt. 
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721320 		  Hausrat außerhalb der ständigen Wohnung 
		  Soweit Hausrat auch außerhalb der ständigen Wohnung versichert ist, gilt abweichend von A8: 
		  Nicht versichert sind: 
721320.1 		  in Zweitwohnungen in ständig bewohnten Gebäuden Bargeld sowie auf Karten oder sonstige Datenträger geladene Geldbeträge; 
		  Urkunden einschließlich Sparbücher und sonstige Wertpapiere; Schmucksachen, Edelsteine und Perlen; Briefmarken, Münzen und 		
		  Medaillen; alle Sachen aus Silber, Gold oder Platin; Pelze, handgeknüpfte Teppiche und Gobelins und Kunstgegenstände. 
721320.2		  in nicht ständig bewohnten Gebäuden wie z.B. Wochenend-, Ferien-, Land-, Jagd-, Garten- und Weinberghäusern zusätzlich zu 721320.1: 
		  Schusswaffen; Foto- und optische Apparate; Antiquitäten, die über 100 Jahre alt sind, mit Ausnahme von Möbelstücken. 

721420 		  Eingelagerte Hausratgegenstände 
		  Werden Hausratgegenstände außerhalb des Versicherungsorts eingelagert, sind folgende Sachen nicht versichert: Bargeld sowie auf 	
		  Karten oder sonstige Datenträger geladene Geldbeträge; Urkunden einschließlich Sparbücher und sonstige Wertpapiere; Schmuck-
		  sachen, Edelsteine und Perlen; Briefmarken, Münzen und Medaillen; alle Sachen aus Silber, Gold oder Platin; Pelze, handgeknüpfte 
		  Teppiche und Gobelins; Kunstgegenstände; Schusswaffen; Foto- und optische Apparate; Antiquitäten, die über 100 Jahre alt sind, 
		  mit Ausnahme von Möbelstücken. 

731020 		  Hotelkosten bei nicht ständig bewohnter Wohnung 
		  Abweichend von A13.2.3 sind Kosten für Hotel- oder ähnliche Unterbringung nicht versichert. 

771020 		  Selbstbehalt 
		  Der bedingungsgemäß als entschädigungspflichtig errechnete Betrag wird je Versicherungsfall um den vereinbarten Selbstbehalt 
		  gekürzt. Dies gilt nicht für Schadenabwendungs- oder Schadenminderungskosten nach B4.10, die auf Weisung des Versicherers 
		  angefallen sind. 

771220 		  Kein Abzug wegen Unterversicherung 
771220.1 		  Unterversicherungsverzicht 
		  Der Unterversicherungsverzicht bedeutet, dass der Versicherer im Schadenfall auf den Einwand einer Unterversicherung verzichtet. 
		  Eine Unterversicherung besteht, wenn die vereinbarte Versicherungssumme zum Zeitpunkt des Versicherungsfalls niedriger als der 	
		  Versicherungswert (siehe A14.1) ist. Das kann dazu führen, dass der Versicherer die Entschädigung wegen Unterversicherung nach 	
		  A17.4 kürzt. Mit dem Verzicht erfolgt bei der Entschädigungsberechnung nach A17.3 kein Abzug, wenn die Entschädigungshöhe die 	
		  vereinbarte Versicherungssumme inklusive des Vorsorgebetrags nicht übersteigt. 
		  Der Versicherer verzichtet auf den Einwand einer Unterversicherung nach A17.4, wenn folgende Voraussetzung vorliegt: Es besteht kein 	
		  weiterer Hausratversicherungsvertrag ohne Unterversicherungsverzicht für denselben Versicherungsort. 
771220.2 		  Kündigung des Unterversicherungsverzichts 
		  Versicherungsnehmer und Versicherer können den Unterversicherungsverzicht mit einer Frist von einem Monat zum Ende der 
		  Versicherungsperiode in Textform (z.B. E-Mail, Telefax oder Brief) kündigen. Kündigt der Versicherer, kann der Versicherungsnehmer 	
		  den Vertrag zum Ende der laufenden Versicherungsperiode kündigen. Dafür hat er nach Zugang der Erklärung des Versicherers 
		  einen Monat Zeit. 
771220.3 		  Wohnungswechsel bei vereinbarten Unterversicherungsverzicht 
		  Wechselt der Versicherungsnehmer die Wohnung, geht ein bisher vereinbarter Unterversicherungsverzicht auf die neue Wohnung über. 	
		  Verändert sich die Versicherungssumme der neuen Wohnung, gilt: Der Unterversicherungsverzicht besteht bis zu zwei Monate nach 	
		  Umzugsbeginn fort. In dieser Zeit muss der Vertrag an die tatsächliche Versicherungssumme angepasst werden. 
		  Der Unterversicherungsverzicht entfällt nach Ablauf dieser Frist, wenn bis dahin keine Anpassung erfolgte. 
771220.4 		  Auswirkung eines Widerspruchs gegen die Anpassung der Versicherungssumme 
		  Durch einen Widerspruch entfällt ein vereinbarter Unterversicherungsverzicht. Dies gilt aber nur, wenn dadurch die Versicherungs-
		  summe unterschritten wird, die zum Zeitpunkt der Anpassung vom Versicherer für den Unterversicherungsverzicht vorgegeben ist. 
		  Der Versicherer hat den Versicherungsnehmer über den Wegfall des Unterversicherungsverzichts in Textform (z.B. E- Mail, Telefax 
		  oder Brief) zu informieren. 

791020 		  Junge-Leute-Nachlass 
		  Die Konditionen des Junge-Leute-Nachlasses entfallen mit Vollendung des 27. Lebensjahres. Danach ist mit der nächsten Haupt-
		  fälligkeit automatisch die Prämie ohne Berücksichtigung des Junge- Leute-Nachlasses zu entrichten. Der Fortfall des Junge-
		  Leute-Nachlasses berechtigt nicht zur vorzeitigen Kündigung des Vertrages. 

791120 		  Senioren-Nachlass 
		  Auf Antrag gewähren wir mit Beginn des 60. Lebensjahres einen Senioren-Nachlass. 
		  Dieser Nachlass entfällt, sofern die Voraussetzungen (z.B. bei Umschreibung des Vertrages auf einen jüngeren Versicherungsnehmer) 	
		  nicht mehr gegeben sind. In diesem Fall ist ab der nächsten Hauptfälligkeit automatisch die Prämie ohne Berücksichtigung des 
		  Nachlasses zu entrichten. Der Fortfall des Nachlasses berechtigt nicht zur vorzeitigen Kündigung des Vertrages.
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E1	 Was sind die Vertragsgrundlagen?
E2	 Welche Gefahren sind versichert?
E3	 Was ist unter Überschwemmung und Rückstau zu verstehen? 
E4	 Was ist unter Erdbeben zu verstehen?
E5	 Was ist unter Erdsenkung zu verstehen? 
E6	 Was ist unter Erdrutsch zu verstehen?
E7	 Was ist unter Schneedruck zu verstehen?
E8	 Was ist unter Lawinen zu verstehen?
E9	 Was ist unter Vulkanausbruch zu verstehen?
E10	 Welche Schäden sind hier nicht versichert?
E11 	 Welche vertraglich vereinbarten Sicherheitsvorschriften (zusätzliche
	 Obliegenheiten) hat der Versicherungsnehmer vor dem 
	 Versicherungsfall zu erfüllen?
E12	 Welche Wartezeit ist zu erfüllen?
E13	 Was gilt für Selbstbeteiligungen im Versicherungsvertrag? 
E14	 Welche Regeln gelten für die Beendigung des Vertrages? 
E15	 Welche Regeln gelten bei Beendigung des Hauptvertrages?
E16	 Was sind die Grundlagen der Berechnung und Anpassung des
	 Beitrags? 

Soweit nichts anderes vereinbart ist, gilt Folgendes:

E1	 Was sind die Vertragsgrundlagen?
	 Es gelten
E1.1 	 die HÄGER Wohngebäude-Versicherungsbedingungen (HWV, in der
	 jeweils vereinbarten Fassung),
E1.2 	 die HÄGER Hausrat-Versicherungsbedingungen (HHV, in der jeweils
	 vereinbarten Fassung),
E1.3 	 die HÄGER Sturm-Versicherungsbedingungen (AStB, in der jeweils
	 vereinbarten Fassung),
E1.4 	 die sonstigen, vereinbarten Versicherungsbedingungen des 
	 Hauptvertrages, soweit sich aus den folgenden Bestimmungen nicht
	 etwas anderes ergibt.

E2	 Welche Gefahren sind versichert?
	 Der Versicherer leistet Entschädigung für versicherte Sachen, die
	 durch 
E2.1	 Überschwemmung und Rückstau,
E2.2	 Erdbeben,
E2.3	 Erdsenkung, 
E2.4 	 Erdrutsch, 
E2.5	 Schneedruck, 
E2.6	 Lawinen,
E2.7	 Vulkanausbruch,
	 zerstört oder beschädigt werden oder abhandenkommen.

E3	 Was ist unter Überschwemmung und Rückstau zu verstehen?
E3.1 	 Überschwemmung ist die Überflutung des Grund und Bodens des
	 Versicherungsgrundstücks oder von unmittelbar angrenzenden
	 Grund- und Bodenflächen, Straßen, Geh- und Radwegen mit
	 erheblichen Mengen von Oberflächenwasser durch
E3.1.1 	 Ausuferung von oberirdischen (stehenden oder fließenden) 

	 Gewässern; 
E3.1.2 	 Witterungsniederschläge;
E3.1.3 	 Austritt von Grundwasser an die Erdoberfläche infolge E3.1.1 oder
	 E3.1.2.
E3.2 	 Rückstau liegt vor, wenn Wasser durch Ausuferung von oberirdischen
	 (stehenden oder fließenden) Gewässern oder durch Witterungsnie-
	 derschläge (wie zum Beispiel auch Starkregen) bestimmungswidrig
	 aus den gebäudeeigenen Ableitungsrohren oder damit verbundenen
	 Einrichtungen in das Gebäude eindringt.

E4	 Was ist unter Erdbeben zu verstehen?
E4.1 	 Erdbeben ist eine naturbedingte Erschütterung des Erdbodens, die
	 durch geophysikalische Vorgänge im Erdinneren ausgelöst wird.
E4.2 	 Erdbeben wird unterstellt, wenn der Versicherungsnehmer nach-
	 weist, dass
E4.2.1 	 die naturbedingte Erschütterung des Erdbodens in der Umgebung
	 des Versicherungsortes Schäden an Gebäuden im einwandfreien
	 Zustand oder an ebenso widerstandsfähigen anderen Sachen
	 angerichtet hat, oder
E4.2.2 	 der Schaden wegen des einwandfreien Zustandes der versicherten
	 Sachen nur durch ein Erdbeben entstanden sein kann.

E5	 Was ist unter Erdsenkung zu verstehen?
	 Erdsenkung ist eine naturbedingte Absenkung des Erdbodens über
	 naturbedingten Hohlräumen.

E6	 Was ist unter Erdrutsch zu verstehen?
	 Erdrutsch ist ein naturbedingtes Abrutschen oder Abstürzen von
	 Erd- oder Gesteinsmassen.

E7	 Was ist unter Schneedruck zu verstehen?
	 Schneedruck ist die Wirkung des Gewichts von Schnee- oder Eismassen.
	 Als Schneedruck gilt auch das Abrutschen von Schnee- oder Eis-
	 massen von Dächern.

E8	 Was ist unter Lawinen zu verstehen?
	 Lawinen sind an Berghängen niedergehende Schnee- oder Eis-
	 massen einschließlich der bei ihrem Abgang verursachten Druck-
	 welle.
E8.1	 Dachlawinen
	 Ergänzend zu E7 und E8 sind auch sonstige Schneedruckschäden, die
	 durch in Bewegung befindliche Schnee- und Eismassen verursacht
	 werden (sog. Dachlawinen), mitversichert.

E9	 Was ist unter Vulkanausbruch zu verstehen?
	 Vulkanausbruch ist eine plötzliche Druckentladung beim Aufreißen
	 der Erdkruste, verbunden mit Lavaergüssen, Asche-Eruptionen oder
	 dem Austritt von sonstigen Materialien und Gasen.

E10 	 Welche Schäden sind hier nicht versichert?
E10.1 	 Nicht versichert sind ohne Rücksicht auf mitwirkende Ursachen
	 - es sei denn, im Folgenden sind solche genannt - Schäden durch

Besondere Bedingungen für die Versicherung weiterer Naturgefahren
(Elementargefahren) (BB ElementarV 2.1)

Inhaltsverzeichnis
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E10.1.1 	 Brand; Blitzschlag; Überspannung durch Blitz; Explosion;
	 Verpuffung; Implosion; Anprall oder Absturz eines Luftfahrzeugs;
	 Fahrzeuganprall; Sengschäden; Rauch- und Rußschäden. Dies gilt
	 nicht, soweit diese Gefahren durch ein versichertes Erdbeben
	 ausgelöst wurden;
E10.1.2 	 Eindringen von Regen, Hagel, Schnee oder Schmutz durch nicht
	 ordnungsgemäß geschlossene Fenster, Außentüren oder andere
	 Öffnungen. Dies gilt nicht, wenn diese Öffnungen durch Sturm oder
	 Hagel entstanden sind und einen Gebäudeschaden darstellen;
E10.1.3 	 Sturmflut;
E10.1.4 	 Grundwasser, soweit nicht infolge von Witterungsniederschlägen
	 oder Ausuferungen von oberirdischen Gewässern an die Erd-
	 oberfläche gedrungen;
E10.1.5 	 Trockenheit oder Austrocknung.
E10.2 	 Nicht versichert sind Schäden an versicherten Gebäuden oder
	 versicherten Sachen, die sich in Gebäuden befinden, die nicht
	 bezugsfertig oder wegen Umbauarbeiten für ihren Zweck nicht
	 benutzbar sind.
 E10.3 	 Nicht versichert sind Schäden an Sachen die noch nicht betriebsfertig
	 aufgestellt oder montiert sind oder deren Probelauf noch nicht
	 erfolgreich abgeschlossen sind (Montageobjekte).
E10.4 	 Nicht versichert sind Schäden an im Freien befindlichen beweglichen
	 Sachen (Dies gilt auch in der Außenversicherung).

E11	 Welche vertraglich vereinbarten Sicherheitsvorschriften
	 (zusätzliche Obliegenheiten) hat der Versicherungsnehmer
	 vor dem Versicherungsfall zu erfüllen?
E11.1	 Wohngebäudeversicherung
	 Zur Vermeidung von Überschwemmungs- bzw. Rückstauschäden hat
	 der Versicherungsnehmer Abflussleitungen auf dem Versicherungs-
	 grundstück freizuhalten, sofern er hierfür die Gefahr trägt.
E11.2 	 Hausratversicherung
	 Zur Vermeidung von Überschwemmungs- bzw. Rückstauschäden hat
	 der Versicherungsnehmer als Gebäudeeigentümer - oder als Mieter,
	 wenn er nach dem Mietvertrag verpflichtet ist - Abflussleitungen
	 auf dem Versicherungsgrundstück freizuhalten, sofern er hierfür die 
	 Gefahr trägt.
E11.3 	 Sturmversicherung (nach AStB innerhalb einer gewerblichen
	 Inhalts- oder Gebäudeversicherung)
	 Zur Vermeidung von Überschwemmungs- bzw. Rückstauschäden hat
	 der Versicherungsnehmer als Gebäudeeigentümer - oder als Mieter,
	 wenn er nach dem Mietvertrag verpflichtet ist - Abflussleitungen
	 auf dem Versicherungsgrundstück freizuhalten, sofern er hierfür die 
	 Gefahr trägt.
E11.3.1 	 In Räumen unter Erdgleiche aufbewahrte versicherte Sachen
	 mindestens 14 cm über dem Fußboden zu lagern.
E11.4 	 Verletzt der Versicherungsnehmer eine dieser Obliegenheiten, ist der
	 Versicherer unter B3.3 beschriebenen Voraussetzungen zur
	 Kündigung berechtigt oder auch ganz oder teilweise leistungsfrei.

E12	 Welche Wartezeit ist zu erfüllen?
E12.1 	 Der Versicherungsschutz beginnt mit dem Ablauf von einem Monat
	 ab Versicherungsbeginn (Wartezeit).
E12.2 	 Diese Wartezeit entfällt,
E12.2.1 	 soweit gleichwertiger bzw. gleichartiger Versicherungsschutz für das
	 versicherte Objekt gegen weitere Naturgefahren (Elementar-
	 gefahren) über einen anderen Vertrag bestanden hat und der
	 Versicherungsschutz ohne zeitliche Unterbrechung durch den
	 vorliegenden Vertrag fortgesetzt wird oder

E12.2.2 	 zwischen dem Antragseingang bei uns und dem beantragten
	 zukünftigen Versicherungsbeginn mehr als 1 Monat liegen.

E13 	 Was gilt für Selbstbeteiligungen im Versicherungsvertrag?
	 Eine Selbstbeteiligung ist der Anteil der Entschädigung oder der
	 Betrag, den der Versicherungsnehmer je Versicherungsfall selbst
	 zu tragen hat. Selbstbeteiligungen können individuell vereinbart
	 werden. Sie können sich je nach versicherter Gefahr und
	 Versicherungsleistung voneinander unterscheiden.

E14	 Welche Regeln gelten für die Beendigung des Vertrages?
E14.1 	 Versicherungsnehmer und Versicherer können unter Einhaltung
	 einer Frist von einem Monat die Versicherung weiterer Natur-
	 gefahren (Elementargefahren) in Textform (z.B. E-Mail, Telefax oder
	 Brief) kündigen. Kündigt der Versicherungsnehmer, so kann er
	 bestimmen, dass seine Kündigung erst zum Schluss des laufenden
	 Versicherungsjahres wirksam wird.
 E14.2 	 Kündigt der Versicherer, so kann der Versicherungsnehmer den
	 Hauptvertrag (siehe E1) innerhalb eines Monats nach Zugang der
	 Erklärung des Versicherers zum gleichen Zeitpunkt kündigen.

E15 	 Welche Regeln gelten bei Beendigung des Hauptvertrages?
	 Mit Beendigung des Hauptversicherungsvertrages (siehe E1) erlischt
	 auch die Versicherung weiterer Naturgefahren (Elementargefahren).

E16 	 Was sind die Grundlagen der Berechnung und Anpassung des
	 Beitrags?
E16.1 	 Der Beitrag, auch soweit er für erweiterten Versicherungsschutz
	 vereinbart ist, kann zu Beginn eines jeden Versicherungsjahres nach
	 Maßgabe der nachfolgenden Regelungen zur Anpassung des
	 Beitragssatzes steigen oder sinken.
E16.2 	 Der Versicherer ist berechtigt, die vertraglich vereinbarten 
	 Beiträge für Versicherungsverträge mit gleichen Tarifmerkmalen
	 oder gleichem Deckungsumfang anzupassen, wenn die Schaden-
	 aufwendungen und Kosten eines Geschäftsjahres die Beitrags-
	 einnahmen ohne Versicherungssteuer, jeweils bezogen auf diese
	 Verträge, überschreiten. Die anerkannten Grundsätze der Versiche-
	 rungsmathematik und der Versicherungstechnik sind anzuwenden.
 	 Eine Beitragsanpassung ist auf 15 Prozent des vorangegangenen
	 Jahresbeitrags (ohne Versicherungsteuer) begrenzt.
E16.3 	 Ergeben sich aus der Prüfung nach E16.2 niedrigere Beiträge, gelten
	 diese automatisch, auch ohne Information des Versicherungs-
	 nehmers als vereinbart.
E16.4 	 Ergeben sich aus der Prüfung nach E16.2 höhere Beiträge, so ist der
	 Versicherer berechtigt, die betroffenen Beiträge entsprechend
	 anzuheben.
E16.5 	 Die Anpassung wird der Versicherer mit Wirkung ab Beginn des
	 nächsten Versicherungsjahres (Hauptfälligkeit) vornehmen.
E16.6 	 Die Erhöhung des bisherigen Beitrags wird der Versicherer dem
	 Versicherungsnehmer mindestens einen Monat vor Beginn des
	 nächsten Versicherungsjahres mitteilen. In dieser Mitteilung wird
	 der Unterschied zwischen dem bisherigen und dem erhöhten Beitrag
	 aufgezeigt. Zudem enthält die Mitteilung eine Belehrung über das
	 Kündigungsrecht gemäß E16.7.
E16.7 	 Der Versicherungsnehmer kann den Vertrag innerhalb einer Frist von
	 einem Monat nach Zugang der Mitteilung des Versicherers kündigen,
	 wenn eine Änderung der Tarife zu einer Beitragserhöhung führt. Der
	 Vertrag endet dann zu dem Zeitpunkt, zu dem die Beitragserhöhung
	 wirksam werden würde.
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Allgemeine Tarifbestimmungen zur Haushaltsversicherung 2.2

Hausratversicherung 
Die Hausratversicherung ist ein rechtlich selbstständiger Vertrag. 

Versicherungsschutz wird nur für ständig bewohnten Wohnungen oder Einfamilienhäuser gewährt. 

Die Versicherung von „Sonderrisiken“ wie Zweitwohnungen, Wochenendhäusern oder Ferienwohnungen ist nur auf Anfrage möglich. Bitte beachten Sie 
die u. g. Mindestsicherungen.

Mindestsicherungen
Folgende Mindestsicherungen sind vorhanden und gelten vereinbart: Sämtliche Außentüren, insbesondere Haustüren bzw. Wohnungsabschluss- und  
Kelleraußentüren, sind mit einem Zylinderschloss gesichert, bei dem der Schließzylinder außen nicht übersteht und der Sicherheitsbeschlag von außen 
nicht abschraubbar ist.

1. Dynamische Neuwertversicherung
Auf die Möglichkeit einer Anpassung der Versicherungssumme gemäß A14 HHV 2.2 sowie einer Anpassung des Prämiensatzes gemäß A15 HHV 2.2 wird 
besonders hingewiesen.

2. Wohnfläche
Die Wohnfläche - gerundet auf volle Quadratmeter - ist die Grundfläche aller Räume einer Wohnung (Innenmaß ohne Innenwände, kein Abzug für Dach-
schrägen) einschließlich Hobbyräume und Wintergärten. Nicht zu berücksichtigen sind Treppen, Balkone, Loggien und Terrassen sowie Keller-, Speicher-/
Bodenräume, die nicht zu Wohn- oder Hobbyzwecken genutzt werden.

3. Bauart des Gebäudes und Beschaffenheit der Wände
Bei den Bauartklassen oder Fertighausgruppen handelt es sich um eine Einstufung von Gebäuden in Abhängigkeit von deren Bauweise und Bedachung. 
Die jeweilige Klassifizierung spielt eine wichtige Rolle bei der Bemessung des Risikos und legt damit die Grundlage für die Höhe der Versicherungsprä-
mie.

Bauartklasse I, Fertighausgruppe 1
Gebäude mit massiv gemauerten Wänden innen und außen. Bei Fertighäusern mit Konstruktion inklusive der tragenden Bauteile aus feuerbeständigen 
Baumaterialien. 

Harte Bedachung mit Ziegeln, Metall, Schiefer oder gesandeter Dachpappe.

Bauartklasse II, Fertighausgruppe 2
Gebäude aus Stahl- oder Holzfachwerk mit Stein- oder Glasfüllung, Stahl- oder Stahlbetonkonstruktion mit Wandplattenverkleidung aus nichtbrennbarem 
Material (z.B. Profilblech, Eternit u.a., kein Kunststoff).

Fertighäuser mit massivem Fundament, tragender Konstruktion aus Stahl, Holz, Leichtbauteilen oder dergleichen, außen mit feuerhemmenden Bauteilen 
bzw. nicht brennbaren Baustoffen verkleidet (z.B.: Putz, Klinkersteine, Gipsplatten, Eternit, Profilblech u.a.).

Harte Bedachung mit Ziegeln, Metall, Schiefer oder gesandeter Dachpappe.

Bauartklasse III, Fertighausgruppe 3
Holz, Holzfachwerk mit Lehmfüllung, Holzkonstruktion mit Verkleidung jeglicher Art, Stahl- oder Stahlbetonkostruktion mit Wandplattenverkleidung aus 
Holz.

Fertighäuser mit massivem Fundament, tragender Konstruktion aus Stahl, Holz, Leichtbauteilen oder dergleichen, außen ohne feuerhemmenden Bautei-
len bzw. nicht brennbaren Baustoffen verkleidet.

Harte Bedachung mit Ziegeln, Metall, Schiefer oder gesandeter Dachpappe.

Bauartklasse IV und V
Für Objekte mit weicher Dacheindeckung (z.B. vollständige oder teilweise Eindeckung mit Holz, Ried, Schilf, Stroh u.ä.) bieten wir keinen Versicherungs-
schutz an.

Gemischte Bauweise
Wenn das Gebäude in gemischter Bauweise errichtet wurde, wird immer die höhere Bauartklasse/Fertighausgruppe als Grundlage genommen.

4. Wohnungswechsel
Wechselt der Versicherungsnehmer die Wohnung innerhalb der Bundesrepublik Deutschland, geht der Versicherungsschutz auf die neue Wohnung über.

Ein Wohnungswechsel ist dem Versicherer spätestens zwei Wochen nach Umzug unter Angabe der neuen Wohnfläche in Quadratmetern bzw. sonstiger 
für die Beitragsberechnung erforderlichen Umstände in Textform anzuzeigen (A16 HHV 2.2).

Liegt die neue Wohnung nicht innerhalb der Bundesrepublik Deutschland, so geht der Versicherungsschutz nicht auf die neue Wohnung über. 
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HÄGER Versicherungsverein a. G.
Engerstraße 119 | D-33824 Werther
Fon 05203. 9713-0 | Fax 05203. 5758 | info@haeger-versicherung.de

5. Unterversicherungsverzicht
Unterversicherung liegt vor, wenn die vereinbarte Versicherungssumme geringer ist als der tatsächliche Wert Ihres Hausrates. Die Entschädigung wird 
nach dem Verhältnis der Versicherungssumme zum tatsächlichen Wert des Hausrats gekürzt. Ist der Unterversicherungsverzicht vereinbart, erfolgt im 
Schadenfall keine Anrechnung dieser Unterversicherung. Unterversicherungsverzicht wird gewährt, wenn Sie mindestens 650 € je Quadratmeter Wohnflä-
che vereinbaren (Klausel 771220). Wertsachen müssen eventuell besonders berücksichtigt werden.

6. Versicherungsssumme
Die Versicherungssumme ist die Summe Ihrer Hausratgegenstände zum Wiederbeschaffungswert (Neuwert in Euro).
Die Versicherungssumme sollte immer die Gesamtheit Ihrer beweglichen Hausratgegenstände erfassen. Hierzu dürfen Sie keinen Altersabzug (Zeitwert) 
vornehmen, sondern die Wiederbeschaffung zugrunde legen.

7. Wertsachen
Für Wertsachen gelten gesonderte Entschädigungsgrenzen. Diese werden in A18 HHV 2.2 sowie in den Besonderen Bedingungen erläutert.

8. Senioren-Nachlass (Klausel 791120)
Mit Beginn des 60. Lebensjahr gewähren wir den Versicherungsnehmern auf Antrag einen Nachlass auf die Hausratprämie.
Die Konditionen des Senioren-Nachlasses entfallen, sofern die Voraussetzungen nicht mehr gegeben sind. Danach ist mit der nächsten Hauptfälligkeit 
die Prämie ohne Berücksichtigung des Nachlasses zu entrichten. Der Fortfall des Nachlasses berechtigt nicht zur vorzeitigen Kündigung des Vertrages.

9. Arbeitsgeräte in der Hausratversicherung
Abweichend von A8.3.7 HHV 2.2 kann vereinbart werden, dass Arbeitsgeräte und Einrichtungsgegenstände, die dem Beruf oder Gewerbe dienen, nicht 
mitversi- chert gelten (Klausel 721120).

10. Versicherung Weiterer Naturgefahren (Elementargefahren) 
Versichert ist der Hausrat gegen Schäden durch Überschwemmungen, Rückstau, Erdbeben, Erdsenkung, Erdrutsch, Schneedruck, Lawinen, Erdfall, 
Vulkanaus- bruch. Der Versicherungsschutz beginnt 1 Monat nach Versicherungsbeginn. Die Wartezeit entfällt, soweit gleichwertiger bzw. gleichartiger 
Versicherungsschutz gegen Weitere Naturgefahren über einen anderen Vertrag bestanden hat und der Versicherungsschutz ohne zeitliche Unterbrechung 
durch den vorliegenden Vertrag fortgesetzt wird oder zwischen dem Antragseingang bei uns und dem beantragten zukünftigen Versicherungsbeginn 
mehr als 1 Monat liegen. 
Die Selbstbeteiligung beträgt je Versicherungsfall 10 % des entschädigungs- pflichtigen Betrags, mind. 500 €, max. 1.500 €.

Liegt das Objekt in der ZÜRS-Zone 4 oder sind Vorschäden in den letzten 10 Jahren angefallen, kann die Versicherung Weiterer Naturgefahren nicht 
vereinbart werden.

11. Prämienberechnung
Bei unterjähriger Zahlungsweise werden keine Ratenzahlungszuschläge berechnet. Die Einzelprämien, die zu entrichtende Gesamtprämie und die Zah-
lungsweise ergeben sich aus dem Antrag und dem Versicherungsschein.

Die Mindestrate je Versicherungsschein oder Prämienrechnung beträgt 30 € pro Rate (einschließlich Versicherungssteuer). Bei monatlicher Ratenzahlung 
in Verbindung mit einem Bankeinzug 10 € je Rate.

Die Mindestjahresprämie beträgt 17 € (zuzüglich Versicherungsteuer).
Sind Weitere Naturgefahren (Elementargefahren) mitversichert, beträgt die Mindestjahresprämie 27 € (zuzüglich Versicherungsteuer).

Glasversicherung
Die Glasversicherung ist ein rechtlich selbstständiger Vertrag.

1. Versicherungsumfang
Versichert gelten die Gebäude- und Mobiliarverglasungen der Wohnung oder des Einfamilienhauses, jedoch ohne Beleuchtungskörper.

Gebäudeverglasung
Glasscheiben von Fenstern, Türen, Balkonen, Terrassen, Wänden, Wintergärten, Veranden, Loggien, Wetterschutzbauten, Dächern, Brüstungen, Duschkabi-
nen und Sonnenkollektoren; Glasbausteine; Profilbaugläser (auch Scheiben, Platten und Lichtkuppeln aus Kunststoff).

Mobiliarverglasung
Glasscheiben von Bildern, Schränken, Vitrinen, Stand-, Wand- und Schrankspie- geln; Glasplatten; Glasscheiben und Sichtfenster von Öfen, Elektro-und 
Gasgeräten; auch Glaskeramik-Kochflächen, Verglasungen von Aquarien und Terrarien.

2. Anpassung des Versicherungsumfangs
Der Versicherer kann den Umfang der Versicherung an die Preisentwicklung für Verglasungsarbeiten anpassen; entsprechend verändert sich die Prämie.

3. Gefahrerhöhung
Sind gesprungene Verglasungen vorhanden oder werden handwerkliche Arbeiten durchgeführt, muss uns dieses angegeben werden.
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HÄGER Versicherungsverein a. G.
Engerstraße 119 | D-33824 Werther
Fon 05203. 9713-0
Fax 05203. 5758
info@haeger-versicherung.de

1. Identität des Versicherers
Häger Versicherungsverein a.G.
Rechtsform:   	 Versicherungsverein auf  Gegenseitigkeit
Registergericht:   	 Amtsgericht Gütersloh
Registernummer:   	 HRB 4907
Steuernummer:   	 351/5731/0742 (Versicherungsprämien sind umsatzsteuerfrei)
Postanschrift,
ladungsfähige Anschrift:  	 Engerstr. 119, 33824 Werther
Vorstand:   	 Simone Bartsch (Vorsitzende)    
		  Marcus Dierschke
Vorsitzender des Aufsichtsrates:	 Georg Hake

2. Hauptgeschäftstätigkeit des Versicherers:
Der Häger Versicherungsverein a.G. betreibt Sach- und Unfallversicherungen mit Ausnahme der industriellen Versicherung.

3. Versicherungsbedingungen und Tarifbestimmungen
Für das Versicherungsverhältnis zwischen Ihnen und uns gelten der Antrag, die gesetzlichen Bestimmungen, die Allgemeinen Versicherungsbedingungen und Klauseln 
sowie die für die einzelnen Versicherungsarten geltenden Besonderen Bedingungen, Tarifbestimmungen und Sondervereinbarungen.

4. Wesentliche Merkmale der Versicherungsleistung
Die Angaben über Art, Umfang und Fälligkeit unserer Leistung entnehmen Sie bitte dem Versicherungsantrag, dem Versicherungsschein und den Vertragsbestimmungen. 

5. Gesamtpreis der Versicherung
Die Höhe der Einzelprämien, die zu entrichtende Gesamtprämie einschließlich der gesetzlichen Versicherungssteuer und der Zeitraum für den die Prämie zu zahlen ist, sind 
im Antrag und im Versicherungsschein ausgewiesen.

6. Zusätzliche Kosten
Bei Prämienrückständen berechnen wir 7,50 EUR für Mahnungen nach §§ 37 und 38 des Versicherungsvertragsgesetzes; bei Rückläufern im Lastschriftverfahren behalten 
wir uns vor, Ihnen die Bankgebühren in Rechnung zu stellen. Weitere Gebühren oder Kosten, z.B. für die Antragsbearbeitung werden nicht erhoben. Falls besondere Kosten 
für Telekommunikationsgebühren anfallen, die über die normalen Telefonkosten hinausgehen, werden diese bei der jeweiligen Telefonnummer angegeben.

7. Prämienzahlung
Die Prämien sind zum jeweiligen Fälligkeitstermin zu zahlen. Diese Termine, die Zahlungsart und die Zahlungsweise können Sie Ihrem Versicherungsschein entnehmen.

8. Gültigkeitsdauer des Angebotes
Den Ihnen überreichten Angebots- und Antragsunterlagen liegen die Prämien, Versicherungsleistungen, Versicherungsbedingungen und Verbraucherinformationen  
zugrunde, die zum Zeitpunkt der Aushändigung gelten.

9. Zustandekommen des Vertrages
Grundsätzlich kommt der Versicherungsvertrag durch Ihre und unsere inhaltlich übereinstimmende Vertragserklärung (Willenserklärung) zustande, wenn Sie Ihre  
Vertragserklärung nicht innerhalb von zwei Wochen widerrufen. Im Fall von Abweichungen von Ihrem Antrag oder den getroffenen Vereinbarungen sind diese - ein- 
schließlich Belehrung und Hinweisen auf die damit verbundenen Rechts-folgen - in Ihrem Versicherungsschein gesondert aufgeführt. Der Versicherungsschutz beginnt 
zu dem im Versicherungsschein angegebenen Zeitpunkt, wenn die Erstprämie unverzüglich nach Ablauf von zwei Wochen nach Zugang des Versicherungsscheins bezahlt 
worden ist. Für den Fall, dass Sie die erste oder einmalige Prämie nicht unverzüglich, sondern zu einem späteren Zeitpunkt zahlen, beginnt der Versicherungsschutz erst ab 
diesem Zeitpunkt, es sei denn, Sie haben die verspätete Zahlung nicht zu vertreten. Der Versicherungsschutz kann auch auf Grund einer vorläufigen Deckungszusage in Kraft 
treten. Diese ist zunächst ein eigenständiger Versicherungsvertrag, der insbesondere nach endgültigem Abschluss der Vertragsverhandlungen oder Vorlage des Versiche-
rungsscheins über den endgültigen Versicherungsschutz endet.

10. Widerrufsrecht
Sie können Ihre Vertragserklärung innerhalb von zwei Wochen ohne Angabe von Gründen in Textform (z.B. Brief, Fax, E-Mail) widerrufen. Die Frist beginnt am Tag, nach-
dem Ihnen der Versicherungsschein, die Vertragsbestimmungen einschließlich unserer Allgemeinen Versicherungsbedingungen, sowie die Vertragsinformationen gemäß 
§ 7 Abs. 2 des Versicherungsvertragsgesetzes und diese Belehrung in Textform zugegangen sind. Zur Wahrung der Widerrufsfrist genügt die rechtzeitige Absendung des 
Widerrufs.

Allgemeine Vertragsinformationen
gemäß §§ 7, 8 Versicherungsvertragsgesetz in Verbindung mit § 1 der Verordnung über Informationspflichten bei Versicherungsverträgen 
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Der Widerruf ist zu richten an:
Häger Versicherungsverein a.G., Engerstr. 119, 33824 Werther. 
Bei einem Widerruf per Telefax ist der Widerruf an folgende Faxnummer zu richten: 05203-5758,
E-Mail: info@haeger-versicherungen.de 

11. Widerrufsfolgen
Im Falle eines wirksamen Widerrufs endet Ihr Versicherungsschutz und wir erstatten Ihnen den Teil Ihrer Prämie, die auf die Zeit nach Zugang des Widerrufs entfällt. 
Der Teil Ihrer Prämie, der auf die Zeit bis zum Zugang des Widerrufs entfällt, können wir einbehalten, wenn Sie zugestimmt haben, dass der Versicherungsschutz vor Ablauf 
der Widerrufsfrist beginnt. Haben Sie eine solche Zustimmung nicht erteilt oder beginnt der Versicherungsschutz erst nach Ablauf der Widerrufsfrist, erstatten wir Ihnen Ihre 
gesamte Prämie. Prämien erstatten wir Ihnen unverzüglich, spätestens 30 Tage nach Zugang des Widerrufs.

Besondere Hinweise
Ihr Widerrufsrecht ist ausgeschlossen, wenn der Vertrag von beiden Seiten auf Ihren ausdrücklichen Wunsch vollständig erfüllt wurde, bevor Sie Ihr Widerrufsrecht ausgeübt 
haben. Widerrufen Sie einen Ersatzvertrag, so läuft Ihr ursprünglicherer Versicherungsvertrag weiter. Das Widerrufsrecht besteht nicht bei Verträgen mit einer Laufzeit von 
weniger als einem Monat.

12. 	Laufzeit des Vertrages
Die Versicherungsdauer beträgt in der Regel mindestens ein Jahr. Nach Ablauf des ersten Versicherungsjahres verlängert sich der jeweilige Vertrag stillschweigend von Jahr 
zu Jahr, wenn er nicht fristgemäß gekündigt wird. Etwaige Besonderheiten ergeben sich aus dem Antrag oder dem Versicherungsschein.

13. Beendigung des Vertrages
Sofern nicht von vornherein Versicherungsschutz für einen fest definierten Zeitraum vereinbart wurde, verlängert sich der Vertrag um jeweils ein Jahr, wenn nicht spätestens 
einen Monat vor Ablauf der Versicherungsdauer Ihnen oder uns eine Kündigung zugegangen ist. Im Übrigen besteht ein Kündigungsrecht auch in folgenden Fällen:
- für den Versicherer und den Versicherungsnehmer nach dem Versicherungsfall,
- für den Versicherer und den Erwerber beim Verkauf eines Gebäudes,
- für den Versicherer bei Nichtzahlung 
Einzelheiten können Sie den Allgemeinen Bedingungen entnehmen. Gesetzliche Kündigungsrechte bleiben hiervon unberührt.

14. Anzuwendendes Recht, zuständiges Gericht
Auf den Vertrag und die vorvertraglichen Beziehungen ist das Recht der Bundesrepublik Deutschland anwendbar. Der allgemeine Gerichtsstand gegen uns ist Werther.  
Als natürliche Person können Sie aber auch an dem Gericht klagen, in dessen Bezirk Sie zur Zeit der Klageerhebung Ihren festen Wohnsitz haben oder, in Ermangelung eines 
solchen, Ihr gewöhnlicher Wohnsitz liegt. Für den Fall, dass Sie Ihren Wohnsitz oder gewöhnlichen Aufenthalt außerhalb Deutschlands verlegt haben oder Ihr Wohnsitz  
oder gewöhnlicher Aufenthalt im Zeitpunkt der Klageerhebung nicht bekannt ist, bestimmt sich abweichend von vorgenannter Regelung die gerichtliche Zuständigkeit 
nach unserem Sitz.

15. Anzuwendende Sprache
Die Vertragsbedingungen und Informationen teilen wir Ihnen in deutscher Sprache mit; während der Laufzeit dieses Vertrages kommunizieren wir mit Ihnen  
in deutscher Sprache.

16. Außergerichtliche Beschwerde und Rechtsbehelfsverfahren (nur für private Versicherungsnehmer)
Der Häger Versicherungsverein a.G. ist Mitglied im 
Verein Versicherungsombudsmann e.V., Postfach 080632, 10006 Berlin
Tel. 0800-3696000, Fax 0800-3699000 
E-Mail: beschwerde@versicherungsombudsmann.de

Sollten Sie als Verbraucher im Verlauf des Vertragsverhältnisses mit einer unserer Entscheidungen nicht einverstanden sein, haben Sie zur außergerichtlichen Streit- 
beilegung die Möglichkeit, den Versicherungsombudsmann als neutralen Schlichter zu kontaktieren. Für uns als Versicherer ist dessen Entscheidung bei einem Streitwert bis 
zu 10.000 EUR verbindlich. Die Möglichkeit, den Rechtsweg zu beschreiten, bleibt davon unberührt.

17. Aufsichtsbehörde
Sind Sie mit der Betreuung durch uns nicht zufrieden oder treten Meinungsverschiedenheiten bei der Vertragsabwicklung auf, können Sie sich auch an die für uns zuständige 
Aufsichtsbehörde wenden:
Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin) Bereich Versicherungen
Graurheindorfer Str. 108, 53117 Bonn
Tel. 0228-4108-0, Fax 0228-4108-1550, 
E-Mail: poststelle@bafin.de

Bitte beachten Sie, dass die BaFin keine Schiedsstelle ist und einzelne Streitfälle nicht verbindlich entscheiden kann.



Mitteilung nach § 19 Abs. 5 VVG über die Folgen einer Verletzung der gesetzlichen Anzeigepflicht

Sehr geehrte Kundin, sehr geehrter Kunde,

damit wir Ihren Versicherungsantrag ordnungsgemäß prüfen können, ist es notwendig, dass Sie die beiliegenden Fragen wahrheits-
gemäß und vollständig beantworten. Es sind auch solche Umstände anzugeben, denen Sie nur geringe Bedeutung beimessen.

Bitte beachten Sie, dass Sie Ihren Versicherungsschutz gefährden, wenn Sie unrichtige oder unvollständige Angaben machen. Nähere 
Einzelheiten zu den Folgen einer Verletzung der Anzeigepflicht können Sie der nachstehenden Information entnehmen.

Welche vorvertraglichen Anzeigepflichten bestehen?

Sie sind bis zur Abgabe Ihrer Vertragserklärung verpflichtet, alle Ihnen bekannten gefahrerheblichen Umstände, nach denen wir in 
Textform gefragt haben, wahrheitsgemäß und vollständig anzuzeigen. Wenn wir nach Ihrer Vertragserklärung, aber vor Vertragsan-
nahme in Textform nach gefahrerheblichen Umständen fragen, sind Sie auch insoweit zur Anzeige verpflichtet.

Welche Folgen können eintreten, wenn eine vorvertragliche Anzeigepflicht verletzt wird?

1. Rücktritt und Wegfall des Versicherungsschutzes

Verletzen Sie die vorvertragliche Anzeigepflicht, können wir vom Vertrag zurücktreten. Dies gilt nicht, wenn Sie nachweisen, dass 
weder Vorsatz noch grobe Fahrlässigkeit vorliegt.

Bei grob fahrlässiger Verletzung einer Anzeigepflicht haben wir kein Rücktrittsrecht, wenn wir den Vertrag auch bei Kenntnis der nicht 
angezeigten Umstände, wenn auch zu anderen Bedingungen, geschlossen hätten.

Im Fall des Rücktritts besteht kein Versicherungsschutz. Erklären wir den Rücktritt nach Eintritt des Versicherungsfalles, bleiben wir 
dennoch zur Leistung verpflichtet, wenn Sie nachweisen, dass der nicht oder nicht richtig angegebene Umstand
- weder für den Eintritt oder die Feststellung des Versicherungsfalles,
- noch für die Feststellung oder den Umfang unserer Leistungspflicht
ursächlich war. Unsere Leistungspflicht entfällt jedoch, wenn Sie die Anzeigepflicht arglistig verletzt haben.

Bei einem Rücktritt steht uns der Teil der Prämie zu, welcher der bis zum Wirksamwerden der Rücktrittserklärung abgelaufenen 
Vertragszeit entspricht.

2. Kündigung

Können wir nicht vom Vertrag zurücktreten, weil Sie die vorvertragliche Anzeigepflicht lediglich einfach fahrlässig oder schuldlos 
verletzt haben, können wir den Vertrag unter Einhaltung einer Frist von einem Monat kündigen.

Unser Kündigungsrecht ist ausgeschlossen, wenn wir den Vertrag auch bei Kenntnis der nicht angezeigten Umstände, wenn auch zu 
anderen Bedingungen, geschlossen hätten.

3. Vertragsänderung

Können wir nicht zurücktreten oder kündigen, weil wir den Vertrag auch bei Kenntnis der nicht angezeigten Gefahrumstände, wenn 
auch zu anderen Bedingungen, geschlossen hätten, werden die anderen Bedingungen auf unser Verlangen Vertragsbestandteil. 
Haben Sie die Anzeigepflicht fahrlässig verletzt, werden die anderen Bedingungen rückwirkend Vertragsbestandteil. Haben Sie die 
Anzeigepflicht schuldlos verletzt, werden die anderen Bedingungen erst ab der laufenden Versicherungsperiode Vertragsbestandteil.

Erhöht sich durch die Vertragsänderung die Prämie um mehr als 10 Prozent oder schließen wir die Gefahrabsicherung für den nicht 
angezeigten Umstand aus, können Sie den Vertrag innerhalb eines Monats nach Zugang unserer Mitteilung über die Vertragsänderung 
fristlos kündigen. Auf dieses Recht werden wir Sie in unserer Mitteilung hinweisen.

4. Ausübung unserer Rechte

Wir können unsere Rechte zum Rücktritt, zur Kündigung oder zur Vertragsänderung nur innerhalb eines Monats schriftlich geltend ma-
chen. Die Frist beginnt mit dem Zeitpunkt, zu dem wir von der Verletzung der Anzeigepflicht, die das von uns geltend gemachte Recht 
begründet, Kenntnis erlangen. Bei der Ausübung unserer Rechte haben wir die Umstände anzugeben, auf die wir unsere Erklärung 
stützen. Zur Begründung können wir nachträglich weitere Umstände angeben, wenn für diese die Frist nach Satz 1 nicht verstrichen ist.

Wir können uns auf die Rechte zum Rücktritt, zur Kündigung oder zur Vertragsänderung nicht berufen, wenn wir den nicht angezeigten 
Gefahrumstand oder die Unrichtigkeit der Anzeige kannten.

Unsere Rechte zum Rücktritt, zur Kündigung und zur Vertragsänderung erlöschen mit Ablauf von fünf Jahren nach Vertragsschluss. 
Dies gilt nicht für Versicherungsfälle, die vor Ablauf dieser Frist eingetreten sind. Die Frist beträgt zehn Jahre, wenn Sie die Anzeige-
pflicht vorsätzlich oder arglistig verletzt haben.

5. Stellvertretung durch eine andere Person

Lassen Sie sich bei Abschluss des Vertrages durch eine andere Person vertreten, so sind bezüglich der Anzeigepflicht, des Rück-
tritts, der Kündigung, der Vertragsänderung und der Ausschlussfrist für die Ausübung unserer Rechte die Kenntnis und Arglist Ihres 
Stellvertreters als auch Ihre eigene Kenntnis und Arglist zu berücksichtigen. Sie können sich darauf, dass die Anzeigepflicht nicht 
vorsätzlich oder grob fahrlässig verletzt worden ist, nur berufen, wenn weder Ihrem Stellvertreter noch Ihnen Vorsatz oder grobe 
Fahrlässigkeit zur Last fällt.
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Auszug aus... 
•	 Gesetz über den Versicherungsvertrag (Versicherungsvertragsgesetz - VVG)
•	 Bürgerliches Gesetzbuch (BGB)
•	 Gesetz über das Wohnungseigentum und das Dauerwohnrecht (Wohnungseigentumsgesetz - WEG)
•	 Zivilprozessordnung (ZPO)
•	 Handelsgesetzbuch (HGB)

Gesetz über den Versicherungsvertrag (Versicherungsvertragsgesetz - VVG) 

§ 5 Abweichender Versicherungsschein
(1)	 Weicht der Inhalt des Versicherungsscheins von dem Antrag des Versicherungsnehmers oder den getroffenen Vereinbarungen ab, gilt die Abweichung als genehmigt,  
	 wenn die Voraussetzungen des Absatzes 2 erfüllt sind und der Versicherungsnehmer nicht innerhalb eines Monats nach Zugang des Versicherungsscheins in Textform 
	 widerspricht.
(2)	 Der Versicherer hat den Versicherungsnehmer bei Übermittlung des Versicherungsscheins darauf hinzuweisen, dass Abweichungen als genehmigt gelten, wenn der  
	 Versicherungsnehmer nicht innerhalb eines Monats nach Zugang des Versicherungsscheins in Textform widerspricht. Auf jede Abweichung und die hiermit 
	 verbundenen Rechtsfolgen ist der Versicherungsnehmer durch einen auffälligen Hinweis im Versicherungsschein aufmerksam zu machen.
(3)	 Hat der Versicherer die Verpflichtungen nach Absatz 2 nicht erfüllt, gilt der Vertrag als mit dem Inhalt des Antrags des Versicherungsnehmers geschlossen.
(4)	 Eine Vereinbarung, durch die der Versicherungsnehmer darauf verzichtet, den Vertrag wegen Irrtums anzufechten, ist unwirksam.

§ 6 Beratung des Versicherungsnehmers
(1)	 Der Versicherer hat den Versicherungsnehmer, soweit nach der Schwierigkeit, die angebotene Versicherung zu beurteilen, oder der Person des Versicherungsnehmers 
	 und dessen Situation hierfür Anlass besteht, nach seinen Wünschen und Bedürfnissen zu befragen und, auch unter Berücksichtigung eines angemessenen 
	 Verhältnisses zwischen Beratungsaufwand und der vom Versicherungsnehmer zu zahlenden Prämien, zu beraten sowie die Gründe für jeden zu einer bestimmten 
	 Versicherung erteilten Rat anzugeben. Er hat dies unter Berücksichtigung der Komplexität des angebotenen Versicherungsvertrags zu dokumentieren.
(2)	 Für die Übermittlung des erteilten Rats und der Gründe hierfür gilt § 6a.
(3)	 Der Versicherungsnehmer kann auf die Beratung und Dokumentation nach den Absätzen 1 und 2 durch eine gesonderte schriftliche Erklärung verzichten, in 
	 der er vom Versicherer ausdrücklich darauf hingewiesen wird, dass sich ein Verzicht nachteilig auf seine Möglichkeit auswirken kann, gegen den Versicherer einen 
	 Schadensersatzanspruch nach Absatz 5 geltend zu machen. Handelt es sich um einen Vertrag im Fernabsatz im Sinn des § 312c des Bürgerlichen Gesetzbuchs, kann 
	 der Versicherungsnehmer in Textform verzichten.
(4)	 Die Verpflichtung nach Absatz 1 Satz 1 besteht auch nach Vertragsschluss während der Dauer des Versicherungsverhältnisses, soweit für den Versicherer ein Anlass für  
	 eine Nachfrage und Beratung des Versicherungsnehmers erkennbar ist; Absatz 3 Satz 2 gilt entsprechend. Der Versicherungsnehmer kann im Einzelfall auf eine 
	 Beratung durch schriftliche Erklärung verzichten.
(5)	 Verletzt der Versicherer eine Verpflichtung nach Absatz 1, 2 oder 4, ist er dem Versicherungsnehmer zum Ersatz des hierdurch entstehenden Schadens verpflichtet. 
	 Dies gilt nicht, wenn der Versicherer die Pflichtverletzung nicht zu vertreten hat.
(6)	 Die Absätze 1 bis 5 sind auf Versicherungsverträge über ein Großrisiko im Sinn des § 210 Absatz 2 nicht anzuwenden, ferner dann nicht, wenn der Vertrag mit dem 
	 Versicherungsnehmer von einem Versicherungsmakler vermittelt wird.

§ 6a Einzelheiten der Auskunftserteilung
(1)	 Der nach § 6 zu erteilende Rat und die Gründe hierfür sind dem Versicherungsnehmer wie folgt zu übermitteln:
		  1. auf Papier;
		  2. in klarer, genauer und für den Versicherungsnehmer verständlicher Weise;
		  3. in einer Amtssprache des Mitgliedstaats, in dem das Risiko belegen ist oder in dem die Verpflichtung eingegangen wird, oder in jeder anderen von den Parteien 
		  vereinbarten Sprache und
		  4. unentgeltlich.
(2)	 Abweichend von Absatz 1 Nummer 1 dürfen die Auskünfte dem Versicherungsnehmer auch über eines der folgenden Medien erteilt werden:
		  1. über einen anderen dauerhaften Datenträger als Papier, wenn die Nutzung des dauerhaften Datenträgers im Rahmen des getätigten Geschäfts angemessen ist 
		  und der Versicherungsnehmer die Wahl zwischen einer Auskunftserteilung auf Papier oder auf einem dauerhaften Datenträger hatte und sich für diesen Datenträger 
		  entschieden hat oder
		  2. über eine Website, wenn der Zugang für den Versicherungsnehmer personalisiert wird oder wenn folgende Voraussetzungen erfüllt sind:
			   a) die Erteilung dieser Auskünfte über eine Website ist im Rahmen des getätigten Geschäfts angemessen;
			   b) der Versicherungsnehmer hat der Auskunftserteilung über eine Website zugestimmt;
			   c) dem Versicherungsnehmer wurden die Adresse der Website und die dortige Fundstelle der Auskünfte elektronisch mitgeteilt;
			   d) es ist gewährleistet, dass diese Auskünfte auf der Website so lange verfügbar bleiben, wie sie für den Versicherungsnehmer vernünftigerweise abrufbar 
			        sein müssen.

Information über Gesetzestexte
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(3)	 Die Auskunftserteilung mittels eines anderen dauerhaften Datenträgers als Papier oder über eine Website im Rahmen eines getätigten Geschäfts wird als 
	 angemessen erachtet, wenn der Versicherungsnehmer nachweislich regelmäßig Internetzugang hat. 2Die Mitteilung einer E-Mail-Adresse seitens des 
	 Versicherungsnehmers für die Zwecke dieses Geschäfts gilt als solcher Nachweis.
(4)	 Handelt es sich um einen telefonischen Kontakt, werden, selbst wenn sich der Versicherungsnehmer dafür entschieden hat, die Auskünfte gemäß Absatz 2 auf 
	 einem anderen dauerhaften Datenträger als Papier zu erhalten, die Auskünfte dem Versicherungsnehmer gemäß Absatz 1 oder Absatz 2 unmittelbar nach Abschluss 
	 des Versicherungsvertrags erteilt.

§ 7 Information des Versicherungsnehmers
(1)	 Der Versicherer hat dem Versicherungsnehmer rechtzeitig vor Abgabe von dessen Vertragserklärung seine Vertragsbestimmungen einschließlich der Allgemeinen 
	 Versicherungsbedingungen sowie die in einer Rechtsverordnung nach Absatz 2 bestimmten Informationen in Textform mitzuteilen. Die Mitteilungen sind in einer 
	 dem eingesetzten Kommunikationsmittel entsprechenden Weise klar und verständlich zu übermitteln. Wird der Vertrag auf Verlangen des Versicherungsnehmers 
	 telefonisch oder unter Verwendung eines anderen Kommunikationsmittels geschlossen, das die Information in Textform vor der Vertragserklärung des 
	 Versicherungsnehmers nicht gestattet, muss die Information unverzüglich nach Vertragsschluss nachgeholt werden; dies gilt auch, wenn der Versicherungsnehmer 
	 durch eine gesonderte schriftliche Erklärung auf eine Information vor Abgabe seiner Vertragserklärung ausdrücklich verzichtet.
(2)	 Das Bundesministerium der Justiz und für Verbraucherschutz wird ermächtigt, im Einvernehmen mit dem Bundesministerium der Finanzen und durch 
	 Rechtsverordnung ohne Zustimmung des Bundesrates zum Zweck einer umfassenden Information des Versicherungsnehmers festzulegen, 
		  1. welche Einzelheiten des Vertrags, insbesondere zum Versicherer, zur angebotenen Leistung und zu den Allgemeinen Versicherungsbedingungen sowie zum 
		       Bestehen eines Widerrufsrechts, dem Versicherungsnehmer mitzuteilen sind,
		  2. welche weiteren Informationen dem Versicherungsnehmer bei der Lebensversicherung, insbesondere über die zu erwartenden Leistungen, ihre Ermittlung und 
		      Berechnung, über eine Modellrechnung sowie über die Abschluss- und Vertriebskosten und die Verwaltungskosten, soweit eine Verrechnung mit Prämien  
		       erfolgt, und über sonstige Kosten mitzuteilen sind,
		  3. welche weiteren Informationen bei der Krankenversicherung, insbesondere über die Prämienentwicklung und -gestaltung sowie die Abschluss- und 
		       Vertriebskosten und die Verwaltungskosten, mitzuteilen sind,
		  4. was dem Versicherungsnehmer mitzuteilen ist, wenn der Versicherer mit ihm telefonisch Kontakt aufgenommen hat und
		  5. in welcher Art und Weise die Informationen zu erteilen sind.
	 Bei der Festlegung der Mitteilungen nach Satz 1 sind die vorgeschriebenen Angaben nach der Richtlinie 92/49/EWG des Rates vom 18. Juni 1992 zur Koordinierung 
	 der Rechts- und Verwaltungsvorschriften für die Direktversicherung (mit Ausnahme der Lebensversicherung) sowie zur Änderung der Richtlinien 73/239/EWG und 
	 88/357/EWG (Dritte Richtlinie Schadenversicherung) (ABl. L 228 vom 11.8.1992, S. 1) und der Richtlinie 2002/65/EG des Europäischen Parlaments und des Rates vom 
	 23. September 2002 über den Fernabsatz von Finanzdienstleistungen an Verbraucher und zur Änderung der Richtlinie 90/619/EWG des Rates und der Richtlinien 
	 97/7/EG und 98/27/EG (ABl. L 271 vom 9.10.2002, S. 16) zu beachten. Bei der Festlegung der Mitteilungen nach Satz 1 sind ferner zu beachten: 
		  1. die technischen Durchführungsstandards, die die Europäische Aufsichtsbehörde für das Versicherungswesen und die betriebliche Altersversorgung nach der 
		       Richtlinie (EU) 2016/97 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 20. Januar 2016 über Versicherungsvertrieb (Neufassung) (ABl. L 26 vom 2.2.2016, 
		       S. 19;L 222 vom 17.8.2016, S. 114) erarbeitet und die von der Kommission der Europäischen Union nach Artikel 15 der Verordnung (EU) Nr. 1094/2010 des 
		       Europäischen Parlaments und des Rates vom 24. November 2010 zur Errichtung einer Europäischen Aufsichtsbehörde (Europäische Aufsichtsbehörde für das 
		       Versicherungswesen und die betriebliche Altersversorgung), zur Änderung des Beschlusses Nr. 716/2009/EG und zur Aufhebung des Beschlusses 2009/79/EG 
		       der Kommission (ABl. L 331 vom 15.12.2010, S. 48), die zuletzt durch die Verordnung (EU) Nr. 258/2014 (ABl. L 105 vom 8.4.2014, S. 1) geändert worden ist, 
		       erlassen worden sind,
		  2. die delegierten Rechtsakte, die von der Kommission nach Artikel 29 Absatz 4 Buchstabe b und Artikel 30 Absatz 6 der Richtlinie (EU) 2016/97, jeweils in 
		       Verbindung mit Artikel 38 der Richtlinie (EU) 2016/97, erlassen worden sind.
(3)	 In der Rechtsverordnung nach Absatz 2 ist ferner zu bestimmen, was der Versicherer während der Laufzeit des Vertrags in Textform mitteilen muss; dies gilt 
	 insbesondere bei Änderungen früherer Informationen, ferner bei der Krankenversicherung bei Prämienerhöhungen und hinsichtlich der Möglichkeit eines Tarifwechsels 
	 sowie bei der Lebensversicherung mit Überschussbeteiligung hinsichtlich der Entwicklung der Ansprüche des Versicherungsnehmers.
(4)	 Der Versicherungsnehmer kann während der Laufzeit des Vertrags jederzeit vom Versicherer verlangen, dass ihm dieser die Vertragsbestimmungen einschließlich der 
	 Allgemeinen Versicherungsbedingungen in einer Urkunde übermittelt; die Kosten für die erste Übermittlung hat der Versicherer zu tragen.
(5)	 Die Absätze 1 bis 4 sind auf Versicherungsverträge über ein Großrisiko im Sinn des § 210 Absatz 2 nicht anzuwenden. Ist bei einem solchen Vertrag der 
	 Versicherungsnehmer eine natürliche Person, hat ihm der Versicherer vor Vertragsschluss das anwendbare Recht und die zuständige Aufsichtsbehörde in Textform 
	 mitzuteilen.

§ 8 Widerrufsrecht des Versicherungsnehmers
(1)	 Der Versicherungsnehmer kann seine Vertragserklärung innerhalb von 14 Tagen widerrufen. Der Widerruf ist in Textform gegenüber dem Versicherer zu erklären und 
	 muss keine Begründung enthalten; zur Fristwahrung genügt die rechtzeitige Absendung.
(2)	 Die Widerrufsfrist beginnt zu dem Zeitpunkt, zu dem folgende Unterlagen dem Versicherungsnehmer in Textform zugegangen sind: 
		  1. der Versicherungsschein und die Vertragsbestimmungen einschließlich der Allgemeinen Versicherungsbedingungen sowie die weiteren Informationen, die 
		       nach der VVG-Informationspflichtenverordnung mitzuteilen sind, und
		  2. eine deutlich gestaltete Belehrung über das Widerrufsrecht und über die Rechtsfolgen des Widerrufs, die dem Versicherungsnehmer seine Rechte 
		       entsprechend den Erfordernissen des eingesetzten Kommunikationsmittels deutlich macht und die den Namen und die ladungsfähige Anschrift desjenigen, 
		       gegenüber dem der Widerruf zu erklären ist, sowie einen Hinweis auf den Fristbeginn und auf die Regelungen des Absatzes 1 Satz 2 enthält.
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	 Bei Versicherungsprodukten, für die ein Basisinformationsblatt nach der Verordnung (EU) Nr. 1286/2014 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 
	 26. November 2014 über Basisinformationsblätter für verpackte Anlageprodukte für Kleinanleger und Versicherungsanlageprodukte (PRIIP) (ABl. L 352 vom 
	 9.12.2014, S. 1; L 358 vom 13.12.2014, S. 50), die zuletzt durch die Verordnung (EU) 2019/1156 (ABl. L 188 vom 12.7.2019, S. 55) geändert worden ist, in der jeweils geltenden 
	 Fassung oder für die ein PEPP-Basisinformationsblatt nach Artikel 26 der Verordnung (EU) 2019/1238 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 20. Juni 2019 über ein 
	 Paneuropäisches Privates Pensionsprodukt (PEPP) (ABl. L 198 vom 25.7.2019, S. 1) in der jeweils geltenden Fassung zu erstellen ist, beginnt die Widerrufsfrist nicht, 
	 bevor auch das Basisinformationsblatt oder das PEPP-Basisinformationsblatt zur Verfügung gestellt worden ist. Der Nachweis über den Zugang der Unterlagen nach 
	 den Sätzen 1 und 2 obliegt dem Versicherer.
(3)	 Das Widerrufsrecht besteht nicht 
		  1. bei Versicherungsverträgen mit einer Laufzeit von weniger als einem Monat,
		  2. bei Versicherungsverträgen über vorläufige Deckung, es sei denn, es handelt sich um einen Fernabsatzvertrag im Sinn des § 312c des Bürgerlichen 
		       Gesetzbuchs,
		  3. bei Versicherungsverträgen bei Pensionskassen, die auf arbeitsvertraglichen Regelungen beruhen, es sei denn, es handelt sich um einen Fernabsatzvertrag im 
		       Sinn des § 312c des Bürgerlichen Gesetzbuchs,
		  4. bei Versicherungsverträgen über ein Großrisiko im Sinn des § 210 Absatz 2.
	 Das Widerrufsrecht erlischt, wenn der Vertrag von beiden Seiten auf ausdrücklichen Wunsch des Versicherungsnehmers vollständig erfüllt ist, bevor der 
	 Versicherungsnehmer sein Widerrufsrecht ausgeübt hat.
(4)	 Die nach Absatz 2 Satz 1 Nr. 2 zu erteilende Belehrung genügt den dort genannten Anforderungen, wenn das Muster der Anlage zu diesem Gesetz in Textform 
	 verwendet wird. Der Versicherer darf unter Beachtung von Absatz 2 Satz 1 Nr. 2 von dem Muster abweichen. Beschränkt sich die Abweichung unter Beachtung von 
	 Absatz 2 Satz 1 Nummer 2 auf Format und Schriftgröße oder darauf, dass der Versicherer Zusätze wie die Firma oder ein Kennzeichen des Versicherers anbringt, so 
	 ist Satz 1 anzuwenden.

§ 9 Rechtsfolgen des Widerrufs
(1)	 Übt der Versicherungsnehmer das Widerrufsrecht nach § 8 Abs. 1 aus, hat der Versicherer nur den auf die Zeit nach Zugang des Widerrufs entfallenden Teil der Prämien 
	 zu erstatten, wenn der Versicherungsnehmer in der Belehrung nach § 8 Abs. 2 Satz 1 Nr. 2 auf sein Widerrufsrecht, die Rechtsfolgen des Widerrufs und den zu 
	 zahlenden Betrag hingewiesen worden ist und zugestimmt hat, dass der Versicherungsschutz vor Ende der Widerrufsfrist beginnt; die Erstattungspflicht ist 
	 unverzüglich, spätestens 30 Tage nach Zugang des Widerrufs zu erfüllen. Ist der in Satz 1 genannte Hinweis unterblieben, hat der Versicherer zusätzlich die für das 
	 erste Jahr des Versicherungsschutzes gezahlten Prämien zu erstatten; dies gilt nicht, wenn der Versicherungsnehmer Leistungen aus dem Versicherungsvertrag in 
	 Anspruch genommen hat.
(2)	 Hat der Versicherungsnehmer sein Widerrufsrecht nach § 8 wirksam ausgeübt, ist er auch an einen mit dem Versicherungsvertrag zusammenhängenden Vertrag 
	 nicht mehr gebunden. Ein zusammenhängender Vertrag liegt vor, wenn er einen Bezug zu dem widerrufenen Vertrag aufweist und eine Dienstleistung des 
	 Versicherers oder eines Dritten auf der Grundlage einer Vereinbarung zwischen dem Dritten und dem Versicherer betrifft. Eine Vertragsstrafe darf weder vereinbart 
	 noch verlangt werden.

§ 15 Hemmung der Verjährung
Ist ein Anspruch aus dem Versicherungsvertrag beim Versicherer angemeldet worden, ist die Verjährung bis zu dem Zeitpunkt gehemmt, zu dem die Entscheidung des 
Versicherers dem Anspruchsteller in Textform zugeht.

§ 19 Anzeigepflicht
(1)	 Der Versicherungsnehmer hat bis zur Abgabe seiner Vertragserklärung die ihm bekannten Gefahrumstände, die für den Entschluss des Versicherers, den Vertrag mit 
	 dem vereinbarten Inhalt zu schließen, erheblich sind und nach denen der Versicherer in Textform gefragt hat, dem Versicherer anzuzeigen. Stellt der Versicherer 
	 nach der Vertragserklärung des Versicherungsnehmers, aber vor Vertragsannahme Fragen im Sinn des Satzes 1, ist der Versicherungsnehmer auch insoweit zur 
	 Anzeige verpflichtet.
(2)	 Verletzt der Versicherungsnehmer seine Anzeigepflicht nach Absatz 1, kann der Versicherer vom Vertrag zurücktreten.
(3)	 Das Rücktrittsrecht des Versicherers ist ausgeschlossen, wenn der Versicherungsnehmer die Anzeigepflicht weder vorsätzlich noch grob fahrlässig verletzt hat. 
	 In diesem Fall hat der Versicherer das Recht, den Vertrag unter Einhaltung einer Frist von einem Monat zu kündigen.
(4)	 Das Rücktrittsrecht des Versicherers wegen grob fahrlässiger Verletzung der Anzeigepflicht und sein Kündigungsrecht nach Absatz 3 Satz 2 sind ausgeschlossen, 
	 wenn er den Vertrag auch bei Kenntnis der nicht angezeigten Umstände, wenn auch zu anderen Bedingungen, geschlossen hätte. Die anderen Bedingungen 
	 werden auf Verlangen des Versicherers rückwirkend, bei einer vom Versicherungsnehmer nicht zu vertretenden Pflichtverletzung ab der laufenden 
	 Versicherungsperiode Vertragsbestandteil.
(5)	 Dem Versicherer stehen die Rechte nach den Absätzen 2 bis 4 nur zu, wenn er den Versicherungsnehmer durch gesonderte Mitteilung in Textform auf die Folgen 
	 einer Anzeigepflichtverletzung hingewiesen hat. Die Rechte sind ausgeschlossen, wenn der Versicherer den nicht angezeigten Gefahrumstand oder die Unrichtigkeit 
	 der Anzeige kannte.
(6)	 Erhöht sich im Fall des Absatzes 4 Satz 2 durch eine Vertragsänderung die Prämie um mehr als 10 Prozent oder schließt der Versicherer die Gefahrabsicherung für den 
	 nicht angezeigten Umstand aus, kann der Versicherungsnehmer den Vertrag innerhalb eines Monats nach Zugang der Mitteilung des Versicherers ohne Einhaltung 
	 einer Frist kündigen. Der Versicherer hat den Versicherungsnehmer in der Mitteilung auf dieses Recht hinzuweisen.
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§ 20 Vertreter des Versicherungsnehmers
Wird der Vertrag von einem Vertreter des Versicherungsnehmers geschlossen, sind bei der Anwendung des § 19 Abs. 1 bis 4 und des § 21 Abs. 2 Satz 2 sowie Abs. 3 Satz 
2 sowohl die Kenntnis und die Arglist des Vertreters als auch die Kenntnis und die Arglist des Versicherungsnehmers zu berücksichtigen. Der Versicherungsnehmer kann 
sich darauf, dass die Anzeigepflicht nicht vorsätzlich oder grob fahrlässig verletzt worden ist, nur berufen, wenn weder dem Vertreter noch dem Versicherungsnehmer 
Vorsatz oder grobe Fahrlässigkeit zur Last fällt.

§ 21 Ausübung der Rechte des Versicherers
(1)	 Der Versicherer muss die ihm nach § 19 Abs. 2 bis 4 zustehenden Rechte innerhalb eines Monats schriftlich geltend machen. Die Frist beginnt mit dem Zeitpunkt, zu 
	 dem der Versicherer von der Verletzung der Anzeigepflicht, die das von ihm geltend gemachte Recht begründet, Kenntnis erlangt. Der Versicherer hat bei der 
	 Ausübung seiner Rechte die Umstände anzugeben, auf die er seine Erklärung stützt; er darf nachträglich weitere Umstände zur Begründung seiner Erklärung 
	 angeben, wenn für diese die Frist nach Satz 1 nicht verstrichen ist.
(2)	 Im Fall eines Rücktrittes nach § 19 Abs. 2 nach Eintritt des Versicherungsfalles ist der Versicherer nicht zur Leistung verpflichtet, es sei denn, die Verletzung der 
	 Anzeigepflicht bezieht sich auf einen Umstand, der weder für den Eintritt oder die Feststellung des Versicherungsfalles noch für die Feststellung oder den Umfang der 
	 Leistungspflicht des Versicherers ursächlich ist. Hat der Versicherungsnehmer die Anzeigepflicht arglistig verletzt, ist der Versicherer nicht zur Leistung verpflichtet.
(3)	 Die Rechte des Versicherers nach § 19 Abs. 2 bis 4 erlöschen nach Ablauf von fünf Jahren nach Vertragsschluss; dies gilt nicht für Versicherungsfälle, die vor Ablauf 
	 dieser Frist eingetreten sind. Hat der Versicherungsnehmer die Anzeigepflicht vorsätzlich oder arglistig verletzt, beläuft sich die Frist auf zehn Jahre.

§ 22 Arglistige Täuschung
Das Recht des Versicherers, den Vertrag wegen arglistiger Täuschung anzufechten, bleibt unberührt.

§ 23 Gefahrerhöhung
(1)	 Der Versicherungsnehmer darf nach Abgabe seiner Vertragserklärung ohne Einwilligung des Versicherers keine Gefahrerhöhung vornehmen oder deren Vornahme 
	 durch einen Dritten gestatten.
(2)	 Erkennt der Versicherungsnehmer nachträglich, dass er ohne Einwilligung des Versicherers eine Gefahrerhöhung vorgenommen oder gestattet hat, hat er die 
	 Gefahrerhöhung dem Versicherer unverzüglich anzuzeigen.
(3)	 Tritt nach Abgabe der Vertragserklärung des Versicherungsnehmers eine Gefahrerhöhung unabhängig von seinem Willen ein, hat er die Gefahrerhöhung, nachdem 
	 er von ihr Kenntnis erlangt hat, dem Versicherer unverzüglich anzuzeigen.

§ 24 Kündigung wegen Gefahrerhöhung
(1)	 Verletzt der Versicherungsnehmer seine Verpflichtung nach § 23 Abs. 1, kann der Versicherer den Vertrag ohne Einhaltung einer Frist kündigen, es sei denn, der 
	 Versicherungsnehmer hat die Verpflichtung weder vorsätzlich noch grob fahrlässig verletzt. Beruht die Verletzung auf einfacher Fahrlässigkeit, kann der Versicherer 
	 unter Einhaltung einer Frist von einem Monat kündigen.
(2)	 In den Fällen einer Gefahrerhöhung nach § 23 Abs. 2 und 3 kann der Versicherer den Vertrag unter Einhaltung einer Frist von einem Monat kündigen.
(3)	 Das Kündigungsrecht nach den Absätzen 1 und 2 erlischt, wenn es nicht innerhalb eines Monats ab der Kenntnis des Versicherers von der Erhöhung der Gefahr 
	 ausgeübt wird oder wenn der Zustand wiederhergestellt ist, der vor der Gefahrerhöhung bestanden hat.

§ 25 Prämienerhöhung wegen Gefahrerhöhung
(1)	 Der Versicherer kann an Stelle einer Kündigung ab dem Zeitpunkt der Gefahrerhöhung eine seinen Geschäftsgrundsätzen für diese höhere Gefahr entsprechende 
	 Prämie verlangen oder die Absicherung der höheren Gefahr ausschließen. Für das Erlöschen dieses Rechtes gilt § 24 Abs. 3 entsprechend.
(2)	 Erhöht sich die Prämie als Folge der Gefahrerhöhung um mehr als 10 Prozent oder schließt der Versicherer die Absicherung der höheren Gefahr aus, kann der 
	 Versicherungsnehmer den Vertrag innerhalb eines Monats nach Zugang der Mitteilung des Versicherers ohne Einhaltung einer Frist kündigen. Der Versicherer hat den 
	 Versicherungsnehmer in der Mitteilung auf dieses Recht hinzuweisen.

§ 26 Leistungsfreiheit wegen Gefahrerhöhung
(1)	 Tritt der Versicherungsfall nach einer Gefahrerhöhung ein, ist der Versicherer nicht zur Leistung verpflichtet, wenn der Versicherungsnehmer seine Verpflichtung 
	 nach § 23 Abs. 1 vorsätzlich verletzt hat. Im Fall einer grob fahrlässigen Verletzung ist der Versicherer berechtigt, seine Leistung in einem der Schwere des 
	 Verschuldens des Versicherungsnehmers entsprechenden Verhältnis zu kürzen; die Beweislast für das Nichtvorliegen einer groben Fahrlässigkeit trägt der 
	 Versicherungsnehmer.
(2)	 In den Fällen einer Gefahrerhöhung nach § 23 Abs. 2 und 3 ist der Versicherer nicht zur Leistung verpflichtet, wenn der Versicherungsfall später als einen Monat nach 
	 dem Zeitpunkt eintritt, zu dem die Anzeige dem Versicherer hätte zugegangen sein müssen, es sei denn, dem Versicherer war die Gefahrerhöhung zu diesem 
	 Zeitpunkt bekannt. Er ist zur Leistung verpflichtet, wenn die Verletzung der Anzeigepflicht nach § 23 Abs. 2 und 3 nicht auf Vorsatz beruht; im Fall einer grob 
	 fahrlässigen Verletzung gilt Absatz 1 Satz 2.
(3)	 Abweichend von den Absätzen 1 und 2 Satz 1 ist der Versicherer zur Leistung verpflichtet, 
		  1. soweit die Gefahrerhöhung nicht ursächlich für den Eintritt des Versicherungsfalles oder den Umfang der Leistungspflicht war oder
		  2. wenn zur Zeit des Eintrittes des Versicherungsfalles die Frist für die Kündigung des Versicherers abgelaufen und eine Kündigung nicht erfolgt war.
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§ 27 Unerhebliche Gefahrerhöhung
Die §§ 23 bis 26 sind nicht anzuwenden, wenn nur eine unerhebliche Erhöhung der Gefahr vorliegt oder wenn nach den Umständen als vereinbart anzusehen ist, dass 
die Gefahrerhöhung mitversichert sein soll.

§ 28 Verletzung einer vertraglichen Obliegenheit
(1)	 Bei Verletzung einer vertraglichen Obliegenheit, die vom Versicherungsnehmer vor Eintritt des Versicherungsfalles gegenüber dem Versicherer zu erfüllen ist, 
	 kann der Versicherer den Vertrag innerhalb eines Monats, nachdem er von der Verletzung Kenntnis erlangt hat, ohne Einhaltung einer Frist kündigen, es sei denn, 
	 die Verletzung beruht nicht auf Vorsatz oder auf grober Fahrlässigkeit.
(2)	 Bestimmt der Vertrag, dass der Versicherer bei Verletzung einer vom Versicherungsnehmer zu erfüllenden vertraglichen Obliegenheit nicht zur Leistung verpflichtet  
	 ist, ist er leistungsfrei, wenn der Versicherungsnehmer die Obliegenheit vorsätzlich verletzt hat. Im Fall einer grob fahrlässigen Verletzung der Obliegenheit ist der 
	 Versicherer berechtigt, seine Leistung in einem der Schwere des Verschuldens des Versicherungsnehmers entsprechenden Verhältnis zu kürzen; die Beweislast für das 
	 Nichtvorliegen einer groben Fahrlässigkeit trägt der Versicherungsnehmer.
(3)	 Abweichend von Absatz 2 ist der Versicherer zur Leistung verpflichtet, soweit die Verletzung der Obliegenheit weder für den Eintritt oder die Feststellung des 
	 Versicherungsfalles noch für die Feststellung oder den Umfang der Leistungspflicht des Versicherers ursächlich ist. Satz 1 gilt nicht, wenn der Versicherungsnehmer 
	 die Obliegenheit arglistig verletzt hat.
(4)	 Die vollständige oder teilweise Leistungsfreiheit des Versicherers nach Absatz 2 hat bei Verletzung einer nach Eintritt des Versicherungsfalles bestehenden 
	 Auskunfts- oder Aufklärungsobliegenheit zur Voraussetzung, dass der Versicherer den Versicherungsnehmer durch gesonderte Mitteilung in Textform auf diese 
	 Rechtsfolge hingewiesen hat.
(5)	 Eine Vereinbarung, nach welcher der Versicherer bei Verletzung einer vertraglichen Obliegenheit zum Rücktritt berechtigt ist, ist unwirksam.

§ 29 Teilrücktritt, Teilkündigung, teilweise Leistungsfreiheit
(1)	 Liegen die Voraussetzungen, unter denen der Versicherer nach den Vorschriften dieses Abschnittes zum Rücktritt oder zur Kündigung berechtigt ist, nur bezüglich 
	 eines Teils der Gegenstände oder Personen vor, auf die sich die Versicherung bezieht, steht dem Versicherer das Recht zum Rücktritt oder zur Kündigung für den 
	 übrigen Teil nur zu, wenn anzunehmen ist, dass für diesen allein der Versicherer den Vertrag unter den gleichen Bedingungen nicht geschlossen hätte.
(2)	 Macht der Versicherer von dem Recht zum Rücktritt oder zur Kündigung bezüglich eines Teils der Gegenstände oder Personen Gebrauch, ist der Versicherungsnehmer 
	 berechtigt, das Versicherungsverhältnis bezüglich des übrigen Teils zu kündigen. Die Kündigung muss spätestens zum Schluss der Versicherungsperiode erklärt 
	 werden, in welcher der Rücktritt oder die Kündigung des Versicherers wirksam wird.
(3)	 Liegen die Voraussetzungen, unter denen der Versicherer wegen einer Verletzung der Vorschriften über die Gefahrerhöhung ganz oder teilweise leistungsfrei ist, nur 
	 bezüglich eines Teils der Gegenstände oder Personen vor, auf die sich die Versicherung bezieht, ist auf die Leistungsfreiheit Absatz 1 entsprechend anzuwenden.

§ 37 Zahlungsverzug bei Erstprämie
(1)	 Wird die einmalige oder die erste Prämie nicht rechtzeitig gezahlt, ist der Versicherer, solange die Zahlung nicht bewirkt ist, zum Rücktritt vom Vertrag berechtigt, 
	 es sei denn, der Versicherungsnehmer hat die Nichtzahlung nicht zu vertreten.
(2)	 Ist die einmalige oder die erste Prämie bei Eintritt des Versicherungsfalles nicht gezahlt, ist der Versicherer nicht zur Leistung verpflichtet, es sei denn, der 
	 Versicherungsnehmer hat die Nichtzahlung nicht zu vertreten. Der Versicherer ist nur leistungsfrei, wenn er den Versicherungsnehmer durch gesonderte Mitteilung 
	 in Textform oder durch einen auffälligen Hinweis im Versicherungsschein auf diese Rechtsfolge der Nichtzahlung der Prämie aufmerksam gemacht hat.

§ 38 Zahlungsverzug bei Folgeprämie
(1)	 Wird eine Folgeprämie nicht rechtzeitig gezahlt, kann der Versicherer dem Versicherungsnehmer auf dessen Kosten in Textform eine Zahlungsfrist bestimmen, die 
	 mindestens zwei Wochen betragen muss. Die Bestimmung ist nur wirksam, wenn sie die rückständigen Beträge der Prämie, Zinsen und Kosten im Einzelnen beziffert 
	 und die Rechtsfolgen angibt, die nach den Absätzen 2 und 3 mit dem Fristablauf verbunden sind; bei zusammengefassten Verträgen sind die Beträge jeweils getrennt 
	 anzugeben.
(2)	 Tritt der Versicherungsfall nach Fristablauf ein und ist der Versicherungsnehmer bei Eintritt mit der Zahlung der Prämie oder der Zinsen oder Kosten in Verzug, ist 
	 der Versicherer nicht zur Leistung verpflichtet.
(3)	 Der Versicherer kann nach Fristablauf den Vertrag ohne Einhaltung einer Frist kündigen, sofern der Versicherungsnehmer mit der Zahlung der geschuldeten Beträge 
	 in Verzug ist. Die Kündigung kann mit der Bestimmung der Zahlungsfrist so verbunden werden, dass sie mit Fristablauf wirksam wird, wenn der 
	 Versicherungsnehmer zu diesem Zeitpunkt mit der Zahlung in Verzug ist; hierauf ist der Versicherungsnehmer bei der Kündigung ausdrücklich hinzuweisen. Die 
	 Kündigung wird unwirksam, wenn der Versicherungsnehmer innerhalb eines Monats nach der Kündigung oder, wenn sie mit der Fristbestimmung verbunden 
	 worden ist, innerhalb eines Monats nach Fristablauf die Zahlung leistet; Absatz 2 bleibt unberührt.

§ 39 Vorzeitige Vertragsbeendigung
(1)	 Im Fall der Beendigung des Versicherungsverhältnisses vor Ablauf der Versicherungsperiode steht dem Versicherer für diese Versicherungsperiode nur 
	 derjenige Teil der Prämie zu, der dem Zeitraum entspricht, in dem Versicherungsschutz bestanden hat. Wird das Versicherungsverhältnis durch Rücktritt auf Grund des 
	 § 19 Abs. 2 oder durch Anfechtung des Versicherers wegen arglistiger Täuschung beendet, steht dem Versicherer die Prämie bis zum Wirksamwerden der Rücktritts- oder 
	 Anfechtungserklärung zu. Tritt der Versicherer nach § 37 Abs. 1 zurück, kann er eine angemessene Geschäftsgebühr verlangen.
(2)	 Endet das Versicherungsverhältnis nach § 16, kann der Versicherungsnehmer den auf die Zeit nach der Beendigung des Versicherungsverhältnisses entfallenden 
	 Teil der Prämie unter Abzug der für diese Zeit aufgewendeten Kosten zurückfordern.
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§ 47 Kenntnis und Verhalten des Versicherten
(1)	 Soweit die Kenntnis und das Verhalten des Versicherungsnehmers von rechtlicher Bedeutung sind, sind bei der Versicherung für fremde Rechnung auch die Kenntnis 
	 und das Verhalten des Versicherten zu berücksichtigen.
(2)	 Die Kenntnis des Versicherten ist nicht zu berücksichtigen, wenn der Vertrag ohne sein Wissen geschlossen worden ist oder ihm eine rechtzeitige Benachrichtigung 
	 des Versicherungsnehmers nicht möglich oder nicht zumutbar war. Der Versicherer braucht den Einwand, dass der Vertrag ohne Wissen des Versicherten geschlossen 
	 worden ist, nicht gegen sich gelten zu lassen, wenn der Versicherungsnehmer den Vertrag ohne Auftrag des Versicherten geschlossen und bei Vertragsschluss dem 
	 Versicherer nicht angezeigt hat, dass er den Vertrag ohne Auftrag des Versicherten schließt.

§ 74 Überversicherung
(1)	 Übersteigt die Versicherungssumme den Wert des versicherten Interesses (Versicherungswert) erheblich, kann jede Vertragspartei verlangen, dass die 
	 Versicherungssumme zur Beseitigung der Überversicherung unter verhältnismäßiger Minderung der Prämie mit sofortiger Wirkung herabgesetzt wird.
(2)	 Schließt der Versicherungsnehmer den Vertrag in der Absicht, sich aus der Überversicherung einen rechtswidrigen Vermögensvorteil zu verschaffen, ist der Vertrag 
	 nichtig; dem Versicherer steht die Prämie bis zu dem Zeitpunkt zu, zu dem er von den die Nichtigkeit begründenden Umständen Kenntnis erlangt.

§ 75 Unterversicherung
Ist die Versicherungssumme erheblich niedriger als der Versicherungswert zur Zeit des Eintrittes des Versicherungsfalles, ist der Versicherer nur verpflichtet, die Leistung 
nach dem Verhältnis der Versicherungssumme zu diesem Wert zu erbringen.

§ 77 Mehrere Versicherer
(1)	 Wer bei mehreren Versicherern ein Interesse gegen dieselbe Gefahr versichert, ist verpflichtet, jedem Versicherer die andere Versicherung unverzüglich mitzuteilen. 
	 In der Mitteilung sind der andere Versicherer und die Versicherungssumme anzugeben.
(2)	 Wird bezüglich desselben Interesses bei einem Versicherer der entgehende Gewinn, bei einem anderen Versicherer der sonstige Schaden versichert, ist Absatz 1 
	 entsprechend anzuwenden.

§ 78 Haftung bei Mehrfachversicherung
(1)	 Ist bei mehreren Versicherern ein Interesse gegen dieselbe Gefahr versichert und übersteigen die Versicherungssummen zusammen den Versicherungswert oder 
	 übersteigt aus anderen Gründen die Summe der Entschädigungen, die von jedem Versicherer ohne Bestehen der anderen Versicherung zu zahlen wären, den 
	 Gesamtschaden (Mehrfachversicherung), haften die Versicherer in der Weise als Gesamtschuldner, dass jeder Versicherer den von ihm nach dem Vertrag zu leistenden 
	 Betrag zu zahlen hat, der Versicherungsnehmer aber insgesamt nicht mehr als den Betrag des Schadens verlangen kann.
(2)	 Die Versicherer sind im Verhältnis zueinander zu Anteilen nach Maßgabe der Beträge verpflichtet, die sie dem Versicherungsnehmer nach dem jeweiligen Vertrag 
	 zu zahlen haben. Ist auf eine der Versicherungen ausländisches Recht anzuwenden, kann der Versicherer, für den das ausländische Recht gilt, gegen den anderen 
	 Versicherer einen Anspruch auf Ausgleichung nur geltend machen, wenn er selbst nach dem für ihn maßgeblichen Recht zur Ausgleichung verpflichtet ist.
(3)	 In der Haftpflichtversicherung von Gespannen sind bei einer Mehrfachversicherung die Versicherer im Verhältnis zueinander zu Anteilen entsprechend der Regelung 
	 in § 19 Absatz 4 des Straßenverkehrsgesetzes verpflichtet.
(4)	 Hat der Versicherungsnehmer eine Mehrfachversicherung in der Absicht vereinbart, sich dadurch einen rechtswidrigen Vermögensvorteil zu verschaffen, ist jeder 
	 in dieser Absicht geschlossene Vertrag nichtig; dem Versicherer steht die Prämie bis zu dem Zeitpunkt zu, zu dem er von den die Nichtigkeit begründenden 
	 Umständen Kenntnis erlangt.

§ 79 Beseitigung der Mehrfachversicherung
(1)	 Hat der Versicherungsnehmer den Vertrag, durch den die Mehrfachversicherung entstanden ist, ohne Kenntnis von dem Entstehen der Mehrfachversicherung 
	 geschlossen, kann er verlangen, dass der später geschlossene Vertrag aufgehoben oder die Versicherungssumme unter verhältnismäßiger Minderung der Prämie auf 
	 den Teilbetrag herabgesetzt wird, der durch die frühere Versicherung nicht gedeckt ist.
(2)	 Absatz 1 ist auch anzuwenden, wenn die Mehrfachversicherung dadurch entstanden ist, dass nach Abschluss der mehreren Versicherungsverträge der 
	 Versicherungswert gesunken ist. Sind in diesem Fall die mehreren Versicherungsverträge gleichzeitig oder im Einvernehmen der Versicherer geschlossen worden, 
	 kann der Versicherungsnehmer nur die verhältnismäßige Herabsetzung der Versicherungssummen und der Prämien verlangen.

§ 80 Fehlendes versichertes Interesse
(1)	 Der Versicherungsnehmer ist nicht zur Zahlung der Prämie verpflichtet, wenn das versicherte Interesse bei Beginn der Versicherung nicht besteht; dies gilt auch, 
	 wenn das Interesse bei einer Versicherung, die für ein künftiges Unternehmen oder für ein anderes künftiges Interesse genommen ist, nicht entsteht. Der Versicherer 
	 kann jedoch eine angemessene Geschäftsgebühr verlangen.
(2)	 Fällt das versicherte Interesse nach dem Beginn der Versicherung weg, steht dem Versicherer die Prämie zu, die er hätte beanspruchen können, wenn die 
	 Versicherung nur bis zu dem Zeitpunkt beantragt worden wäre, zu dem der Versicherer vom Wegfall des Interesses Kenntnis erlangt hat.
(3)	 Hat der Versicherungsnehmer ein nicht bestehendes Interesse in der Absicht versichert, sich dadurch einen rechtswidrigen Vermögensvorteil zu verschaffen, ist der 
	 Vertrag nichtig; dem Versicherer steht die Prämie bis zu dem Zeitpunkt zu, zu dem er von den die Nichtigkeit begründenden Umständen Kenntnis erlangt.

§ 82 Abwendung und Minderung des Schadens
(1)	 Der Versicherungsnehmer hat bei Eintritt des Versicherungsfalles nach Möglichkeit für die Abwendung und Minderung des Schadens zu sorgen.
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(2)	 Der Versicherungsnehmer hat Weisungen des Versicherers, soweit für ihn zumutbar, zu befolgen sowie Weisungen einzuholen, wenn die Umstände dies gestatten. 
	 Erteilen mehrere an dem Versicherungsvertrag beteiligte Versicherer unterschiedliche Weisungen, hat der Versicherungsnehmer nach pflichtgemäßem Ermessen 
	 zu handeln.
(3)	 Bei Verletzung einer Obliegenheit nach den Absätzen 1 und 2 ist der Versicherer nicht zur Leistung verpflichtet, wenn der Versicherungsnehmer die Obliegenheit 
	 vorsätzlich verletzt hat. Im Fall einer grob fahrlässigen Verletzung ist der Versicherer berechtigt, seine Leistung in einem der Schwere des Verschuldens des 
	 Versicherungsnehmers entsprechenden Verhältnis zu kürzen; die Beweislast für das Nichtvorliegen einer groben Fahrlässigkeit trägt der Versicherungsnehmer.
(4)	 Abweichend von Absatz 3 ist der Versicherer zur Leistung verpflichtet, soweit die Verletzung der Obliegenheit weder für die Feststellung des Versicherungsfalles noch 
	 für die Feststellung oder den Umfang der Leistungspflicht ursächlich ist. Satz 1 gilt nicht, wenn der Versicherungsnehmer die Obliegenheit arglistig verletzt hat.

§ 85 Schadensermittlungskosten
(1)	 Der Versicherer hat dem Versicherungsnehmer die Kosten, die durch die Ermittlung und Feststellung des von ihm zu ersetzenden Schadens entstehen, insoweit 
	 zu erstatten, als ihre Aufwendung den Umständen nach geboten war. Diese Kosten sind auch insoweit zu erstatten, als sie zusammen mit der sonstigen 
	 Entschädigung die Versicherungssumme übersteigen.
(2)	 Kosten, die dem Versicherungsnehmer durch die Zuziehung eines Sachverständigen oder eines Beistandes entstehen, hat der Versicherer nicht zu erstatten, es 
	 sei denn, der Versicherungsnehmer ist zu der Zuziehung vertraglich verpflichtet oder vom Versicherer aufgefordert worden.
(3)	 Ist der Versicherer berechtigt, seine Leistung zu kürzen, kann er auch den Kostenersatz entsprechend kürzen.

§ 86 Übergang von Ersatzansprüchen
(1)	 Steht dem Versicherungsnehmer ein Ersatzanspruch gegen einen Dritten zu, geht dieser Anspruch auf den Versicherer über, soweit der Versicherer den Schaden 
	 ersetzt. Der Übergang kann nicht zum Nachteil des Versicherungsnehmers geltend gemacht werden.
(2)	 Der Versicherungsnehmer hat seinen Ersatzanspruch oder ein zur Sicherung dieses Anspruchs dienendes Recht unter Beachtung der geltenden Form- und 
	 Fristvorschriften zu wahren und bei dessen Durchsetzung durch den Versicherer soweit erforderlich mitzuwirken. Verletzt der Versicherungsnehmer diese 
	 Obliegenheit vorsätzlich, ist der Versicherer zur Leistung insoweit nicht verpflichtet, als er infolgedessen keinen Ersatz von dem Dritten erlangen kann. Im Fall einer 
	 grob fahrlässigen Verletzung der Obliegenheit ist der Versicherer berechtigt, seine Leistung in einem der Schwere des Verschuldens des Versicherungsnehmers 
	 entsprechenden Verhältnis zu kürzen; die Beweislast für das Nichtvorliegen einer groben Fahrlässigkeit trägt der Versicherungsnehmer.
(3)	 Richtet sich der Ersatzanspruch des Versicherungsnehmers gegen eine Person, mit der er bei Eintritt des Schadens in häuslicher Gemeinschaft lebt, kann der 
	 Übergang nach Absatz 1 nicht geltend gemacht werden, es sei denn, diese Person hat den Schaden vorsätzlich verursacht.

§ 95 Veräußerung der versicherten Sache
(1)	 Wird die versicherte Sache vom Versicherungsnehmer veräußert, tritt an dessen Stelle der Erwerber in die während der Dauer seines Eigentums aus dem 
	 Versicherungsverhältnis sich ergebenden Rechte und Pflichten des Versicherungsnehmers ein.
(2)	 Der Veräußerer und der Erwerber haften für die Prämie, die auf die zur Zeit des Eintrittes des Erwerbers laufende Versicherungsperiode entfällt, als Gesamtschuldner.
(3)	 Der Versicherer muss den Eintritt des Erwerbers erst gegen sich gelten lassen, wenn er hiervon Kenntnis erlangt hat.

§ 96 Kündigung nach Veräußerung
(1)	 Der Versicherer ist berechtigt, dem Erwerber einer versicherten Sache das Versicherungsverhältnis unter Einhaltung einer Frist von einem Monat zu kündigen. 
	 Das Kündigungsrecht erlischt, wenn es nicht innerhalb eines Monats ab der Kenntnis des Versicherers von der Veräußerung ausgeübt wird.
(2)	 Der Erwerber ist berechtigt, das Versicherungsverhältnis mit sofortiger Wirkung oder für den Schluss der laufenden Versicherungsperiode zu kündigen. Das 
	 Kündigungsrecht erlischt, wenn es nicht innerhalb eines Monats nach dem Erwerb, bei fehlender Kenntnis des Erwerbers vom Bestehen der Versicherung innerhalb 
	 eines Monats ab Erlangung der Kenntnis, ausgeübt wird.
(3)	 Im Fall der Kündigung des Versicherungsverhältnisses nach Absatz 1 oder Absatz 2 ist der Veräußerer zur Zahlung der Prämie verpflichtet; eine Haftung des Erwerbers 
	 für die Prämie besteht nicht.

§ 97 Anzeige der Veräußerung
(1)	 Die Veräußerung ist dem Versicherer vom Veräußerer oder Erwerber unverzüglich anzuzeigen. Ist die Anzeige unterblieben, ist der Versicherer nicht zur Leistung 
	 verpflichtet, wenn der Versicherungsfall später als einen Monat nach dem Zeitpunkt eintritt, zu dem die Anzeige dem Versicherer hätte zugehen müssen, und der 
	 Versicherer den mit dem Veräußerer bestehenden Vertrag mit dem Erwerber nicht geschlossen hätte.
(2)	 Abweichend von Absatz 1 Satz 2 ist der Versicherer zur Leistung verpflichtet, wenn ihm die Veräußerung zu dem Zeitpunkt bekannt war, zu dem ihm die Anzeige hätte 
	 zugehen müssen, oder wenn zur Zeit des Eintrittes des Versicherungsfalles die Frist für die Kündigung des Versicherers abgelaufen war und er nicht gekündigt hat.

§ 143 Fortdauer der Leistungspflicht gegenüber Hypothekengläubigern
(1)	 Bei nicht rechtzeitiger Zahlung einer Folgeprämie bleibt der Versicherer gegenüber einem Hypothekengläubiger, der seine Hypothek angemeldet hat, bis zum 
	 Ablauf eines Monats ab dem Zeitpunkt zur Leistung verpflichtet, zu welchem dem Hypothekengläubiger die Bestimmung der Zahlungsfrist oder, wenn diese Mitteilung 
	 unterblieben ist, die Kündigung mitgeteilt worden ist.
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(2)	 Die Beendigung des Versicherungsverhältnisses wird gegenüber einem Hypothekengläubiger, der seine Hypothek angemeldet hat, erst mit dem Ablauf von zwei 
	 Monaten wirksam, nachdem ihm die Beendigung und, sofern diese noch nicht eingetreten war, der Zeitpunkt der Beendigung durch den Versicherer mitgeteilt 
	 worden ist oder er auf andere Weise hiervon Kenntnis erlangt hat. Satz 1 gilt nicht, wenn das Versicherungsverhältnis wegen unterbliebener Prämienzahlung durch 
	 Rücktritt oder Kündigung des Versicherers oder durch Kündigung des Versicherungsnehmers, welcher der Hypothekengläubiger zugestimmt hat, beendet wird.
(3)	 Absatz 2 Satz 1 gilt entsprechend für die Wirksamkeit einer Vereinbarung zwischen dem Versicherer und dem Versicherungsnehmer, durch die der Umfang 
	 des Versicherungsschutzes gemindert wird oder nach welcher der Versicherer nur verpflichtet ist, die Entschädigung zur Wiederherstellung des versicherten 
	 Gebäudes zu zahlen.
(4)	 Die Nichtigkeit des Versicherungsvertrags kann gegenüber einem Hypothekengläubiger, der seine Hypothek angemeldet hat, nicht geltend gemacht werden. 
	 Das Versicherungsverhältnis endet jedoch ihm gegenüber nach Ablauf von zwei Monaten, nachdem ihm die Nichtigkeit durch den Versicherer mitgeteilt worden ist 
	 oder er auf andere Weise von der Nichtigkeit Kenntnis erlangt hat.

§ 145 Übergang der Hypothek
Soweit der Versicherer den Hypothekengläubiger nach § 143 befriedigt, geht die Hypothek auf ihn über. Der Übergang kann nicht zum Nachteil eines gleich- oder 
nachstehenden Hypothekengläubigers geltend gemacht werden, dem gegenüber die Leistungspflicht des Versicherers bestehen geblieben ist.

Bürgerliches Gesetzbuch (BGB)

§ 286 Verzug des Schuldners
(1)	 Leistet der Schuldner auf eine Mahnung des Gläubigers nicht, die nach dem Eintritt der Fälligkeit erfolgt, so kommt er durch die Mahnung in Verzug. Der Mahnung 
	 stehen die Erhebung der Klage auf die Leistung sowie die Zustellung eines Mahnbescheids im Mahnverfahren gleich.
(2)	 Der Mahnung bedarf es nicht, wenn 
		  1. für die Leistung eine Zeit nach dem Kalender bestimmt ist,
		  2. der Leistung ein Ereignis vorauszugehen hat und eine angemessene Zeit für die Leistung in der Weise bestimmt ist, dass sie sich von dem Ereignis an nach 
		       dem Kalender berechnen lässt,
		  3. der Schuldner die Leistung ernsthaft und endgültig verweigert,
		  4. aus besonderen Gründen unter Abwägung der beiderseitigen Interessen der sofortige Eintritt des Verzugs gerechtfertigt ist.
(3)	 Der Schuldner einer Entgeltforderung kommt spätestens in Verzug, wenn er nicht innerhalb von 30 Tagen nach Fälligkeit und Zugang einer Rechnung oder 
	 gleichwertigen Zahlungsaufstellung leistet; dies gilt gegenüber einem Schuldner, der Verbraucher ist, nur, wenn auf diese Folgen in der Rechnung oder 
	 Zahlungsaufstellung besonders hingewiesen worden ist. Wenn der Zeitpunkt des Zugangs der Rechnung oder Zahlungsaufstellung unsicher ist, kommt der 
	 Schuldner, der nicht Verbraucher ist, spätestens 30 Tage nach Fälligkeit und Empfang der Gegenleistung in Verzug.
(4)	 Der Schuldner kommt nicht in Verzug, solange die Leistung infolge eines Umstands unterbleibt, den er nicht zu vertreten hat.
(5)	 Für eine von den Absätzen 1 bis 3 abweichende Vereinbarung über den Eintritt des Verzugs gilt § 271a Absatz 1 bis 5 entsprechend.

§ 288 Verzugszinsen und sonstiger Verzugsschaden
(1)	 Eine Geldschuld ist während des Verzugs zu verzinsen. Der Verzugszinssatz beträgt für das Jahr fünf Prozentpunkte über dem Basiszinssatz.
(2)	 Bei Rechtsgeschäften, an denen ein Verbraucher nicht beteiligt ist, beträgt der Zinssatz für Entgeltforderungen neun Prozentpunkte über dem Basiszinssatz.
(3)	 Der Gläubiger kann aus einem anderen Rechtsgrund höhere Zinsen verlangen.
(4)	 Die Geltendmachung eines weiteren Schadens ist nicht ausgeschlossen.
(5)	 Der Gläubiger einer Entgeltforderung hat bei Verzug des Schuldners, wenn dieser kein Verbraucher ist, außerdem einen Anspruch auf Zahlung einer Pauschale in 
	 Höhe von 40 Euro. Dies gilt auch, wenn es sich bei der Entgeltforderung um eine Abschlagszahlung oder sonstige Ratenzahlung handelt. Die Pauschale nach Satz 1 
	 ist auf einen geschuldeten Schadensersatz anzurechnen, soweit der Schaden in Kosten der Rechtsverfolgung begründet ist.
(6)	 Eine im Voraus getroffene Vereinbarung, die den Anspruch des Gläubigers einer Entgeltforderung auf Verzugszinsen ausschließt, ist unwirksam. Gleiches gilt für eine 
	 Vereinbarung, die diesen Anspruch beschränkt oder den Anspruch des Gläubigers einer Entgeltforderung auf die Pauschale nach Absatz 5 oder auf Ersatz des 
	 Schadens, der in Kosten der Rechtsverfolgung begründet ist, ausschließt oder beschränkt, wenn sie im Hinblick auf die Belange des Gläubigers grob unbillig ist. Eine 
	 Vereinbarung über den Ausschluss der Pauschale nach Absatz 5 oder des Ersatzes des Schadens, der in Kosten der Rechtsverfolgung begründet ist, ist im Zweifel als 
	 grob unbillig anzusehen. Die Sätze 1 bis 3 sind nicht anzuwenden, wenn sich der Anspruch gegen einen Verbraucher richtet.

§ 1168 Verzicht auf die Hypothek
(1)	 Verzichtet der Gläubiger auf die Hypothek, so erwirbt sie der Eigentümer.
(2)	 Der Verzicht ist dem Grundbuchamt oder dem Eigentümer gegenüber zu erklären und bedarf der Eintragung in das Grundbuch. Die Vorschriften des § 875 Abs. 2 und 
	 der §§ 876, 878 finden entsprechende Anwendung.
(3)	 Verzichtet der Gläubiger für einen Teil der Forderung auf die Hypothek, so stehen dem Eigentümer die im § 1145 bestimmten Rechte zu.
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Gesetz über das Wohnungseigentum und das Dauerwohnrecht (Wohnungseigentumsgesetz - WEG)

§ 1 Begriffsbestimmung
(1)	 Nach Maßgabe dieses Gesetzes kann an Wohnungen das Wohnungseigentum, an nicht zu Wohnzwecken dienenden Räumen eines Gebäudes das Teileigentum 
	 begründet werden.
(2)	 Wohnungseigentum ist das Sondereigentum an einer Wohnung in Verbindung mit dem Miteigentumsanteil an dem gemeinschaftlichen Eigentum, zu dem es 
	 gehört.
(3)	 Teileigentum ist das Sondereigentum an nicht zu Wohnzwecken dienenden Räumen eines Gebäudes in Verbindung mit dem Miteigentumsanteil an dem 
	 gemeinschaftlichen Eigentum, zu dem es gehört.
(4)	 Wohnungseigentum und Teileigentum können nicht in der Weise begründet werden, dass das Sondereigentum mit Miteigentum an mehreren Grundstücken 
	 verbunden wird.
(5)	 Gemeinschaftliches Eigentum im Sinne dieses Gesetzes sind das Grundstück und das Gebäude, soweit sie nicht im Sondereigentum oder im Eigentum eines 
	 Dritten stehen.
(6)	 Für das Teileigentum gelten die Vorschriften über das Wohnungseigentum entsprechend.

Zivilprozessordnung (ZPO)

§ 13 Allgemeiner Gerichtsstand des Wohnsitzes
Der allgemeine Gerichtsstand einer Person wird durch den Wohnsitz bestimmt.

§ 17 Allgemeiner Gerichtsstand juristischer Personen
(1)	 Der allgemeine Gerichtsstand der Gemeinden, der Korporationen sowie derjenigen Gesellschaften, Genossenschaften oder anderen Vereine und derjenigen 
	 Stiftungen, Anstalten und Vermögensmassen, die als solche verklagt werden können, wird durch ihren Sitz bestimmt. Als Sitz gilt, wenn sich nichts anderes ergibt, 
	 der Ort, wo die Verwaltung geführt wird.
(2)	 Gewerkschaften haben den allgemeinen Gerichtsstand bei dem Gericht, in dessen Bezirk das Bergwerk liegt, Behörden, wenn sie als solche verklagt werden können, 
	 bei dem Gericht ihres Amtssitzes.
(3)	 Neben dem durch die Vorschriften dieses Paragraphen bestimmten Gerichtsstand ist ein durch Statut oder in anderer Weise besonders geregelter Gerichtsstand 
	 zulässig.

§ 21 Besonderer Gerichtsstand der Niederlassung
(1)	 Hat jemand zum Betrieb einer Fabrik, einer Handlung oder eines anderen Gewerbes eine Niederlassung, von der aus unmittelbar Geschäfte geschlossen werden, 
	 so können gegen ihn alle Klagen, die auf den Geschäftsbetrieb der Niederlassung Bezug haben, bei dem Gericht des Ortes erhoben werden, wo die Niederlassung sich 
	 befindet.
(2)	 Der Gerichtsstand der Niederlassung ist auch für Klagen gegen Personen begründet, die ein mit Wohn- und Wirtschaftsgebäuden versehenes Gut als Eigentümer, 
	 Nutznießer oder Pächter bewirtschaften, soweit diese Klagen die auf die Bewirtschaftung des Gutes sich beziehenden Rechtsverhältnisse betreffen.

§ 29 Besonderer Gerichtsstand des Erfüllungsortes
(1)	 Für Streitigkeiten aus einem Vertragsverhältnis und über dessen Bestehen ist das Gericht des Ortes zuständig, an dem die streitige Verpflichtung zu erfüllen ist.
(2)	 Eine Vereinbarung über den Erfüllungsort begründet die Zuständigkeit nur, wenn die Vertragsparteien Kaufleute, juristische Personen des öffentlichen Rechts oder 
	 öffentlich-rechtliche Sondervermögen sind.

Handelsgesetzbuch (HGB)

§ 352 HGB
(1)	 Die Höhe der gesetzlichen Zinsen, mit Ausnahme der Verzugszinsen, ist bei beiderseitigen Handelsgeschäften fünf vom Hundert für das Jahr. Das gleiche gilt, wenn 
	 für eine Schuld aus einem solchen Handelsgeschäfte Zinsen ohne Bestimmung des Zinsfußes versprochen sind.
(2)	 Ist in diesem Gesetzbuche die Verpflichtung zur Zahlung von Zinsen ohne Bestimmung der Höhe ausgesprochen, so sind darunter Zinsen zu fünf vom Hundert für das 
	 Jahr zu verstehen.
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HÄGER Versicherungsverein a. G.
Engerstraße 119 | D-33824 Werther
Fon 05203. 9713-0
Fax 05203. 5758
info@haeger-versicherung.de

Verantwortlicher für die Datenverarbeitung
HÄGER Versicherungsverein auf Gegenseitigkeit
Engerstraße 119
33824 Werther (Westfalen)
Telefon 05203. 9713-0
Telefax 05203. 5758
E-Mail info@haeger-versicherung.de

Unseren Datenschutzbeauftragten erreichen Sie per Post unter der o.g.  
Adresse mit dem Zusatz - Datenschutzbeauftragter - oder per E-Mail unter:  
datenschutzbeauftragter@haegerversicherung. de

Zwecke und Rechtsgrundlagen der Datenverarbeitung
Wir verarbeiten Ihre personenbezogenen Daten unter Beachtung der EU-Daten- 
schutz Grundverordnung (DSGVO), des Bundesdatenschutzgesetzes (BDSG), der  
datenschutzrechtlich relevanten Bestimmungen des Versicherungsvertrags- 
gesetzes (VVG) sowie aller weiteren maßgeblichen Gesetze. Darüber hinaus hat  
sich unser Unternehmen auf die „Verhaltensregeln für den Umgang mit personen- 
bezogenen Daten durch die deutsche Versicherungswirtschaft“ verpflichtet,  
können Sie im Internet unter https://www.haeger-versicherungen.de/2014/01/09/
datenschutz-code-of-conduct-2/ abrufen.

Stellen Sie einen Antrag auf Versicherungsschutz, benötigen wir die von Ihnen 
hierbei gemachten Angaben für den Abschluss des Vertrages und zur Einschät- 
zung des von uns zu übernehmenden Risikos. Kommt der Versicherungsvertrag  
zustande, verarbeiten wir diese Daten zur Durchführung des Vertragsverhält- 
nisses, z. B. zur Policierung oder Rechnungsstellung. Angaben zum Schaden  
benötigen wir etwa, um prüfen zu können, ob ein Versicherungsfall eingetreten 
und wie hoch der Schaden ist.

Der Abschluss bzw. die Durchführung des Versicherungsvertrages ist ohne die  
Verarbeitung Ihrer personenbezogenen Daten nicht möglich. Darüber hinaus  
benötigen wir Ihre personenbezogenen Daten zur Erstellung von versicherungs- 
spezifischen Statistiken, z. B. für die Entwicklung neuer Tarife oder zur Erfüllung  
aufsichtsrechtlicher Vorgaben. Die Daten aller bestehenden Verträge nutzen wir  
für eine Betrachtung der gesamten Kundenbeziehung, beispielsweise zur  
Beratung hinsichtlich einer Vertragsanpassung, -ergänzung, für Kulanzentschei- 
dungen oder für umfassende Auskunftserteilungen.

Rechtsgrundlage für diese Verarbeitungen personenbezogener Daten für vorver- 
tragliche und vertragliche Zwecke ist Art. 6 Abs. 1b DSGVO. Soweit dafür besondere 
Kategorien personenbezogener Daten (z. B. Ihre Gesundheitsdaten bei Abschluss 
eines Unfallversicherungsvertrages) erforderlich sind, holen wir Ihre Einwilligung 
nach Art. 9 Abs. 2a i. V. m. Art. 7 DSGVO ein. Erstellen wir Statistiken mit diesen 
Datenkategorien, erfolgt dies auf Grundlage von Art. 9 Abs. 2j DSGVO i. V. m.  
§ 27 BDSG.

Ihre Daten verarbeiten wir auch, um berechtigte Interessen von uns oder von  
Dritten zu wahren (Art. 6 Abs. 1f DSGVO). Dies kann insbesondere erforderlich 
sein:
• 	 zur Gewährleistung der IT-Sicherheit und des IT-Betriebs,
• 	 zur Werbung für unsere eigenen Versicherungsprodukte sowie für Markt- und  
	 Meinungsumfragen,
• 	 zur Verhinderung und Aufklärung von Straftaten, insbesondere nutzen wir  
	 Datenanalysen zur Erkennung von Hinweisen, die auf Versicherungsmiss- 
	 brauch hindeuten können.

Darüber hinaus verarbeiten wir Ihre personenbezogenen Daten zur Erfüllung  
gesetzlicher Verpflichtungen wie z. B. aufsichtsrechtlicher Vorgaben, handels- 
und steuerrechtlicher Aufbewahrungspflichten oder unserer Beratungspflicht. Als 
Rechtsgrundlage für die Verarbeitung dienen in diesem Fall die jeweiligen gesetz- 
lichen Regelungen i. V. m. Art. 6 Abs. 1c DSGVO.

Sollten wir Ihre personenbezogenen Daten für einen oben nicht genannten Zweck  
verarbeiten wollen, werden wir Sie im Rahmen der gesetzlichen Bestimmungen 
darüber zuvor informieren.

Kategorien von Empfängern der personenbezogenen Daten
Rückversicherer:
Von uns übernommene Risiken versichern wir bei speziellen Versicherungsunter- 
nehmen (Rückversicherer). Dafür kann es erforderlich sein, Ihre Vertrags- und ggf.  
Schadendaten an einen Rückversicherer zu übermitteln, damit dieser sich ein 
eigenes Bild über das Risiko oder den Versicherungsfall machen kann. Darüber  
hinaus ist es möglich, dass der Rückversicherer unser Unternehmen aufgrund  
seiner besonderen Sachkunde bei der Risiko- oder Leistungsprüfung sowie bei der 
Bewertung von Verfahrensabläufen unterstützt. Wir übermitteln Ihre Daten an 
den Rückversicherer nur soweit dies für die Erfüllung unseres Versicherungs- 
vertrages mit Ihnen erforderlich ist bzw. im zur Wahrung unserer berechtigten  
Interessen erforderlichen Umfang. Eine Auflistung der von uns eingesetzten Rück- 
versicherer können Sie der Übersicht im Anhang entnehmen.

Makler:
Soweit Sie hinsichtlich Ihrer Versicherungsverträge von einem Makler betreut 
werden, verarbeitet Ihr Makler die zum Abschluss und zur Durchführung des  
Vertrages benötigten Antrags-, Vertrags- und Schadendaten. Auch übermittelt 
unser Unternehmen diese Daten an die Sie betreuenden Makler, soweit diese die 
Informationen zu Ihrer Betreuung und Beratung in Ihren Versicherungs- und  
Finanzdienstleistungsangelegenheiten benötigen.

Externe Dienstleister:
Wir bedienen uns zur Erfüllung unserer vertraglichen und gesetzlichen Pflichten 
zum Teil externer Dienstleister. Eine Auflistung der von uns eingesetzten Auftrag- 
nehmer und Dienstleister können Sie der Übersicht im Anhang entnehmen.

Merkblatt zur Datenverarbeitung
Mit diesen Hinweisen informieren wir Sie über die Verarbeitung Ihrer personenbezogenen Daten durch den HÄGER-Versicherungsverein a.G. und die 
Ihnen nach dem Datenschutzrecht zustehenden Rechte.
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Weitere Empfänger:
Darüber hinaus können wir Ihre personenbezogenen Daten an weitere Empfän-
ger übermitteln, wie etwa an Behörden zur Erfüllung gesetzlicher Mitteilungs- 
pflichten (z. B. Sozialversicherungsträger, Finanzbehörden oder Strafverfolgungs-
behörden).

Dauer der Datenspeicherung
Wir löschen Ihre personenbezogenen Daten sobald sie für die oben genannten 
Zwecke nicht mehr erforderlich sind. Dabei kann es vorkommen, dass personen-
bezogene Daten für die Zeit aufbewahrt werden, in der Ansprüche gegen unser 
Unternehmen geltend gemacht werden können (gesetzliche Verjährungsfrist von 
drei oder bis zu dreißig Jahren). Zudem speichern wir Ihre personenbezogenen 
Daten, soweit wir dazu gesetzlich verpflichtet sind. Entsprechende Nachweis- 
und Aufbewahrungspflichten ergeben sich unter anderem aus dem Handelsge-
setzbuch, der Abgabenordnung und dem Geldwäschegesetz. Die Speicherfristen  
betragen danach bis zu zehn Jahren.

Betroffenenrechte
Sie können unter der o. g. Adresse Auskunft über die zu Ihrer Person gespeicherten 
Daten verlangen. Darüber hinaus können Sie unter bestimmten Voraussetzungen 
die Berichtigung oder die Löschung Ihrer Daten verlangen. Ihnen kann weiterhin 
ein Recht auf Einschränkung der Verarbeitung Ihrer Daten sowie ein Recht auf  
Herausgabe der von Ihnen bereitgestellten Daten in einem strukturierten, gängi- 
gen und maschinenlesbaren Format zustehen.

Widerspruchsrecht
Sie haben das Recht, einer Verarbeitung Ihrer personenbezogenen  
Daten zu Zwecken der Direktwerbung zu widersprechen. Verarbeiten 
wir Ihre Daten zur Wahrung berechtigter Interessen, können Sie dieser 
Verarbeitung widersprechen, wenn sich aus Ihrer besonderen Situation 
Gründe ergeben, die gegen die Datenverarbeitung sprechen.

Beschwerderecht
Sie haben die Möglichkeit, sich mit einer Beschwerde an den oben genannten 
Datenschutzbeauftragten oder an eine Datenschutzaufsichtsbehörde zu wenden. 
Die für uns zuständige Datenschutzaufsichtsbehörde ist:

Landesbeauftragte für Datenschutz und Informationsfreiheit
Nordrhein-Westfalen
Postfach 20 04 44
40102 Düsseldorf

Datenaustausch mit Ihrem früheren Versicherer
Um Ihre Angaben bei Abschluss des Versicherungsvertrages bzw. Ihre Angaben 
bei Eintritt des Versicherungsfalls überprüfen und bei Bedarf ergänzen zu kön-
nen, kann im dafür erforderlichen Umfang ein Austausch von personenbezogenen  
Daten mit dem von Ihnen im Antrag benannten früheren Versicherer erfolgen.

Anhang

Auftragnehmer und Dienstleister
Aktenlager
Banken
Cobra Experten GmbH
Contactis GmbH
debkonplus Inkasso GmbH
Druckereien
e-ins Software GmbH
Entsorgungsunternehmen
GDV Gesamtverband der Deutschen Versicherungswirtschaft e.V. 
Gutachter und Sachverständige
ICD (https://www.experian.de/icd-infoblatt)
reha GmbH
Rechtsanwälte
Regis24 GmbH
teuto.net Netzdienste GmbH
VdS Schadenverhütung GmbH

Rückversicherer
CCR Re
DEVK Rückversicherungs- und Beteiligungs-AG
e + s Rückversicherung AG
R+V Versicherung AG 
Swiss Re Europe S.A.
P&C Deutschland, Niederlassung der SCOR Gobal P&C SE

Merkblatt zur Datenverarbeitung



Hä
ge

r_
Sa

tzu
ng

_0
6.2

02
0

Seite 1/4

HÄGER Versicherungsverein a. G.
Engerstraße 119 | D-33824 Werther
Fon 05203. 9713-0
Fax 05203. 5758
info@haeger-versicherung.de

§ 1 Name und Rechtsstellung
Der Verein führt die Firma: “Häger Versicherungsverein auf Gegenseitigkeit”. Er ist am 21. Juli 1869 gegründet. Der Verein hat seinen Sitz in Werther, Kreis Gütersloh (Westf.).

§ 2	Zweck des Vereins
Der Verein betreibt Sach- und Unfallversicherungen mit Ausnahme der industriellen Versicherung. Der Verein kann Versicherungen einschließlich der aktiven Rückversi-
cherungen gegen festen Beitrag derart abschließen, dass der Versicherungsnehmer nicht Mitglied des Vereins wird. Auf solche Versicherungen darf zusammen höchstens 
10 % der Gesamtbeitragseinnahme entfallen. Versicherungen können in Zweigen vermittelt werden, die der Verein selbst nicht betreibt.

§ 3 	Geschäftsgebiet
Das Geschäftsgebiet ist das In- und Ausland.

§ 4 	Geschäftsjahr und Bekanntmachungen
1. 	 Geschäftsjahr ist das Kalenderjahr.
2. 	 Bekanntmachungen des Vereins erfolgen im elektronischen Bundesanzeiger.

§ 5 	Beginn und Ende der Mitgliedschaft
Die Mitgliedschaft beginnt mit dem Abschluss eines Versicherungsvertrages. Mit dem Ablauf des Versicherungsverhältnisses endet die Mitgliedschaft und alle damit  
verbundenen Rechte und Pflichten.

§ 6 	Vereinsorgane sind:
1.	 Die Mitgliedervertretung,
2. 	 der Aufsichtsrat,
3. 	 der Vorstand.

§ 7 	Mitgliedervertretung
1. 	 Die Mitgliedervertretung vertritt als oberstes Organ die Gesamtheit der Mitglieder.
2.	 Die Mitgliedervertretung besteht aus mindestens 21 und höchstens 33 von ihr selbstgewählten Mitgliedern. Für die Mitgliedervertretung ist jedes Mitglied wählbar,  
	 das das 70. Lebensjahr noch nicht vollendet hat und weder Angestellter noch Vertreter des Vereins noch - abgesehen von besonderen Fällen, über die von der  
	 Mitgliedervertretung Beschluss zu fassen ist - an der Verwaltung oder Vertretung eines anderen Versicherungsunternehmens beteiligt ist. Eine Stellvertretung in  
	 der Mitgliedervertretung ist nur durch einen anderen Mitgliedervertreter zulässig; jedoch kann ein Mitgliedervertreter höchstens einen an der Teilnahme verhinder- 
	 ten Mitgliedervertreter vertreten.
3. 	 Gewählt wird durch Stimmzettel. Zurufwahl ist gestattet, sofern nicht mehr als drei auf der Mitgliedervertreterversammlung anwesende Mitgliedervertreter  
	 dagegen Widerspruch erheben. Entfällt bei einer Wahl auf mehrere Personen die gleiche Stimmenzahl, so entscheidet das Los.
4. 	 Die Amtszeit der Mitgliedervertreter beträgt vier Jahre. Eine Wiederwahl ist zulässig.
5. 	 Scheiden Mitgliedervertreter vorzeitig aus, so kann die Mitgliedervertretung in der nächsten Mitgliedervertreterversammlung Ersatzmitgliedervertreter wählen.  
	 Die Amtszeit der Ersatzmitglieder währt so lange, wie das Amt der Ausgeschiedenen gewährt hätte, an deren Stelle sie getreten sind.
6. 	 Mitgliedervertreter können wegen grober Verletzung ihrer Pflichten oder aus einem anderen wichtigen Grunde von der Mitgliedervertretung mit einer Mehrheit von 
	 zwei Dritteln der abgegebenen Stimmen ausgeschlossen werden. Als wichtiger Grund gelten insbesondere die Zahlungsunfähigkeit des Mitgliedervertreters oder die  
	 Beteiligung an der Verwaltung oder Vertretung eines anderen Versicherungsunternehmens.
7. 	 Das Amt des Mitgliedervertreters ist ein Ehrenamt. Auslagen werden erstattet.

Satzung
§ 1 	 Name und Rechtsstellung
§ 2 	 Zweck des Vereins
§ 3 	 Geschäftsgebiet
§ 4 	 Geschäftsjahr und Bekanntmachungen
§ 5 	 Beginn und Ende der Mitgliedschaft
§ 6 	 Vereinsorgane
§ 7 	 Mitgliedervertretung

§ 8 	 Mitgliedervertreterversammlung
§ 9 	 Aufgaben der Mitgliedervertreterversammlung
§ 10 	 Aufsichtsrat
§ 11 	 Sitzungen des Aufsichtsrates
§ 12 	 Aufgaben des Aufsichtsrates
§ 13 	 Vorstand
§ 14 	 Einnahmen

§ 15 	 Beiträge
§ 16 	 Nachschüsse
§ 17 	 Verlustrücklage, freie Rücklage
§ 18	 Beitragsrückgewähr
§ 19 	 Vermögensanlage
§ 20	 Änderung der Satzung
§ 21 	 Auflösung des Vereins
§ 22	 Liquidation
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§ 8 Mitgliedervertreterversammlung
1. 	 Verhandlungen und Beschlüsse der Mitgliedervertretung werden in den ordentlichen und außerordentlichen Mitgliedervertreterversammlungen gefasst. An den  
	 Versammlungen nehmen die Mitglieder des Vorstandes und des Aufsichtsrates ohne Stimmrecht teil.
2. 	 Die Mitgliedervertreterversammlung wird vom Vorstand schriftlich unter Angabe der Zeit, des Ortes und der Tagesordnung einberufen. Im übrigen gelten die  
	 Bestimmungen der §§ 121 ff. des Aktiengesetzes.
3. 	 Zur Beschlussfähigkeit der Mitgliedervertreterversammlung ist die Anwesenheit bzw. Vertretung gemäß § 7 Nr. 2 von mindestens einem Drittel der Mitgliederver- 
	 treter erforderlich. Ist eine Mitgliedervertreterversammlung nicht beschlussfähig, so kann eine neue Versammlung auch bei Anwesenheit von weniger als einem  
	 Drittel der Mitgliedervertretung über Gegenstände der gleichen Tagesordnung Beschluss fassen, wenn in der Einladung zu der neuen Versammlung hierauf  
	 besonders hingewiesen wird.
4. 	 Soweit nach dem Versicherungsaufsichtsgesetz Vorschriften des Aktiengesetzes über Minderheitenrechte entsprechend gelten, tritt an die Stelle des zehnten bzw.  
	 zwanzigsten Teils des Grundkapitals eine Minderheit von einem Zehntel bzw. einem Zwanzigstel der in der Mitgliedervertreterversammlung anwesenden  
	 Mitgliedervertreter.
5. 	 Die Vereinsmitglieder können Vorschläge für Wahlen zur Mitgliedervertretung und Anträge, die nicht Fragen der Geschäftsführung betreffen, zur Beschlussfassung 
	 durch die Mitgliedervertretung beim Vorstand anbringen und ein Vereinsmitglied zur Begründung in die Mitgliedervertreterversammlung entsenden.
6. 	 Die Mitgliedervertreterversammlung wird von dem Aufsichtsratsvorsitzenden oder seinem Stellvertreter geleitet.
7. 	 Die ordentliche Mitgliedervertreterversammlung findet innerhalb der ersten acht Monate eines jeden Geschäftsjahres statt.
8. 	 Außerordentliche Mitgliedervertreterversammlungen sind einzuberufen, wenn der Vorstand oder der Aufsichtsrat dies im Interesse des Verein für erforderlich halten,  
	 oder wenn mindestens fünf Mitgliedervertreter dies schriftlich unter Angabe des Zweckes und der Gründe beim Vorstand beantragt haben.
9. 	 Über die Verhandlungen der Mitgliedervertreterversammlungen ist ein notarielles Protokoll aufzunehmen.

§ 9 Aufgaben der Mitgliedervertreterversammlung
Die Mitgliedervertreterversammlung hat folgende Aufgaben:
1.	 die Entgegennahme des Geschäftsberichtes, des Jahresabschlusses und des Beschlusses des Aufsichtsrates über die Prüfung des Jahresabschlusses;
2. 	 die Feststellung des Jahresabschlusses, wenn Vorstand und Aufsichtsrat sich für die Feststellung durch die Mitgliedervertreterversammlung entschieden haben oder  
	 der Aufsichtsrat den Jahresabschluss nicht billigt;
3. 	 die Beschlussfassung über die Verwendung des Bilanzgewinnes;
4. 	 die Entlastung des Vorstandes und des Aufsichtsrates;
5. 	 die Wahl zum Aufsichtsrat;
6. 	 die Festsetzung der Vergütung des Aufsichtsrates;
7. 	 die Änderung der Satzung und die Einführung neuer Versicherungszweige bzw. -arten.

§ 10 Aufsichtsrat
1. 	 Der Aufsichtsrat besteht aus mindestens drei und höchstens sechs Personen, die Mitglieder des Vereins sein müssen. Sie werden von der Mitgliedervertreter- 
	 versammlung bis zur Beendigung der Mitgliedervertreterversammlung gewählt, die über die Entlastung für das 4. Geschäftsjahr nach der Wahl beschließt. Das 
	 Geschäftsjahr der Wahl ist hierbei nicht einzurechnen. Wiederwahl ist zulässig. Für den Aufsichtsrat ist jedes Mitglied wählbar, das das 70. Lebensjahr noch nicht 
	 vollendet hat und weder Angestellter noch Vertreter des Vereins ist.
2. 	 Scheiden Aufsichtsratsmitglieder vor Ablauf ihrer Amtsdauer aus, so bedarf es der Berufung einer außerordentlichen Mitgliedervertreterversammlung zur Vornahme  
	 der Ersatzwahl nur dann, wenn weniger als 3 Mitglieder vorhanden sind.
3.	 Der Aufsichtsrat wählt in der ersten auf die Mitgliedervertreterversammlung folgenden Aufsichtsratssitzung aus seiner Mitte einen Vorsitzenden und einen  
	 Stellvertreter.
4. 	 Die Gesamtvergütung für den Aufsichtsrat beträgt jährlich 1,5 ‰ der gebuchten Bruttobeitragseinnahme des vorausgegangenen Geschäftsjahres, höchstens jedoch  
	 27.000 Euro. Der Gesamtbetrag wird so verteilt, dass der Aufsichtsratsvorsitzende das Doppelte, dessen Stellvertreter das 1 1/2-fache der gleichheitlich jedem  
	 sonstigen Aufsichtsratsmitglied zukommenden Vergütung erhält.
	 Den Aufsichtsratsmitgliedern werden außerdem die Reisekosten erstattet. Soweit sie auf Grund des Umsatzsteuergesetzes für ihre Aufsichtsratstätigkeit Umsatz- 
	 steuer zu zahlen haben, wird diese vom Verein erstattet.

§ 11 Sitzungen des Aufsichtsrates
1. 	 Beschlüsse des Aufsichtsrates werden in Sitzungen gefasst. Beschlussfassung durch schriftliche, telegrafische oder fernmündliche Stimmabgabe ist zulässig, wenn  
	 der Vorsitzende des Aufsichtsrates aus besonderen Gründen eine solche Beschlussfassung anordnet und kein Mitglied des Aufsichtsrates diesem Verfahren  
	 widerspricht.
2. 	 Die Sitzungen des Aufsichtsrates finden statt, so oft es die Geschäfte erfordern. Der Aufsichtsrat soll einmal im Kalendervierteljahr, er muss einmal im Kalenderhalb- 
	 jahr zusammentreten. Die Einberufung muss unverzüglich erfolgen, wenn der Vorstand oder ein Aufsichtsratsmitglied dies verlangt. Die Sitzung hat binnen zwei  
	 Wochen nach Einberufung stattzufinden.
3. 	 Die Einberufung der Sitzungen des Aufsichtsrates erfolgt durch den Vorsitzenden, bei Verhinderung durch seinen Stellvertreter. Die Einberufung erfolgt schriftlich  
	 unter Mitteilung der Tagesordnung. In dringenden Fällen kann sie auch mündlich, fernmündlich oder telegrafisch erfolgen.
4. 	 Der Aufsichtsrat ist beschlussfähig, wenn mindestens die Hälfte der Mitglieder anwesend ist. Der Aufsichtsrat fasst seine Beschlüsse mit Stimmenmehrheit der  
	 anwesenden Mitglieder. Bei Stimmengleichheit gibt die Stimme des Vorsitzenden, bei Wahlen das Los den Ausschlag. Die Art der Abstimmung bestimmt der  
	 Vorsitzende. Bei schriftlicher, telegrafischer oder fernmündlicher Stimmabgabe gelten die Bestimmungen entsprechend.
5. 	 Über die Verhandlungen und Beschlüsse des Aufsichtsrates ist ein Protokoll zu fertigen. Das Protokoll ist von den anwesenden Mitgliedern zu unterzeichnen.
6. 	 Willenserklärungen des Aufsichtsrates sind im Namen des Aufsichtsrates vom Vorsitzenden abzugeben.
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§ 12 Aufgaben des Aufsichtsrates
1. 	 Den Aufsichtsrat treffen die ihm durch Gesetz und Satzung zugewiesenen Rechte und Pflichten. Ihm obliegen insbesondere:
	 a)	 die Überwachung der Geschäftsführung;
	 b)	 die alljährliche Bestimmung und Bestellung des Wirtschaftsprüfers;
	 c) 	 die Prüfung des Jahresabschlusses und des Vorschlages über die Überschussverteilung sowie die Berichterstattung an die Mitgliedervertreterversammlung;
	 d) 	 die Feststellung des Jahresabschlusses und des Geschäftsberichtes;
	 e) 	 die Bestellung des Vorstandes und die schriftliche Regelung der Dienstverhältnisse.
2. 	 Der Aufsichtsrat hat die Befugnis, durch eine Geschäftsordnung oder durch einen Beschluss festzulegen, dass bestimmte Geschäfte nur mit seiner Zustimmung vom  
	 Vorstand vorgenommen werden können. Insbesondere ist die Zustimmung des Aufsichtsrates erforderlich:
	 a) 	 zur Erteilung von Prokuren und Handlungsvollmachten;
	 b) 	 zum Erwerb und zur Veräußerung von Grundstücken;
	 c) 	 zur Beleihung von Grundstücken;
	 d) 	 zur Anlegung von Vermögenswerten, die nach Art oder Umfang von besonderer Bedeutung sind;
	 e) 	 zur Einführung oder Änderung Allgemeiner Versicherungsbedingungen.
3. 	 Der Aufsichtsrat ist weiterhin ermächtigt:
	 a) 	 die Satzung zu ändern, soweit die Änderungen nur die Fassung betreffen;
	 b) 	 die Beschlüsse der Mitgliedevertreterversammlung, durch welche die Satzung geändert werden soll, soweit abzuändern, wie die Aufsichtsbehörde das vor der  
	  	 Genehmigung verlangt. Die Änderungen sind der Mitgliedervertreterversammlung bei ihrem nächsten Zusammentritt vorzulegen und außer Kraft zu setzen, 
		  wenn dies von ihr verlangt wird.

§ 13 Vorstand
1. 	 Der Vorstand leitet unter eigener Verantwortung den Verein.
2. 	 Der Vorstand besteht aus mindestens zwei Personen. Im übrigen bestimmt der Aufsichtsrat die Zahl der Vorstandsmitglieder. Er kann ein Vorstandsmitglied zum  
	 Vorsitzenden des Vorstandes ernennen.
3. 	 Der Verein wird vertreten durch
	 a) 	 zwei Vorstandsmitglieder oder
	 b) 	 ein Vorstandsmitglied zusammen mit einem Prokuristen.
4. 	 Der Vorstand ist ermächtigt, mit Zustimmung des Aufsichtsrates, Allgemeine Versicherungsbedingungen einzuführen oder zu ändern.

§ 14 Einnahmen
Die Einnahmen des Vereins bestehen aus:
1. 	 den im voraus zu zahlenden Jahresbeiträgen der Mitglieder;
2. 	 den sonstigen Einnahmen;
3. 	 den eventuell zu zahlenden Nachschüssen.

§ 15 Beiträge
Die Mitglieder haben jährlich im voraus Beiträge nach Maßgabe der vom Vorstand beschlossenen Tarife zu entrichten.

§ 16 Nachschüsse
1. 	 Reichen zur Deckung der Aufwendungen die Beiträge, die sonstigen Einnahmen und die gemäß § 17 der Satzung verfügbaren Rücklagen zur Deckung der Ausgaben 
	 in einem Geschäftsjahr nicht aus, haben die Mitglieder einen Nachschuss bis zur Höhe eines Jahresbeitrages, der die Berechnungsgrundlage ist, zu leisten.
2. 	 Der Vorstand setzt die Höhe des Nachschusses fest und ordnet die Einziehung an. Die Zahlung ist innerhalb von vier Wochen nach Erhalt der schriftlichen Zahlungs- 
	 aufforderung fällig. Für die Folgen nicht rechtzeitiger Nachschusszahlung gilt § 38 des Versicherungsvertragsgesetzes.
3. 	 Zur Zahlung der Nachschüsse sind alle Mitglieder im Verhältnis ihrer für das Geschäftsjahr gezahlten Vorbeiträge verpflichtet.

§ 17 Verlustrücklage, freie Rücklage
1. 	 Zur Deckung eines außergewöhnlichen Verlustes aus dem Geschäftsbetrieb wird eine Rücklage gemäß § 193 des Versicherungsaufsichtsgesetzes (Verlustrücklage) 
	 mindestens in Höhe von 20 % der Beitragseinnahme für eigene Rechnung gebildet. Solange die Verlustrücklage den Mindestbetrag noch nicht erreicht oder nach  
	 Entnahme noch nicht wieder erreicht hat, fließt ihr der volle Jahresüberschuss zu. Ergibt sich nach Erreichung der Mindestrücklage beim Ablauf eines Geschäftsjahres,  
	 dass die Einnahmen des Vereins die Ausgaben übersteigen, so fließen mindestens 10 % des Überschusses dieser Rücklage solange zu, bis diese 20 % der Beitrags- 
	 einnahmen für eigene Rechnung erreicht oder wieder erreicht hat. Die Mitgliedervertretung kann darüber hinaus - auf Vorschlag des Vorstandes - weitere Teile des  
	 Jahresüberschusses der Verlustrücklage zuführen.
2. 	 Diese Rücklage darf in einem Jahr nur bis zur Hälfte Ihrer Gesamtsumme verwendet werden und auch nur insoweit, als sie den Betrag der Mindestrücklage nicht 
	 unterschreitet. In Ausnahmefällen kann mit Genehmigung der Aufsichtsbehörde in einzelnen Geschäftsjahren davon abgewichen werden.
3. 	 Der Verein kann neben der Verlustrücklage eine freie Rücklage (andere Gewinnrücklagen) bilden.
4. 	 Vorstand und Aufsichtsrat dürfen bis zu 50 % des Überschusses des Geschäftsjahres in andere Gewinnrücklagen einstellen. Die Mitgliedervertretung kann darüber  
	 hinaus - auf Vorschlag des Vorstandes - weitere Teile des Jahresüberschusses der freien Rücklage zuführen oder als Gewinnvortrag übernehmen.
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§ 18 Beitragsrückgewähr
1. 	 Soweit der in einem Geschäftsjahr erzielte Überschuss nicht der Verlustrücklage zuzuführen ist bzw. der freien Rücklage zugeführt wird oder eine andere Verwendung  
	 beschlossen wird, ist er der Rückstellung für Beitragsrückerstattung zuzuweisen.
2. 	 Die der Rückstellung für Beitragsrückgewähr zufließenden Beträge dürfen keinem anderen Zweck als dem der Beitragsrückerstattung dienen. Der Verein ist jedoch 
	 berechtigt, mit Zustimmung der Aufsichtsbehörde in Ausnahmefällen die Rückstellung für Beitragsrückerstattung, soweit sie nicht auf bereits festgelegte Über- 
	 schussanteile entfällt, im Interesse der Mitglieder zur Abwendung eines Notstandes heranzuziehen.
3. 	 Über die Verwendung der Rückstellung für Beitragsrückerstattung, die Höhe der Ausschüttung, den Kreis der an der Ausschüttung beteiligten Mitgliedern und das  
	 bei der Ausschüttung anzuwendende Verfahren beschließt der Vorstand mit Zustimmung des Aufsichtsrates.
4. 	 Aus der gebildeten Rückstellung für Beitragsrückerstattung ist den am Schluss des Geschäftsjahres vorhandenen Mitgliedern, die an dem entsprechenden  
	 Versicherungszweig oder Gewinnverband beteiligt sind, im Verhältnis ihrer Beiträge des letzten Jahres eine Beitragsrückerstattung zu gewähren.
5. 	 Die Beitragsrückerstattung kann von einem ununterbrochenen Bestehen des Versicherungsvertrages während einer bestimmten Zeitdauer und/oder vom Schaden- 
	 verlauf abhängig gemacht werden. Die Verteilung kann an alle anspruchsberechtigten Mitglieder gleichzeitig oder nach Dauer des bestehenden Versicherungs- 
	 vertrages und/oder nach dem Schadenverlauf gestaffelt vorgenommen werden. Ferner kann bestimmt werden, dass die Beitragsrückerstattung auf einzelne  
	 Versicherungszweige oder Gewinnverbände beschränkt wird.
6. 	 Eine Beitragsrückerstattung braucht nicht zu erfolgen, soweit an die Mitglieder Kleinbeträge im Sinne der steuerlichen Vorschrift auszuzahlen wären.

§ 19 Vermögensanlage
Das Vereinsvermögen ist nach den gesetzlichen Bestimmungen und den von der Aufsichtsbehörde erlassenen Richtlinien anzulegen.

§ 20 Änderung der Satzung
1. 	 Beschlüsse über Änderungen der Satzung bedürfen einer Mehrheit von 3/4 der abgegebenen gültigen Stimmen der Mitgliedervertreterversammlung.
2. 	 Die Satzung kann hinsichtlich der Bestimmungen über die Organe und der Vermögensverwaltung mit Wirkung für bestehende Versicherungsverhältnisse  
	 geändert werden.
3.	 Änderungen der Satzung bedürfen in jedem Fall der Genehmigung der Aufsichtsbehörde.

§ 21 Auflösung des Vereins
1. 	 Zu dem Beschluss über die Auflösung des Vereins ist die Anwesenheit von 3/4 der Mitgliedervertreter erforderlich. Ist die Versammlung nicht beschlussfähig, so ist 
	 eine neue Versammlung einzuberufen, die ohne Rücksicht auf die Zahl der erschienenen Mitgliedervertreter beschlussfähig ist. Es muss jedoch auf diese Folge in der  
	 Einladung hingewiesen werden.
2. 	 Der Verein gilt als aufgelöst, wenn 3/4 der erschienenen Mitgliedervertreter der Auflösung zugestimmt haben. Der Beschluss bedarf der Genehmigung der  
	 Aufsichtsbehörde.
3. 	 Die Auflösung wird durch den Vorstand vollzogen. Die zwischen dem Verein und seinen Mitgliedern bestehenden Versicherungsverhältnisse enden zum Schluss des  
	 laufenden Geschäftsjahres.

§ 22 Liquidation
1. 	 Nach der Auflösung findet die Liquidation durch den Vorstand statt; die Liquidatoren fassen ihre Beschlüsse mit Stimmenmehrheit. Die Beitrags- und Nachschuss- 
	 pflicht der bei der Auflösung des Vereins noch vorhandenen Mitglieder bleibt bis zum Ablauf des Geschäftsjahres bestehen.
2.	 Ergibt sich nach Beendigung der Liquidation ein Überschuss, so wird dieser nach dem Verhältnis der im letzten Geschäftsjahr gezahlten Beiträge an die Mitglieder 
	 verteilt.

Genehmigung durch Verfügung der Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht - Bereich Versicherungsaufsicht - (BaFin) vom 04.07.2017 - Geschäftszeichen:  
VA 33-I 5002-5557-2017/0001
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Hausratversicherung
Informationsblatt zu Versicherungsprodukten

HÄGER Versicherungsverein a. G.                         HausratBasis      HausratKompakt     HausratTop

Mit den nachfolgenden Informationen möchten wir Ihnen einen kurzen Überblick über die wesentlichen Inhalte Ihrer Versicherung geben. Diese  
Informationen sind jedoch nicht abschließend. Der vollständige Vertragsinhalt ergibt sich ausschließlich aus dem Antrag, dem Versicherungs-
schein und den vereinbarten Versicherungsbedingungen. Lesen Sie deshalb die gesamten Vertragsbestimmungen sorgfältig.

Um welche Art von Versicherung handelt es sich?
Wir bieten Ihnen eine Hausratversicherung an. Diese schützt Sie vor den finanziellen Folgen der Zerstörung, der Beschädigung oder des 
Abhandenkommens Ihrer Haushaltsgegenstände infolge eines Versicherungsfalls.

Versichert ist der Hausrat Ihrer Wohnung. Dazu  
gehören Haushaltsgegenstände zur privaten 
Nutzung, die sowohl dem Gebrauch als auch dem 
Verbrauch dienen. 
Möbel, Teppiche und Bekleidung; 
elektrische und elektronische Haushaltsgeräte; 
Antennen und Markisen, die zu Ihrer Wohnung 
gehören; 
Bargeld und andere Wertsachen (z.B. Schmuck) 
in begrenzter Höhe.

Versicherungssumme und Versicherungswert 
Die Versicherungssumme soll dem Versicherungs-
wert entsprechen. Der Versicherungswert ist die 
Summe aller Haushaltsgegenstände zum Neuwert.

Versicherte Gefahren 
Brand, Sengschäden, Blitzschlag, Überspannung 
durch Blitz, Explosion, Implosion, Anprall oder 
Absturz eines Luftfahrzeuges, seiner Teile oder 
seiner Ladung; 
Einbruchdiebstahl, Vandalismus nach einem 
Einbruch und Raub; 
Leitungswasser, Bruch- und Nässeschäden; 
Sturm- und Hagel; 
Einbruchdiebstahl, Diebstahl von Gartenmöbeln 
und -geräten, Raub

Durch gesonderte Vereinbarung: 
Diebstahl von Fahrrädern.
Glasbruch, d.h. die Zerstörung oder Beschädigung 
von Scheiben, Platten und Spiegeln aus Glas. 
Elementarschadenereignisse wie Überschwem-
mung, Rückstau, Erdbeben, Erdsenkung, Erdrutsch, 
Schneedruck, Lawinen und Vulkanausbruch.

Sachen, die vom Gebäudeeigentümer eingebracht 
wurden und für die er die Gefahr trägt; 
Kraftfahrzeuge aller Art und Anhänger; 
Luft- und Wasserfahrzeuge;

Es gibt eine Reihe von Fällen, in denen der  
Versicherungsschutz eingeschränkt oder in der 
Höhe begrenzt sein kann. 
Der Versicherungsschutz erstreckt sich nicht auf 
Schäden durch Krieg und Kernenergie.

Was ist versichert? Was ist nicht versichert?

Gibt es Deckungsbeschränkungen?
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Versicherte Schäden 
Wir leisten Entschädigung für versicherte Sachen 
die infolge eines Versicherungsfalls zerstört oder 
beschädigt werden oder infolgedessen abhanden-
kommen. 

Schäden durch grobe Fahrlässigkeit, unter Umstän-
den in begrenzter Höhe.

Versicherte Kosten 
Versichert sind die infolge eine Versicherungsfalls 
notwendigen Aufräumungs-, Bewegungs-, Schutz-, 
sowie Hotel-, Transport- und Lager-, Schlossände-
rungs- und Bewachungskosten. Reparaturkosten 
für Gebäude- und Nässeschäden und die Kosten 
für provisorische Maßnahmen.

Wo bin ich versichert? 
Versicherungsort ist die im Versicherungsschein bezeichnete Wohnung, inkl. der privat genutzten Keller- und Abstellräume, Schup-
pen und Garagen, die auf dem Grundstück auf dem sich die Wohnung befindet stehen. Die Außenversicherung versichert Ihren 
Hausrat vorübergehend auf Reisen aber auch die Sportausrüstung außerhalb der Wohnung.

Wie kann ich den Vertrag kündigen?
Der Vertrag kann unter Einhaltung einer Frist von einem Monat gekündigt werden. Die Kündigung muss uns spätestens einem Monat 
vor dem Ablauf des jeweiligen Versicherungsjahres zugehen. Das Recht zur vorzeitigen Kündigung durch Sie oder uns besteht, wenn 
wir eine Leistung erbracht haben.

Welche Verpflichtungen habe ich?
•	 Die Fragen im Antragsformular sind wahrheitsgemäß und vollständig zu beantworten.
•	 Die Versicherungsbeiträge sind rechtzeitig und vollumfänglich zu bezahlen.
• 	esetzliche oder behördliche Sicherheitsvorschriften sind einzuhalten.
•	 Ein Versicherungsfall ist unverzüglich, ggf. mündlich oder telefonisch, zu melden.
•	 Sollten sich Risikoumstände ändern, teilen Sie uns diese mit, damit der Vertrag ggf. angepasst werden kann.

Wann und wie zahle ich?
Den ersten Beitrag müssen Sie spätestens zwei Wochen nach Erhalt des Versicherungsscheins zahlen. Wann Sie die weiteren Bei-
träge zahlen müssen, ist im Versicherungsschein genannt. Je nach Vereinbarung kann das monatlich, vierteljährlich, halbjährlich 
oder jährlich sein. Sie können die Beiträge überweisen oder uns ermächtigen, sie von Ihrem Konto einzuziehen.

Wann beginnt und endet die Deckung?
Der Versicherungsschutz beginnt zu dem im Versicherungsschein angegebenen Zeitpunkt, vorausgesetzt, die erste Prämie ist recht-
zeitig und vollständig bezahlt. Bei einer Vertragsdauer von mindestens einem Jahr verlängert sich der Vertrag um jeweils ein Jahr, 
wenn nicht einer der Vertragsparteien spätestens einen Monat vor dem Ablauf des jeweiligen Versicherungsjahres eine Kündigung 
zugegangen ist.
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